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Mchtsquellen des Thurgau.

B oro e me rkn n g.

Wir beginnen unsere Mittheilungen auS dem Gebiete der
historischen RechtSgnellen der Schweiz mit einer Uebersicht der ältern
RcchtSquellen des Thurgau/ welcher sich dann in vollständigem
Texte eine Auswahl bisher ungedrncktcr Stücke anschließt.

Bei dem gänzlichen Maugel an Vorarbeiten über thurgauische
Rechtsgeschichte wird freilich Vollständigkeit in der Uebersicht noch

nicht erreicht sein. Indeß weiSk das Verzeichniß doch eine bedeutende

Anzahl bisher nicht oder nur wenig bekannter Quellen auf.
Wesentliches haben wir bei dieser Zusammenstellung der Anleitung
und den Mittheilungen thnrgauischer Freunde/ namentlich der

.Herren Verbörrichter Krapf und Fürsprech Widm er zu verdanken.
Die Uebersicht zerfällt in drei Abtheilungen/ deren erste die

landrechtlichen Quellen/ die zweite die Stadtrechte und die

dritte die Öffnungen enthält. Die erste Abtheilung ist hier —
im Gegensatze zu andern Kantonen — besonders reichhaltig/ indem
eine thätige Gesetzgebung mit der nach und nach sich ausbildenden
Landeshoheit der Eidgenossen über den Thurgau gleichen Schritt
hielt/ theils als Aeußerung dieser Landeshoheit/ theils aber auch
gerade als Medium für die Entwickelung und Ausbildung derselben-
Vornehmlich in dieser Abtheilung wird sich wahrscheinlich noch
manches vervollständigen lassen/ wenn einmal die bevorstehende Rc-
gistrirung der Eidgenössischen TagsatzungSabschiede ins Werk gesetzt
sein wird. Wir haben zwar die im Jürchcrischen Staatsarchiv
befindliche Sammlung dieser Abscheide benutzt und sind dabei auf ver-
dankenswerthe Weise von dem Vorsteher des Archives/ Hrn. von Meyer
von KnonaU/ unterstützt worden/ allein theils ist diese Sammlung/
wenn schon eine der bedeutendern/ doch bei weitem nicht
vollständig/ theils scheinen manche Erlasse und namentlich solche/ worüber
förmliche Urkunden ausgefertigt wurde»/ absichtlich nicht in die
Abschiede aufgenommen worden zu sein. Es versteht sich übrigens'/
daß "wir nicht daraus ausgingen/ alles dasjenige mitzutheilen/ was
die Eidgenöstschcn Abscheide und andere ähnliche Sammlungen auf
den Thurgau Bezügliches enthalten/ sondern daß wir nur die wirk-
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lichen Rechtsquelleu berücksichtigten, dagegen ausschieden, was mehr
ins Gebiet der allgemeinen Geschichte geHort.

Für die dritte Abtheilung, diejenige der Offnungen, haben wir
die alphabetische Anordnung, als die für den Gebrauch einer Ueber-
sicht bequemste und einfachste gewählt, indem jede andere Einthei-
lung von mehr innerer Bedeutung, wie z. B. die chronologische
oder eine solche nach dem Inhalt (nämlich je nachdem sich die

Offnungen auf grundherrliche oder vogteiliche oder specie!
genossenschaftliche Rechte u. s. w. beziehen) entweder nur
ungenügend sich hätte durchführen lassen oder eine dem Zweck nicht
entsprechende Zersplitterung gefordert hätte.

Dankbar werden wir nicht nur jede Berichtigung und
Vervollständigung des hier Vorliegenden, sondern namentlich auch jeden

Beitrag für die später zu liefernden Uebersichten anderer Kantone,
sowie Mitthe.lungeu noch ungedrucktcr Stücke annehmen.

Außer der schon erwähnten Sammlung von Abschieden benutzten
wir noch folgende handschriftliche Sammlungen:")

». „Thurgauische Sachen" Band >. Diese im Staatsarchiv

Fraucnfcld bcsindliche Sammlung ist aus PupikoferS
Geschichte des ThurgauS bekannt. Ein im Anfange des achtzehnten
Jahrhunderts geschriebenes Exemplar des l. Bandes (welcher die

Rechtsquellcn enthält) ist im Besitz des Hrn. Verhorrichter Krapf
und von unS benutzt worden.

2. Die Abschrift eines »«32 für die Stadtschrciberei in Zürich
angelegten „Urbars um das Thurgau", gefertigt »64«, mit Zusätzen

vermehrt und nachgcführt bis I««». — Unter den Leuischen Ma-
nuscripten der Stadtbibliothek in Zürich Nro. »4. — «o« S. in Fol.

3. „Zürcherische und Thurgauische Gesetze" Fol. Bd.
von 4SV Seiten im Besitze von Hrn. Krapf. Aus der ersten Hälfte
des i«. Jahrhunderts mit Rachträgen.

4. Ein Fol.-Band des Zürcherischen Staatsarchivs, l»v Bl.,
auf dem Einband überschrieben „Herrsch a ft buch", dem Inhalt
nach dem sud 2 erwähnten Urbar von »«32 verwandt, aber aus
dem I«. Jahrhundert herrührend. Die ursprünglichen Einträge
reichen bis »ss», von da an Zusätze bis »S7»,

s. Eine aus neuester Zeit herrührende Sammlung der ver>

schiedenen Erlasse betreffend das Land-Erbrecht, im Besitze von

Hrn. Fürspr. Widm er.
«. Eine von »ss« datircndc Sammlung, enthaltend dieRo-

manShorner Öffnung, dje St. Gallische Landsatzung u. a., mir
Nachträgen bis »SS«. — circa Z«v S. Fol., im Besitze von Hrn.
Krapf.

") Die mir gesperrter Schrift gedruckten Worte enthalten die
Bezeichnung, unter welcher später cuirt wird.
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7. Öffnung und andere Besiimmungen betreffend das Dorf
Gütlingen/ Msc. Desselben/ Fol. 70 S./ aus dem 17.Jahrh.

3. Msc. A. 3» der Zürcher. Stadtbibl./ überschrieben â-
rânen sue Bl. Fol. / aus dem lk. Jahrh.

». Eine Sammlung in 4., betitelt „ThurgauischeS
Landrecht." Von I7ZS datirte Copie eines Originals im Schloß Wein,
selben. Gegenwärtig im Besitze von .Hrn. Prof. Schnell in Basel.

O.

Uebersicht der churgauischen Nech-squesien.

I. Landreârtliche rîAuellsn.

1. LandeSorvnnng von 1575.

Dieselbe ist von den sieben regierenden Orten anfdein Tagder
Jahresrechnung zu Baden am 23. Juni 1575 erlassen und zwar nach

Anhörung und auf Antrag der thurg.Gerichtsherre», welche einen

Entwurf dazu durch einen Ausschuß hatten bearbeiten lassen, in
der Meinung, daß die Vorschriften der L. O. denjenigen der ein-

emzelnen GerichtSoffnungen derogiren sollen. Sie enthält in 14
Artikeln Bestimmungen über Verfahren der niedern Gerichte,
Schuldbetreibung, Pfandrecht, Vormundschaft, Concurs, Landgericht,
Hemmung der Execution von Urtheilen, Bewerbung bei den

regierenden Orten, Zins und Wucher, AuSwirthung selbstgezogenen

Weines, Zigeuner u. s. w. — Wir lassen unten
diejenigen Artikel abdrucken, welche von rechtsgeschichtlichem

Interesse sind.
Urbar S. 4Z2 ff. — Zürch. und Thurg. Ges. S. 31» ff. —

Haller in der Bibliothek der Schw. Gesch. Bd. VI. Rro. 2l«l
erwähnt unter diesem Titel ein — uns nicht bekanntes — Msc./
welches Verordnungen von 147s. 1SS3. is««. 1K2«. ISS2 w.
enthalte.

2.5) Landesordnung vom 10. Juli 1626.

Enthält 22 Art. Erläuterungen und Ergänzungen derjenigen

von 1575, meist administrativer Natur.
Thurg. Landrecht. S. i>4.

') ..Landesordnung" wird bisweilen auch die unter No. 22
angeführte Laiidgerichtsvrdnung von 1VVS genannt.
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3. ?lehulichen Inhaltes ist eine in dein eben erwähnten
Mse. (S. 26«)) enthaltene "Resorination der standgrafschast

Thllrgau« ohne Datum und ohne Aormalien, so daß dieselbe

vielleicht bloße Privatzusaimneilstellung verschiedener Abscheide

ist. Jedenfalls ist dieselbe nicht zu verwechseln mit dem auch

Reformation genannten Sabbat- und Sitten-Mandat von 1536,
welches «. 1. «. ». gedruckt ist (Zürich. Stadtbibl. XX!!. 26.)

4. Erbrecht der Grafschaft Thurgan vom 28. Oct. 1542.

In gegenwärtiger Samml. abgedruckt. — Herrschaftbuch Bi.-ö ff.
— Urbar S. tZ7 ff. — KAeoll. 'I'igur. Bl. 27« ff. — Wid-
mersche Sammlung.
Wir lassen hier gleich die weitern Abscheide betr. das

Erbrecht folgen, und bemerken nur, daß auch noch die — unten

erwähnten — Abscheide von 1564 und 1533 sich auf einen

einzelnen Punkt des Erbrechts, „Änlich die Beerbung Unehlicher,
beziehen.

5. Mscheid vom 18. Juni 1543 (Jahrrechnung zu Baden)
betr. Einführung des Erbrechts von 1542.

Herrschastbuch Bl. 7-i. — Widmersche Sammlung.
6. Mscheid vorn 16. Augnst 1543 betr. Einführung des

Erbrechts im Tanuegger Amt, welches sich unter Berufung ans

sein bisheriges Erbrecht und Privilegien seines Herrn, des
Bischofs von Constanz, dasselbe anzunehmen geweigert hatte.

Herrschastbuch Bl. Illb. — Widmersche Sammlung.
7. Abschcid v. 29. Juni 1571 betr. Einführimg d. Erbrechts.

Widmersche Sammlung.
8. Abscheid vom 3. Juli 1571. Urtheil und allgemeine

Verfügung betr. Erbrecht der Wittwe.
Auszugsweise abgedruckt unten. — Widmersche Sammlung.

9. Abschcid vom 12. Juli 1612 betr. die "ledigen Anfälle."
Abgedruckt unten. - Urbar S. 342. — Widmersche Sammlung.

16. Abscheid v. 18. Juli 1643 betr. Art. 2 des Erbrechts.
Abgedruckt unten. — Widmersche Sammlung. — Urbar Zöi.

11. Abscheid von 1651 betr. Erbrecht der Ehegatten.
Abgedruckt unten. — Widmersche Sammlung.

12. Abschcid v. 19. Juli 1695 betr. Erbrecht rer Ehegatten.
Abgedruckt »»reu. — Widmersche Sammlung.
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13. Landvögtlicher Entscheid betr. Kopf- und Stammthei-
lung. Auf. 18. Jahrh.

Abgedruckt unten. — Widmersche Sammlung.
14. Landvögtlicher Entscheid betr. Erbrecht halbbürtiger

Geschwister. Ans. 18. Jahrh.
Abgedruckt unten. — Widmersche Sammlung.

15. Laudvögtlicher Entscheid betr. Eintrittsrecht. Ansang
18. Jahrh.

Abgedruckt unten. — Widmersche Sammlung.
16. Landvögtliches Mandat betr. Erbrecht der Ehegatten,

vom 1. Dec. 1717.
Abgedruckt unten.

17. Landvögtliches Mandat betr. Beerbnng Verschollener,

vom 27. Sept. 1718.
Abgedruckt unten.

18. Landgerichtsordnung. Die älteste, jedenfalls in

die voreidgenössische Zeit (vor 1499); gehörige Abfassung einer

solchen finden wir in der Sammlung "Zürch. und Thurg.
Gesetze." (S. 345 sf.) Sie ist in den Beilagen abgedruckt.

19. Abscheid vom 28. October 1499. Betr. Besetzung des

Landgerichts.
Abgedruckt unten. — Abschiede des Z. Staatsarchivs.

20. Abscheid vom 7. Januar 1500 betr. Appellation vom

Landgericht an die Eidgenossen.
Abgedruckt unten. — Abschiede dcS Z. Staatsarchivs.

21. Eine neue Landgerichtsordnung enthält den Bertrag

zwischen den 7 Orten und den 3 Städten v. 17. Herbstm. 1555,
der im Allgemeinen die beiderseitigen Rechte auf das Landgericht

normirt.
Abgedruckt unten. — Urbar S. 2KS ff. — Ziirch. und Thurg.

Ges. S. 407 ff.
22. Landgerichtsordnung vom 10. Oct. 1609. Findet

sich in dem "Urbar« S. 339 unter dem Titel "Ordnung für
die Landgrafschaft Thnrgau." Ebenso in "Thurg. Landrecht."
S. 108. Das Datum steht nur in der Ueberschrift, auch fehlt
Eingang und Schluß. Der Inhalt ist materiell von weniger
Bedeutung, so daß wir den Abdruck unterlassen.
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23. Anffallsordnuug. Dieselbe scheint von jeher nur
durch die Gerichtspraxis festgestellt und allenfalls vorn in das

betreffende Gerichtsprotokoll aufgenommen worden zu sein. Es
finden sich drei von einander abweichende Recensionen (alle ohne

Datum oder andere Formalien) in "Thurg. Sachen" S. 481 ff.
und "Thurg. Landr." 257, eine vierte in "Urbar" 552. Eine
der erstern lassen wir vollständig abdrucken.

23s. Malefiz-Ordnung der Landgrasschaft Thurgau.
Verfaßt von Landammann Hans Ulrich Nabholz von Zürich
Anno 1714. Sie ist den bei Schauberg Zeitschr. 142 n. 374
abgedruckten M. O. von Khburg und Zürich ähnlich, und

enthält die solennen Fragen und Autworten über: Tagszeit,
Verbannung des Gerichts, Ernennung der Fürsprecher und deren

Beiräthe, Lösung der Fesseln des Malificanten, Ablesung der

Bergicht, Klage, Vertheidigung, Replik und Dnplik, Berathung
des Gerichts, Schluß der Thüren und Fenster, Urtheil,
Eröffnung desselben, Aufhebung des Gerichts, Gnade des

Landvogts, Execution.
Zürch. Stadtbibl. Msc. d.

24. Landsatzung der St. Gallischen GotteShausleute
iin Thurgau von 1525.

Theilweise abgedruckt unten. — Romanshorncr Samml. Bl. is ff.
25. Erbrecht für die St. Gallischen Gotteshausleute

im Thurgau «. ,1.

Abgedruckt unten. — RomanShorner Sammlung Z-! ff.

Dieses sind die landrechtlichen Quellen nmfassendern
Inhaltes; es folgen nun die Abscheide :c., welche sich auf specielle

Gegenstände beziehen.

26. Abscheid vom 25. Juni 1504 betr. Münz, Gerichtsstand

des Schuldners, Fastnachthühner und Hauptfall (auch von

Freien zu entrichten), Nachlaß der Hingerichteten und Unehlichen,

Abzug :c.
Herrschaftbuch l.

27. Vertrag zwischen den 7 Orten und den Gerichtsherren
pom 20. Juli 1509. Der ältere s. g. Gerichtsherren ver-
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rrag. Betr. Befugniß der Landgerichtsknechte in den niedern

Gerichten, Verhaftungen, Geldschulden gehören vor die niedern

Gerichte nicht vor Landgericht, Frieden bieten und versagen,
Wildbann, Verwundung, Todtschlag, Loskauf von der Leibherrschaft,

Nachlaß Hingerichteter, geistliches Gericht, Frevel und

Bußen ?c.

Urbar 7?. — Thurg. Landr. i. — Hcrrschaftbuch s. - Z. Staatsarchiv.

Sch. 216. Fol. s. Nro. 3V.

28. Abschied vom 13. August 1512. — In Sachen, worüber
rie Eidgenossen schon geurtheilt, soll nicht wieder appellirt
werden dürfen.

Urbar. «7.
29. Abscheid vom 3. Mai 1526. Die "Unterthanen« der

Gerichtsherren sollen Zins, Zehnten, Fälle Lasse, Eheschätzc,

Fastnachthühner, wie von Alters her geben.

Herrschaftbuch î6 >i, — Urbar 47.
36. Abscheid vom 13. Sept. 1526 betr. Leibtagwen, Fälle,

Lasse, Pfundschilling, Fastnachthühner.
Ibirl. 19 b. — Ibiü. 100.

31. Rechtl. Erkanntniß und Abscheid zwischen den Gerichtsherren

und den Gemeinden, vom 15. Januar Dienstag vor
St. Antonius) 1532. Der s. g. große GerichtSherren-
vertrag. Er enthält in 37 Artikeln Bestimmungen, die mit
der Reformation zusammenhangen, ferner über Zehnten und

Abgaben, Verhaftung, Besetzung der Gerichte, Besoldungen,
Ehgericht:c. :c.

.Herrschaftbuch 24 b, — Urbar 114. — Th. Landr. 13.

32. Abscheid vom 36. Juni 1533, bestätigt die Bestimmung
von 1564, wonach die ehlichen Kinder lediger^) Personen zu
erben haben.

Herrschaftbuch 6Z b. — Urbar 129.

33. Abscheid vom 18. April 1534 betr. Appellation an die

Eidgen. in Sachen, welche die Ehre der Gerichtsherren berühren.
Ibiü. 67. — Ibià. 131.

34. Abscheid v. 24. Juni Mittwoch nach Ivh. Bapt.)
1534. Streitigkeiten unter 5 Gulden dürfen nicht vor die Eidgen.
appellirt werden.

Aürch. und Tburg. Ges. 353.
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35. Abscheid vom 24. August 1536 betr. Nichtachtung laud-
vögtlicher Urtheile, Bußen wegen Feiertagen, zerhauen Häßen
(Kleider), Spieleu, Zutrinken, Schwören w.

Herrschaftbuch 33. — Urbar 132.
36. Abscheid vom 28. Octob. 1542 betreff. Verhaftung,

Todtschlag.
Ibid. SI. — Ibid. 13<î.

37. Abscheid vom 23. März 1543. Ergänzung der Ge-

richtSherreu-Vertrage von 1569 und 1532.
Ibid. 42. — Ibid. 141.

38. Abscheid vom 15. März 1543 betr. Friedbruch und

Fricdversagen.
Ibid. 10Z. — Ibid. INS.

39. Abscheid vom 18. Febr. 1544 betr. den Wucher.
Ibid. !)2 d. — Ibid. 174.

46. Abscheid vom 17. August 1549 betr. Execution des

obigen Wuchergesetzes.
Urbar 172.

41. Landvögtliche Verordnung vom 22. Januar 1552 betr.
das Bettclwescu und Verpflichtung der Gemeinden zur Armen-
unterstützuug.

Herrschaftbuch 134.

42. Abscheid vom 19. Octob. 1552 betr. Appellation der

,-Beiurtheile" Verbot der Errichtung von Kernengülten, Zinsfuß

nicht über 5 vom Hundert.
Zürch. und Thurg. Ges 3S3.

43. Abscheid vom 17. Juli 1553. Wucher soll am Wohnorte

des Debitors bestraft werden.
Urbar 2Sk,

44. Abscheid vom 13. Nov. 1553. Ueber Malefiz-Sachen
finde keine Appellation an die Eidgenossen Statt, dagegen über

Ehrverletzungen, ferner nicht über: Lidlohn, versprochene Losungen,

verbriefte Schulden, Kostenforderung aus Urtheilen der

Eidgen., Forderungen unter 5 Gulden, Beiurtheile, welche der

Hauptsache nicht präjudiciren.
Zürch. und Thurg. Ges. 3ss.

') Ledig ist hier nicht im Gegensatz von verheirathet/ sondern
im Gegensatz von ehlich gebraucht/ also so viel als unehlich.
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-15,. Abscheid vom 16. Juni 1559. betr. Haupt- und Ge

wandfall der pandzügiinge (Niedergelassenen/l
Urbar 28V.

46. Abscheiv vom 21. Jan. 1666. Bestätigimg des Wucher-
mandates von 1544 und Erläuterung eines solchen von 1554.

Urbar Si<>.

47. Verordnung des Lcmdvogts Golthard Schmiv von Zug
<4576 u. 1571 im Amte), daß in Zukunft die Ehefrauen im Concurse

ihres Mannes ihr Zugebrachtes nicht mehr vorweg zu nehmen

haben, sondern wofern cS nicht pfandrechtlich versichert sei,
vorerst diejenige», welche Verschrcibnngen auf Güter besitzen

bezahlt werden sollen; wann aber ein Mann sich "Uff sin Hab
und Gut nebcut finer Frowen besagtet verschribiw, so sollen

diese Berschreibmigen nur mit Bewilligung des Gerichtsherrn
und der Verwandten der Frau straft haben. Wenn eine Frau
mit dem Mann zu Gewinn und Gewerb stehe oder mit ihm
Wirthe oder für ihn zu bezahlen verspreche, so solle sie auch zu

bezahlen schuldig sein ». <4

Hcrrschaftbuch i.>4b.
48. Abscheid vom 12. Deccmb. 1572 betr. Strafe des

FricdbrnchS mit Werken.
Urbar 394.

49. Abscheid vom Tag der Jahrrechnnng zu Baden 1589
betr. "gütliche Sprüche" und deren Anlobung, Bewerbung bei

den Orten.
Urbar 484.

7)6. Abscheid. Jahrrechnnng 1594. Daß über crgangene
Äecht und Urtheil niemand den 7 Orten zu- oder nachlaufen soll.

Urbar 48S.
51. Abscheid v. 6. Juli 1660 betr. Haupt- u. Gewandsall.

Urbar 487.
52. Landvögtliches Mandat, daß alle Käufe und Täusche

vor Gericht gefertigt, und darüber Brief und Siegel ausgerichtet

werten sollen, vom 28. Jan. 1627. Wiederholungen desselben

vom 24. Mai 1636 und 4. Jan. 1767.
Thurg Landr. 283.

53. Mandat der 7 regierenden Orte betr. den Vorkanf
der Früchte in allen gemeinen Herrschaften vom 16. Juli 1636.

Urbar 38 l.
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54. Abscheid vom 12. Sept. 1641. "Erläuterung zwischen

den Gerichtsherren und geineiner Landschaft Th." Betr. Frevel.
Wildbann. Zugrecht. Appellationen, freien Verkauf :c.

Urbar 4S9. — Thurg. Landr. is?
55. Abscheid vom 24. Juli 1642. Gleiche "Erläuterung"

betr. Zugrecht und Wildbann.
Ibid. SV4. — Ibid. 153.

56. Abscheid von d. Jahrrechunngstag 1643 betr. heimliche
Kundschaft. Thurmlosung. Wiederkaufnng von Ehr und Gwehr.

Urbar SS0.
57. Abscheid vom 2. Sept. 1653 betr. Fertigung der

von Gerichtsherrn geschlosseneu Verträge :e.. Ausnahme von

Zeugnissen, unbeharrliche Scheltungen. Nothwehr und vieles

andere, meist Bestätigung früherer Abscheide.
Urbar s?K.

58. Abscheid vom 17. Juli 1688 betr. Abzug der Thu»
u. Hegauischen Gerichtsherren u. Fall der einheirathenden Frauen.

Thurg. Landr. 24-1.

!l. Stadtrechte.
». Mâi'c.d.

59. Privilegium Herzog Albrechts v. Oestreich v. 10. Aug.
1294. Betr. Erbrecht der Töchter in Lehen.)

Abgedruckt in Pupikofcr Gcsch des ThurgauS Bd. I. Urk. No. 23.
— Handschrift!, in „Thurg. Sachen" I. 7».
60. Privilegium^) König Albrechts vom 15. April 1302.

Betr. nachjagenden Herrn, Vogtsteuer, Erbrecht der Töchter in
Lehen, Gerichtsstand (Befreiung vom Landgericht.)

Abgedruckt ebendaselbst Nro. 2». — Handschrift!, in „Thurg.
Sachen" l. 7».
61. Stadtrecht vom 4. Febr. 1331, vom Rath und den

Bürgern autonomisch festgesetzt.

Abgedruckt in Schaubcrgs Zeitschr. für schweiz. Rechtsquellen
II. il« aus dem Original.

Wir führen diese beiden Privilegien an wegen der darin
enthaltenen Bestimmung über das Erbrecht, beabstchtigen hingegen
nicht, die Privilegien oder Freiheitsbriefe der Städte sämmtlich
aufzunehmen.
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62. Stadtrecht vom 29. April 1386, von den Herzogen

von Oestreich als Herren der Stadt erlassen.
Abgedruckt unten. — Handschr. in „Thurg. Sachen" 81.

63. Statut betr. die Rechte des Klosters Reichenan in der

Stadt Frauenfeld vom 15. September 1427.
Abgedruckt unten. — Thurg. Sachen ivv.

64. Erbrecht von Franenfeld vom 5. Febr. 1566.
Unten abgedruckt, so weit cS vom Landcrbrechte abweicht. —

Thurg. Sachen 124. — Urbar 3SV

65. Erläuterung des Art. 8 obigen Erbrechtes. Eidgen.
Abscheid vom 4. Juli 1611.

Unten abgedruckt. — Thurg. Sachen 211. — Urbar 36«.

66. Erläuterung des Art. 6 des nämlichen Erbrechts. Eidg.
Abscheid vom 3. September 1653.

Abgedruckt unten. — Thurg. Sachen 21S.

67. Frauenfeldische Auffallsordnung von 1618 u. s. w.
Abgedruckt unten. — Thurg. Sachen 433.

l>. Arlon.
Es ist uns über die Rechte dieser alten Stadt nur ein im

Zürch. Staatsarchiv befindliches Verzeichniß dortiger Urkunden

bekannt, aus welchem wir das Nachfolgende ausziehen. Nähere
Mittheilungen von daher, so wie dann auch von Steckborn, von

wo uns gar nichts bekannt ist, wären uns sehr erwünscht.

68. Urkunde König Ludwigs von 1335, wodurch Arbon die

Freiheiten der Stadt Lindau ertheilt werden.
Die Freiheiten von Lindau finden sich in LünigS Reichsarchiv

Thl. XIII. S. 1298—132« und auszugsweise in Gcngler deutsche
Stadtrechte. Erl. I8Z2. S. 2S3 f.
69. Der s. g. Hallerbricf von Bischof Heinrich von Con-

stanz von 1374. Betr. Bogtstcuer, Bannwein, Umgeld, freien
Zug u. a.

70. Schiedsspruch von 1430 über die Rechte des Bischofs
und Hans Möttelis als Pfandinhabers der bischöflichen Rechte
gegenüber der Stadt. Betr. Verwaltung des Gerichts,
Huldigung, Fälle :c.

71. Öffnung von 1484. Vornehmlich Strafen und Bußen
betreffend.



z! Thurgauische NechtSquellen.

. Dischoheil.

72. Stadtrecht v. âl.xUlli 135«1 v. Bischof Ulrich v. Constanz.
Abgedruckt Pupikofer Gesch. des Thurgau, Urkunde Nro. 17

aus dem Stadtarchiv B.
73. Eine GerichtSofsnung voll B. vom Jahr 1462 ist cr^

wähnt ebendaselbst S. 283.

. Mejstîihà.
74. Handveste von 1269, ivelche auch ältere Privilegien

in sich schliesst, von Graf Hartmann von Khburg (dem ältern.)
Abgedruckt Pupikofer c. Nro. 7 und Schauberg Zeitschr. für

schwciz. RechtSquellen U. S3.
75. Stadtrecht oder Einung ans der zweiten Hälfte des

14. Jahrh, nebst Zusätzen bis Anfangs des 15. Jahrhunderts
in einem Stadtbuchc, welches

vollständig abgedruckt ist bei Schauberg I. o. il. i und auszugsweise

bei Pupikofer I. v. Nro. 32.
76. Erbrecht der Stadt D. «. 4. (vor 1596.)

Abgedruckt unten. - Thurg. Sachen S9.
77. Zu erwähnen sind hier noch die bei Schanberg I. <?.

194 abgedruckten Urkunden.

III. Dffnnngen.

78. Adorf von 1469, hauptsächlich die gerichtsherrlichen^)
Rechte des Klosters Dänikon betreffend.

Abgedr. bei Schaubcrg Zeitschr. für schw. Rechtsquellen. II. 71.
— Urbar lk.
79. Altnau.
». Schiedsspruch betr. die Vogteirechte der Erben des Heinr.

Schwarz von Coustanz über den obern und niedern Hos zu

Altnau gegenüber den Rechten, welche theils der Dompropst,

') In dieser Zeit kommt eine Unterscheidung von grundherrlichcn
oder Vogtcirechten u. s. w. selten mehr vor. Alle daher siießcnden
Rechte verschiedenen Umfangs werden als Gerichtsherrlichkeit oder
niedere Gerichtsbarkeit bezeichnet. Diese Gcrichtsherrlichkciten bilden

sich dann unter der Eidgen. Herrschaft im Thurgau so consequent
und durchweg aus, wie kaum anderswo.
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theils das Domeapitel von Constanz in benannten Höfen besitzen.

Die 14 Artikel, welche die Vogtrechte enthalten, sind deutsch,

der übrige Inhalt der Urkunde lateinisch. Dat. 1. Aug. 1373.
Abgedruckt bei Schauberg I- c, 122 und bei Pupikofer I, o, No.VV,

I». Öffnung von 1454. betr. die gründ- und leibherrlichcn
Rechte des Propsts und des Capitels des DomstiftcS zu Constanz.

Eidliche Zeugenaussagen vor dem Hofrichtcr zu Cvnstanz,
Abgedruckt bei Schauberg I, o, 124.

e. Landvögtliches Urtheil vom 15. Juni 1568 betr. das

Recht des Dompropstes aus den Laß.
Abgedruckt bei Schaubcrg 1 o, 1Z1 ff.

80.^) Dotzweil. Von 1561. Erneuerung einer ältern

fans dem Anfang des 16. Jahrh, stammenden), zwischen dem

Gerichtsherrn und der Gemeinde vereinbart. — Sie ist noch

ungedruckt: da sie indeß großentheilS mit derjenigen von Keßweil
übereinstimmt, welche wir !» «à»«» anfnehmen, so unterlassen

wir den Druck derselben.

Thurg. Sachen «KZ.

81. Egolshofen. Von 1401. Betr. die grundherrlichen
Rechte des Klosters Krenzlingen.

Abgedruckt Pupikofer I, e, No. KV. — Thurg. Sachen II, s«l,
82. Engwilen «. <1. 1532 und 1611 vidimirt. Betr. die

Rechte des Bischofs von Constanz.
Abgedruckt bei Grimm Weidthiimcr I, 2«4 und Pupikofer I, e.

No. 79. — Thurg. Sachen »V2.

83. EppiShansen von 1447. Betr. die Vogtrechte Bnrk-
hards von HelmSdorf.

Erwâbnt bei Pupikofer I, 274,

84. Ermatingen.
Eine Öffnung ohne Datum, Handschr, des 14. Jahrh,

betr. die Rechte des Abts von Neichenan als Gruudherren und

der Herren von Klingenberg als Vögte.
Abgedr. bei Grimm 1, e, 239 und bei Pupikofer Bd. II, Urk. No. 9«,

!>. Neuere Abfassung derselben von 1518 zwischen der Abtei

Reichenall als Grundherr und Bogt und dein Flecken E.
vereinbart,

') Bcttwiesen s. Tannegg,
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à Eschenz. Öffnung und Landsordnung aufgerichtet von
der Gemeinde und dem Hofjunker zu E. 16. Jan. 1296.

Erwähnt in P, Gall Morels Regest, v. Einstedeln. No. 122. —
Unten abgedruckt.

86.*) Gachnang. Von 1539 oder 1639). Enthält
lediglich Bestimmungen über das "Trat", worunter hier im
Allgemeinen die Wege zu landwirtschaftlichem Gebrauch

verstanden sind.

Thurg. Sache» 7Si>.

87. Güttingen. Eine Öffnung ohne Datum betr. das

Gericht, Einung und die Rechte des "Herrn."
Abgedruckt bei Schauberg I. c. »5 und Pupikofcr I. e. No. 7».

— Güttinger Mlc. S. i.
d. Bestätigung und theilweise Aenderung der Öffnung

durch den Bischof von Constanz als Gerichtsherrn, von 1455.
Güttinger Msc. S«.

88. Hefenhofen, Auenhofen, Moos, Hagenwil, Hatsch-

wil, Thunhub, Benneshub und Leuenhaus. Von 1467. Zwischen

dem Gerichtsherren, Junker Burkhard Schenk von Castelen
und den Gerichtsgenossen vereinbart. Aehnliche'n Inhalts wie
die O. von Keßweil.

Thurg. Sachen «9«.
89. Keßweil. Von 1596. Zwischen dem Gotteshaus

St. Gallen als Gerichtsherrn und den Gerichtsgenossen vereinbart.
Unten abgedruckt. — Thurg. Sachen K«!>.

99. Langdorf oder Langenerchingen «. ä. Weisthum
betr. die Rechte des Hofes und insbesondere betr. diejenigen der
Abtei Reichen«» als Grundherrn.

Abgedruckt bei Grimm i. e. 264.
91. Landschlacht oder Langslacht «. 4. betr. die Rechte

des Klosters Petershansen als Grundherrn.
Abgedruckt ibià. 24S.

93.**) Mülheim. 1475. Weisthum betr. die Rechte der

Abtei Reichenau als Grundherrn und des Hauses Oestreich als

Inhaber der Vogtei, worunter hier die hohe Gerichtsbarkeit

zu verstehen.
Abgedruckt ibist. 2Si» und bei Pupikofer l. a. ll. Urk. No. s».

") Fischingen s. Tannegg. ^") Lcuenhaus s. Hefenhofen. ^ Matzingen f. Sonnenberg.
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94. Pf in. 1502. Bestätigt und vidimirt durch die

regierenden Orte 1572. Zwischen dem Domstift Constanz als Grund-
und Leibherr, Jakob Motteli von Nappenstein als Vogt, und

der Gemeinde vereinbart.
Abgedruckt Schauberg I. o. 187

95. Reite. Vogteioffnnng. Der Name Reite scheint (nach

Pnpikofers Beschreibung des Thurgans) gegenwärtig nicht mehr

zu cxistiren. Jin 15. Jahrh, befaßte die Vogtei Reite oder das

"Reitegericht" eine Anzahl Ortschaften der jetzigen Gemeinde

AlterSwilen, verschiedenen Grnndherren zugehörig. Wahrscheinlich

ist unter „Reite" ein Rechenamt der Stadt Constanz zu

verstehen, dem die Vogtei über jene Ortschaften zustand.
Erwähnt in Thurg. Sachen 72V ff.

96.'^) Nom an s Horn. 1469. Zwischen der Abtei St. Gallen
als Gerichtsherren und den Gerichtsgenossen vereinbart.

Abgedruckt bei Schaudcrg I. o. 61. — Thurg. Sachen 624. —

Romanshorner Sammlung l. — Urbar.'"')
97. Schönenberg.

Erwähnt in einem Verzeichnisse von Hrn. Krapf.

98.^) Sonnenberg und Matzingen.
Erwähnt bei Pupikofer I. o. 262.

99. Tägerschen.
Erwähnt ibid. 22V.

100. Tägerwylcn. 1447. Zwischen Junker Manz von
Roggweil und der Gemeinde vereinbart.

Auszugsweise abgedruckt bei Pupikofer I. o. No. «s. — Thurg.
Sachen 667.
101. Tannegg und Fischingcn. (Begreift auch die Höfe

Sirnach und Bettwiesen und das jetzt zum Canton St. Gallen
gehörige Mosnang) Öffnung von 1432, eine der reichhaltigsten.

Abgedruckt bei Grimm I. c. 278.

*) Rheinau (Grimm 28S) rechnen wir/ nach der gegenwärtigen
Eintheilung/ zum Canton Zürich.

") Wir berichtigen hier ein paar Fehler der von Schauberg
benutzten Handschrift: Art. «1 ist statt „den erschatz man und den
Buw" zu lesen „den Eertagwan und den Buw" / und Art. 62 statt
„darmit desto besser ferner zuebt" „damit desto besser Frauwcnzucht
gepffanzet werde."

Sirnach s. Tannegg.
Zeitschrift f. schwei;. Recht l. 2



Thurgauische Rechts quellen.

102. Thurlinden. Vogteiosfnung von 1458. Das »Go
richt unter der Thurlinden« umfaßte mehrere Ortschaften an
der Grenze von Thurgan und Toggcnburg (f. Pupikofer I. «. 220.)

Abgedruckt bei Grimm I. e. 2S7 und bei Pupikofer No. S7.
103. Tobel. Weisthmn von 1492 betr. die Rechte des

Johanniterhauses Tobel, und Dorfordnung.
Abgedruckt bei Schauberg I. v. s».

104. Triboltingen. Vogtcioffnnng von 1417.
Abgedruckt ibiit. »V.

105. Wagenhansen.
.i. Öffnung von 1491 betr. die gründ- und leibherrlicheu

Rechte des Klosters Wagenhausen.
Abgedruckt bei Grimin I. e. 2««. -- Urbar lOZ.

b. Schiedsspruch betr. die Vogteirechte Hans Jakobs von

Roggweil von 1552.
Abgedruckt bei Schauberg I. o. 7».

100. Wängi. Betr. die Rechte ver Abtei St. Gallen.
Erwähnt bei Pupikofer I. 2»2.

107. Weinfelden. 1474. Zwischen der Stadt Constanz
und Christen Kornfeil von Weinfelden als Gerichtsherren einerseits

und der Gemeinde anderseits vereinbart.
Abgedruckt unten. — Thurg. Sachen »14.

108. Wellhausen «. ck. Weisthmn betr. die grnndherr
lichen Rechte der Abtei Reichenau, die Vogteirechte n. Dorfordnung.

Abgedruckt bei Grimm 24».
109. Wigoldingen. Von 1473 (nicht 1403 wie bei Schau-

berg.) Schiedsspruch des Bischofs Herrmann von Constanz

zwischen dem Domstift daselbst als Grundherrn, Michael von

Landenberg als Vogt, und den Hofjüngern und Einsaßen des

Kclnhofes zu W.
Abgedruckt bei Schauberg «it. — Thurg. Sachen 7Z«.

110. Zetzikon. Von 1488. Betr. die gcrichtsherrlichen
Rechte des Ritterhanses Tobel, und Dorfordnung.

Aiirch. und Thurg. Ges. 4IS.



Vandc50rd»u»a von »57Z

Aus dcr Landesordnung von IstTT

Zum Andern. Nachdem bishar in meerthcil Gerichten der Bruch
gewäsen, das mau die louffeuden Schulden mit Potten oder

Pfänden hat inziehcn mögen, — sollen die Pott hierum nit
mccr gebracht, sonder mit Pfaundcn und nachfolgender Gestalt

gehandelt und procediert werden. — Wann einer der Schuld
bekandtlich und gihtig ist, und die vorin Gerichtsherrn oder

shncn Amptlüthen verspricht, und vor inen dem Schuldvorderer
in Pfand ingath, und dann in 14 Tagen darnach nit bezahlt

wurde, mag er dein Schuldner am Abcnt zur Gant verkhündten
und morndrigS Tags im gandten lassen, und der Schuldner
schuldig shu, söllicher louffeuden Schulden halb dem

Schuldvorderer, alldiewhl er habliche varende Pfand hat, allem die

selbigen und nit liggende, biß an des Schuldvorderers Benügen,

für zeschlagen; welliche varende Pfandt dessälben Tags uff
einmal zu drhgen Nncffen usgerüefft werden sollen. Und wanns
an dcr Gandt verstonnd, so sol der Schuldner nochmals 14 Tag
Loßung darzu haben, also wann er den Schuldvorderer syner

Hauptsumma sampt Kosten und Schaden bezalt, das im die

Pfand wider beliben. Lößt aber er die Pfandt inn söllicher

Zht nit, mag denn der Schuldvorderer die zu shnen Handen

nemmen, die sälbs behalten oder vcrkouffen. Und wann ers
verkaufst, und meer lösen wurde, dan sin Ußstandt sampt Kosten
und Schaden ist, soll er dem Schuldner söllichen Ueberschuß

wider znostellcn. Welte er aber die verrnefften Pfandt nit
vcrkouffen, sonder die lieber selbs behalten, söllen die durch ihres
Gerichtsherrn zween oder drehg nnparthehgischen Männer als
verordnete Schätzer sölliche inn Zimlichkeit nach gestaltsamme
dcr Sach onne ciniche Gefahr gewerdt werden, sömlicher Gestalt,
das der Schuldvorderer der Ennden keins Verlusts oder Schadens

zuo besorgen und zuo geWarten habe, lind so dannethin
aber etwas vor, so soll dasselbig dem Schuldner heim dienen,
Und durch den Schnldvordcrer hinnß gäben werden. — Schlacht
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aber der Schnldvorderer, swann er kein habliche varendc Pfand
ineer hat) liggende Güter für, soll es mit dem Gaudten und

verrüeffen auch verkanffen oder sälbs behalten, deßglichen Werdens

und schätznngshalb wie obstadt gehalten werden. Änderst
dann das der Schuldner inn söllichem Fhal der liggendten Güttere
6 Wuchen lang Loßnng darzuo haben soll. Und söllicher louffenden
Schulden halb soll dhcin Erlanbcnns Briefs gemacht oder

genommen werden.

Glicher Gestalt wann lonsfennden Schulden halb vor
Gericht und Nacht Erlauptnns über die varende Pfand erkannt

Wirt, sol es damit vorbcstimmten Prozäß haben und auch dhein
Erlanbnus Briefs darüber gemacht werden.

Und von söllichem Gandten soll dem Weibel vom Verbündten

l Batzen einem jeden wann sh ein Schätzung thnnd zugehören
und nit meer.

Was aber verlouptc Sprüch und Vertrag, versprochen
und abkündte Losungen eines Hanptgnts, deßglichen Fräffel und

Bußen und andere oberkehtliche und gerichtshcrrliche Sachen
und ergangene Rächt, deßglichen so einer dem andern inn Threnen
bar Gelt fürsetzt oder lhcht, uff bestimmte Zht und Tag zu be-

zallen, und das bekhanndtlich ist, anthrifft, sollen die Pott nit
uffgehept shn, sondern dem sumenden Theil zu halten deren

glich an die großen Büß, nämlich was einem Landvogt
anthrifft an zechen Guldin und der Gerichtsherrn halb an 10

Pfund Pfänning gebotten werden, Erstattung oder Bezallung
zuthun inn 10 den nächstnachgennden Tagen.

Aber was Lidlohn anthrifft und einer umb waren, also

bar zu bezallen, versprochen hatt, soll das gemein Rächt shn

das der anklagt Theilt den Cleger bi Tag zhtt, so er das

bekhanndtlich ist, ußrichten oder Imc deßhalb wie verstatt potten
werden soll.

Zum dritten. Dhein Jnsatzung und Verpfändung darrender

Pfänden soll nit statt haben einiches Vergangs halb vor
andern Schulden im Rächten, wälliche nit offenntlich inn Bishn
des Gerichtsherrn oder synes Amptsmann oder eines Gerichts
beschechend oder darumb ordennliche Brief und Sigel uffge-

richt sinnd.
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Es soll auch dhein gemeine Verschrhbung, die allein uff
Hab uud Gut gestelt, dein der sine benampsete und verschribne

Pfannd hat, inu dem Datum vergan wie von Alter har be-

schechen. Sover aber einer varrende Pfandt mnb shn Schuld
inu synem Gewehr und Gewalt hatt, soll- er billich darbi bezalt
werden. Was aber sölliche versetzte Pfand beßer, soll andern

Schuldnern ir Ansprach nit genommen shn.

Wann vorgeschribner liggender Guter halb au Nidern
Gerichten Klag gefüert Wirt, sol uff beschechens Verkünden den

Inhabern der Güttern über die Underpfand erloupt iverden.

Also wo der Cleger in 6 Wuchen und 3 Tagen nit bezalt Wirt,
das er alsdann shn Underpfand darnach angriffen und vergandten
laßen möge. Und damit der Enden niemandts, der sehg

innover ußerthalb Landts, verkürzt werde, sollen die Richter, deß-

glichen ouch der so von ußstendtigen Zinsen wegen beklagt wirbt,
bh irrn geschwornen Eidten anzuzeigen verbunden shn, wohin
und an was Ordt die Glitter verschriben und versetzt shgen. Und
so daö eröffnet ist, innenn allen gemeinlich und sonderlich 3 Tag

zuvor, uff einen Tag die Unnderpfand uß zu rüeffeu, und dem
ob sy welleu zuzesechen verbündt werden. Und so das geschicht,

soll durch den geschwornen Weibel oder Ganndter uff einen Tag
die Ganudt zu drhgen Rüesfen, nämlich am Morgen den ersten

Ruf, den 2. umb zechen, und den dritten Ruf umb einliff Uhren
ungefharlichen, an jedes Gerichts darzu geordneten Plätzen

offenntlich ußgerüesft werden. Und von söllichen Rüesfen soll
dem Weibel oder Gandter, so das Rüesfen thutt, von jedem

Rufs 2 Batzen und nit meer, er shgen glich der Personen darinn

vergrhffen wie viel es wellen, oder es shge die Summa der
Ganndt vil oder wenig, von Verkünden zum Rüefen uff ein

Person in Gerichten 1 Batzen, ußßerhalb den Gerichten 2 Btz.,
was inn einer Mil Wägs weitt, aber was whiter, von der

Mil 10 Krützer gehören und geben werden. Dann das bißher
an etlichen Ortten uff den Guldinn, sovil inn der Ganndt
vergriffen, cm genanndts genommen, auch mit den Weiblen und

in der Zeerung großer Kosten uffthrhben ist, soll dasßälbig alles

nit meer gebracht werden, sonder bi obgemälter Betonung gäntz-

lich beleiben.
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Eö soll auch vou dheinem Gerichtschrhber meer nil dau

4 Batzen von eincm Erlouptnus Brief der Gcindt genommen
werden, es shgen glich vil oder wenig Personen darimder
vergriffen und träffe vil oder wenig ann.

Wann ouch ein Ganndt ußgerüfft Wirt und verstatt, soll
der Inhaber der Güettern 14 Tag darnach Losung haben. So
er aber in der Zht der gandteten Ansprach, ouch Costenns und

Schadenns halb Bezallnng nit thntt, soll die Ganndt, innmaßen
sie beschechen, gefertigct, und den Inhabern der Gutter die ze

rumben^) ab potten werden, an Kl Pfundt Pfenning. Wellicher
aber uinb sölliche und der hochcn Oberkeyt Pott nütz gibt, sol

mit der Gefangenschaft gehorsam gemacht werden. Ob aber

sich fliegte, daS einem jetzt erzalter Massen uff shn Berschrybung
ganndtet wirdt, hernach aber ein anderer der des dhein Wüssens

gehept und jünger in dem Datum dann der ander wer kheme,

— und den Andern umb shn Ansprach sammt Zins, Kosten und

Schaden uß zu lösen begerte, sol der Elter und Ganndter im
das, wann er die Pfanndt und Ganndt nach inn finer Gwalt
hat, gestatten. Sover er aber die verkaufst und ein Jüngerer
in einem Jar und Tag kemme, und denselben nßzulösen begerte,

sol im das auch gestattnet werden. Also wovehr er dem Kouffer
den Koufschilling sampt Costen und Schaden, ouch was er an

den Güttern verbeßert hatte, nach Biderbenlüthcn Erkanntnuß

begerte zuzestcllen, sol er inne zu den vergandten erkoufften Güttern
kommen lassen, oder des Anndern rächtmcißige Verschrhbung

uff sölliehen Güttern zu verzinsen und zu bezallen annemmen.

Zum fünften l Alle Grichtsherrn söllennd Fürsächung thun,
das die Waißen und Kinder mit Wüßen und Willen beider Theilt
Fründtschafften bewegtet und jcirligs irs Hab und GuttS halb
Rächnnng gehalten werde, und Bcrsorgnus ireS Guts beschechen,

und das nnuftrhbenden Kosten, mit Zech oder Zeerung der

Amptlüth, Bögten und Fründschaftcn. Es soll ouch bi jedem

Grichtsherrn ein Kindts Rächnungbuch gehalten werden. Und

so man Rächnnng uff nimmt und empfacht, soll dem Grichts-

') zu rämneii^
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Herrn oder einem an shner statt, synein Bogt nnd Schrhber,
für Zeernng und Betonung jedem 3 Schilling Pfenning gäben

werden, und wan ein Bogt syncr Bogthg halb zu schaffen hat,
zimliche Zeernng und Betonung nach Erkanndtmiß des Grichts
Herrn, aber sonst kein Betonung ghörcu. Glcichcrmeinnng sol ed

der Wittwen Vögten halb haben. Änderst dann was eine einem

Bogt uß Gutwilligkeht, zum gutten Jar oder sonnst verceren thut/

Zum einliftcn. Wuchers halb. Wellicher Kernen, Haber
oder Wyn dings uffs Jar gibt, der sott das minderst nit geben,

omm wie es damals jedes Ortts umb bar Galt der Laufs ist,
und dem Jar nach Ueberschuß meer nit neinmen, dann uff den

miit Kernen nnd Malter Haber 2 Batzen nnd ein Eimer Whn
2 Batzen, nämlich also wie der dem Fuder oder Eimer nach

gittct, und nit wie er vom Zapfen der Maß nach ußgeschänkt

wirt, gäben werden. Und wiew auch inn vorigen Mandaten
des Wuchers halb zugelassen worden, was für Verzinnß- und

Abnutzung von dein Gält, so uff Lhnwat Tüecher gelichen wirbt,
genommen werden sölle, findt sich doch das sölichö den Armen

überlästig ist und groß Verderben bringt. Derhalben sinnliches

euch abgethan syn soll und fürhin kein Gält Lhnwatswhß,
sondern um den gepürenden Zinnß, als vor 20 Gl. Houptgiitt
1 Gl. Zins; nßgeliehen werden soll.

Wann aber einer uff Lhnwatzinnß, uff bestiinpt Zhtt ze-

lifferen Gält ußlhcht, soll er die aiiiieinmen, wie es damals als

er die cmpfacht am Banck giltct, und ivhtter nit daruff schlachen,

dann sovil den gebürlichen Zinß auträffen mag, so lang er des

Gälts nßgelegen.

Glhche Nleiiiung soll es haben, wellicher uff Wh», Korn
und andere Frucht Galt gibt oder lhcht.

Und wann sich obbestimpter Maßen oder inn annder Wäg
inn Dings konffen und sonst wucherisch gehandlet erftndt, soll
darüber die Straff vermög ußgangner Niandaten volgen.

Vom Vich stellen soll es gehalten werden, das wellicher
einem, eS shg für ein Houpt Vich was eö welle, stellen will,
und er im nß shnem Willen Stal gibt, soll er sölliches nit
böchcr oder änderst stellen dann wie zu derselben Zhtt das Vich
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uni bar Galt zu kvnsfen möchte syu, Funde sich aber hieriuneu
Gefar gebracht syu, soll der Steller um syu Fehler durch die

Oberkeytt gestrafft werden. »

Mit dem UffwachS soll es gehalten werden zum halben
Theil wie von Alter har. Und die Miet oon einer Ku soll
syu l-2 Mütt Kernen, Costantzer oder Wyl maß, oder 20 Btz.
darfür. Jteui don 1 Zug Ochßcii ich Biütt Kernen. Und von
1 anwättling 1 Vtl. K. und das minder Jar darnach >

:> Mtt.
Kernen. Wo auch bißhar für die Miet die Kelber gaben worden,

oder fürhin sömmlicher Gstalt bedingtlich gäben wurden,
soll eS nachmals darbi blybeu. Wo auch einer oder meer Galt
Bichs wyß um die Miet stelltend, und aber kein Klaw staat,
soll diß uiikräfft syu, und die das thnnd sollen darnuib luth
der Mandaten gestrafft werden.

Zum 10. Wellieyer inu Berkäuffnng oder Iusatz und Ver-
schrybuug der Glitter vergeude Beschwärden und Versatzungen
verschwygt und nit anzeigt, der soll durch die Oberkeytt an Lyb,
Laben und Eer unverschont gestrafft, und wo er glych bi dem

Laben blybt, niminer meer zu keinen Eeren brucht werden.

Erbrecht der Grafschaft Thnrgau von 1542.

Wir von Stett und Landen der zehn Orthen unser Eidt-
genoßschaft Näth und Sandt-Botten :c., thundt kundt allermän-
niglichen offenbahr mit diesem Brief; nachdem dann die unseren
in der Landgrafschaft Thurgouw, der Erdfahlen halb ein

ungleich Rächt gehabt, auch zu Tagen von unser Eidgenossenschaft

Räthen in Appellationen ungleich Urtheln ergangen, dardnrch
unser Underthanen gegen einanderen in groß Spän, Rechtfertigungen,

Kosten und Schaden kommen, welches unsere Herren
und Oberen betrachtet, auch schuldig sind, ihre Underthanen

vor solchen Spänen, so vill ihnen möglich, zu verhüten; —
derhälben sie ans einen Tag zu Baaden dem frommen wysen

Caspar von Ury, des Raths zn Undcrwalden, nid dem Waldt,
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damahlen dandvogt un oberen und underen Thnrgonw gesehriben

und ernstlich befohlen, daß er denen Gerichtsherren und
Gemeinden im oberen und niedern Thnrgonw anzeige, daß unserer
Oberen Will und Meinung feie, daß sie etliche ihrer Gerichts-
herrcn zu ihm verordnen, die solcher Erdfahlen ein gleich und

ziemlich Rächt' stellen und abreden dermaßen, daß die darnach
an unsere Herren gebracht und gelangt sollen werden, ob ihnen
die also gefällig, oder ob sie etwas darinnen endercn, min-

reren oder mehren, oder ob sie die allso bestäten wollen, »ach

ihren: Willen und Gefallen; daraus von dem genannten unsern:

bandvogt und fünf Verordneten der gedachten Gerichtsherren im

Thnrgonw, mit Bewilligung des mehreren Theils der Gemeinden,

ihr Gerichtsangehörigen im Thnrgonw, etliche Artikel nach

begriffener Gestalt gesetzt und geordnet, der Meinung, daß die

in: Thnrgonw in Gwünn oder Verlnrst allermänniglich anzu-
nemmen gemein, und zu Verhütung vill und mancherlei Spänen
und Rechtfertigungen, so von der Erbfählen wegen entstanden,
nützlich sehn werden.

Des Ersten: sollen eheliche KindtS-Kindt mit sammt den

Kindern ihre Großväter und Großmütter erben, und dieselben

Kindtskindt von ihrem verlassenen Gut und Erb nenien so vill
als ihr abgestorbener Vater oder Mutter heten erben oderne-
men mögen. Gleichermaßen auch die Kindt, dcnncn ihr Vater
und Mutter abgestorben wäre, derselbigen ihr Vater oder Mutier

Bruder oder Schwöster, so nach ihnen mit Tod abgiengen,
sammt desselben abgestorbenen Geschwüsterten, zu erben anstahn,
und aber mit mehr dann ein Theil, so vill Vater oder Mutter
hat mögen erben, nehmen und hinznckhen, dann sie die Kindt
in diesen beiden Fällen ihres Vaters oder Mutter Todt nit
entgelten sollen, voch wenn allso Kindskindt ihre Großväter
und Großmütter oder ihrer Väter oder Mütter Brüder oder

Schwöster, so nach ihnen mit Todt abgiengen, erben, ob dann
Kindt vorhanden, und kein Gut da wäre, sollen sie auch schuldig

und verpflichtet sein, dieselben Kindt helfen zu erziehen. —
Zu::: Andern: So zwei nnverdingt und ohne Henraths.

Bcrcdnng sich mit einander verehelichen, ane die Ehe mit ge-

wohnlichen: Kirchgang und Hochzeit bekräftigend, und sie die
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Dekhi darnach bcschlüßt; welches dann darauf vor dem Anderen

ohne eheliche Kindt mit Todt abgaht, so soll das Ehegcmächt,
so »och im Leben ist, sein Gut voraus und darzu des Abge-
storbencn Gut halb neincn, und das ander halb Theil dcssel-

bigen Abgestorbenen nächsten Erben gleich zu Statt gefolgen;
und ob aber Sach daß einem eine Morgengaab versprochen

were, so solle demsclbigen oder seinen Erben die ans des an-
deren Guth ohne alle Einrede geben und nit vorbehalten werden,
damit zu handeln nach freier Morgengabsrecht. Wann sich aber

zntragte, daß zwei Menschen in ehelichem Standt zusammen

kommen, und mit zusammen brächtend und eines vor dem An-
deren ohne eheliche Leibserben Todes verschiede, so soll das

Lebendig und Ueberbliebene zwen Theil und des Abgestorbenen
Erben den dritten Theil ihres liegenden und fahrenden Guts
ziehen und nemmen; ob aber unter dcnnen, die in Armuth zu

sammen kämend, eines etwas Guts, das andere aber nützidt

gehabt, wann mm das eint Ehemensch mit Todt abgicng und

das andere sonach am Leben geblieben, so mag es sein Gut,
das ihmc gehört, wie viel oder wenig das were, voraus nein-

inen, und so er das nimbt, soll ihme von dem übrigen Gut,
so dannzcmahlen noch vorhanden ist, der halb Theil und nit
mehr folgen? wo es aber sein Gut voraus zu nehmen nit bc-

gehrte, oder kein eigenes Gut nit gehabt hete, so sollen dem

überbliebenen Menschen die zwen Theil und des Abgestorbenen
Erben der dritte Theil ihrer beider Hab und Güter theilen,
wie obstaht.

Zum Dritten. Soll ihnen den beiden Ehegemächtcu

nicht abgestrikt, sondern nachgelassen sein, nach Beschließung der

Delhi, kurze oder lange Zeit, sich beiderseits mit einanderen

zu vereinigen, und ziemliche Geschäft oder Gemächt zu thun;
daS öffentlich vor Gericht und Recht, darinnen sie gesessen sind,

oder vor einem Landvogt oder Landgericht zu Francnfeld', welches

ihnen den Ehegemächten und Sächcren, so also Geschäft

und Gcmächt thun wollen, am gefälligsten und liebsten ist.

Zum Vierten. Begebe sich dann, das ein Ehemcnsch

-) 5>'. errmigm'n.
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vor dein andern von diesem Licht der Welt abschiede nnd eheliche

Leibderben, bei dem andern seinem Ehegemahl überkommen,

hinder ihm verließte, so mag das ander, es sige der Mann
oder die Frauw, alldieweil es Wittwenstand haltet, und nit
unnütz "ch in allem liegenden und fahrenden Gut, das von ihm
nnd dem Abgestorbenen vorhanden ist, sein Leben lang frei sitzen

und darüber gewaltige Hand heißen nnd sein, und solches nutzen

nnd nießcn nach seiner Nothdurft und als sich seinem Standt
und Ehren wohl ziemet; doch solle daßelbige daraus die Kindt
erziehen nnd sie, wenn sie zu ihren mannbaren Jahren
kommen, mit Trenw wciters versehen und bedenken nach Gestalt
der Sach und des Guts, ob aber so wenig Gut vorhanden were,
daß die Kindt nicht davon erzogen werden könnten, alsdann mag
das Hauptgut angegriffen werden, doch allwegcn mit Müssen
und Bewilligung des Gerichts-Herren, darinnen sie gesessen sind.

So es aber im Gut unnüz sein, oder sich anderwärts verhen-

rathen oder selbst der Theilung begehren würde, so soll cS den

Kindern oder ihren Vögten, der Abgestorbenen Vater oder Mutter

Gut, so von Abgestorbenen zugebracht, ererbt oder ihnen
sonst zugefallen were, zu Handen stellen, ihnen aber bei dem

übrigen Gut allem bey seinem Leben nichts schuldig sehn. Darzn
mag das Ueberbliebne an dem Gut, das es den Kindern also
überantwortet hat, mit sammt dem Kind austahn, und einen

Kindstheil, so vill als einem Kindt wird, davon ncmmcn, doch

soll dersclbige Kindstheil, den das überblicbcnc Ehemensch in

diesem Falle geerbt hat, wann es nach ihin'^) mit Todt
abgegangen, und Kindt in nachgehender Ehe geboren, verließe,
den Kindern aus erster Ehe geboren, vor allen Dingen zugestellt

werden, und soll ihnen ihr Erbrächt mit sammt den

nachgehenden Kindern ihr letztabgcgangen Vater- oder Mutter-Gut
mit desto minder vorbehalten sein.

Zum Fünften. Wann aber zwch, deren EinS Kind aus

voriger Ehe geboren hete, sich ehelichen mit einander verhen

rathen, nnd auch Kind bei einanderen gebühren wurden nnd

darnach von einandcren mit Todt abgicngend, so sollend die

5<>, verwaltet. Ist wohl zu leseim nachbin.
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Kinv aus voriger Ehe gebohrcn, zu Voraus ueiumeu den KindtS

Theil, so ihr letztabgestorbcner Vater oder Mutter von dem

vorabgestorbencn seiucm Ehegemahl, Inhalt des vorgeheudeu

Artiknls, geerbt hat; darnach solle das nachgehend überblieben
Ehemcnsch, es seie der Mann oder die Franw, da dannen

nemuien sein zugebracht, ererbt und augefallen Gut, und dan-
nethin mit beiderlei Kindern, aus voriger und nachgehender Ehe

geboren, an des Verstorbenen Gut anstahn, und es und die

Kindt Jegliches ein ungefährlichen KindtStheil, eins so vill als
das andere, davon uemmen.

Zum Sechsten. So mag dann das überbliebene Ehege-

niächt seiner Kindern Gut, zusammt dem seinen, sein Leben

lang, dieweil cS ehrlich und nuzlich hauset, und unverändert
ist, innhaben, das nuzen und nießeu nach seiner Nothdurft
und die Kindt daraus erziehen, aucb sie, wann sie zu ihren
mannbahren Iahren kommen, mit Treuwen weiter versehen und
bedenken nach Gestalt des Guts, immaßen hieoben in einem

Artikul begriffen stath; so es sich aber veränderte, und un-
nüziglich hansete, oder sich sonst von den Kindern selbst

sondern wollte, so solle es dennen Kindern oder Vögten des

verstorbenen Vater- oder Mutter Gnth, soviel daßelbig zugebracht
und ererbt hcte, oder dann soustcn zugefallen were, eigentlich
zustellen, ihnen aber bei dein übrigen Gut nichts schuldig sein.

Darzn solle es an des abgegangenen Ehegemächts Gut, das es

denen Kindern also überantwortet, mit sammt den Kindern
anstahn, und einen ungefährlichen Kindsthcil, wie der Kinder eins,

darvon uemmen; es solle aber dasselbig Gnth, denselben ersten

Kinderen, ob das überbliebene Ehegemächt auß nachgehender

Ehe auch Kindt überkommen, ein verfangen Guth heißen und

sein.

Zum Siebenden. Were aber Sach, daß wann ein Ehe-

gemächt Kindt aus voriger Ehe hat, vor dem Anderen seinein

Ehegemahl ohne eheliche Lcibs-Erben bei ihm geboren, Todt

abgicnge, so sollend diesclbigen seine Kindt den Kindstheil, den

es von der Kinder erstabgestorbenen Vater oder Mutter ererbt

hat, laut voriger Artilnln zu Voraus nemmcn; darnach soll das

überblieben Ehemensch, cS betreffe der Fall den Mann oder
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tic Frauw, sein zugebrachtes Erb- und angefallen Gut auch zu

seinen Handen ncmmen, und darnach mit sammt des Abgestorbenen

Kindern, an scin verlassen Gnth, darinnen nichts

ausgenommen, zu gleichem Erbthcilchustahn, und ein ungefährlichen

Kindstheil, wie der Kinder eines, darvon nemmen.

Zum Achten. So eheliche Gcschwüsterte, die in
untertheiltem Gnth bei einander sitzend, mehr eheliche Gcschwüsterte

hetend, die aber von ihnen vertheilt und ausgesteurth oder

ihres gebührenden Erbtheils anSgcricht wercnd, und dann eins

unter denen, die also in untertheiltem Gnth bei einandcrcn sizend,

abstürbe, so sollen die anderen untertheilten Geschwüstcrten des

abgestorbenen Geschwüster verlassen Gnth gänzlich erben; doch

sollen diese zusammen Theilungen oder Gemeinschaften vor
Gericht und Recht förmlich ausgeruht und bestätigt werden, und
daS Alles beschehcn, von den anderen ihren ausgesteurten und

vertheilten Gcschwüstrigten ungehindert, darnmb denn auch die

ausgesteurten und vertheilten Geschwüstrigte, ob die in Verderbens

und Schaden fielen, deheinen Nachtheil haben sollen Wider

ihren Willen.

Zum Neunten. Und ob gleichwoll eins ans den

untertheilten Geschwüsterten sich vcrhcnrathcte, so soll doch die

Gemeinschaft und das Rächt, so sie von ihrem nnvertheilten Guts
wegen, als obstat, gegen einanderen haben, bestahn, bis das;

sie gar von einandcrcn theilen, oder solches vor Geriebt und

Rächt widerrüfend.
Zum Zäh »den. Wo zweierlei Gesehwüstrigt vorhanden

sind, Etliche von beiderseits, das ist von Vater und Mutter,
und Etliche nur von einerseith, wann dann Etliche under denen

abgahnd, die ihr eigen Gut habend, so sollend die, so von
beiden Seiten Geschwüstrigt sind, einander erben und die Ge-

sebwüstrigte der einen Seithen nit mit ihnen zu erben anstahn.

Zum Eilften. So ein Geschwüstrigt, das nur zu einer

Seithen geschwüstrigt, mit Tod abgaht, und kein recht
Geschwüstrigt, daS ist von beiden Seithen, verlaßt, so sollen die

Geschwüsterten von einer Seithen erben, und ob es vom Vater

sonderbahr Geschwüstrigte, desgleichen von der Mutter
auch sonderbahr Gcschwüsterte verließ, so sollen die beyderley
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Geschwüstrigte gleich init cinanderen in das Haupt erben, allso

daß Jedem so viell als dem Anderen don des Abgestorbenen
Gut soll verfolgen.

Zum Zwölften. Ob aber daßclbig Kindt, das kein Ge-

schwüstrigt von beiden Scithen hat, Later oder Mutter verließ,
der Jedes soll das abgestorbene ihr Kindt erben, von des ab^

gestorbenen Gcschwüstrigt, die nur zu cincrseith seine

Geschwüstrigte sind, und mäniglich nnverhindert.
Zum Drcizehnden. Wo auch eim Ehegeinächt von dem

anderen ein Morgen Gaab, sie seh groß oder klein, doch

seinem Guth und der Billichkeit gemäß, zu geben versprochen

wirbt, die soll von seinem Gut vorausgeben und auSgericht

werden, und ein frey Guth heißen und sein; allso daß eins,
dem sie versprochen ist, beheben oder verschenken, vermachen
ald verschaffen möge nach seinen: Willen und Gefallen, doch

soll weder Frauw noch Mann Gewalt haben, ihr Kind, so

sie vor überkommen hat, zu Morgengab hinzu nemmen, oder

zu geben, wie aber nutzhar zu Ziten von Etlichen im Thurgouw
geschehen und gebraucht worden ist.

Zum Vierzehnden. So mögend verheurathet und un-
verheurathet Persohnen, Frauwen oder Mannen, die kein ehelich

Leiberben, und ihr Eigen Guth haben, auch mit einanderen

in Theil nnd Gemein sind, ohne männigliches Einred ihr Gut
ihren Gcschwüsterten, Freunden oder ander Leuthcn, dennen

sie es gönnend wollen, ^verschaffen oder vermachen, und diese

Testament, Gemächt, Geschäft oder letzte Willen sollen ösfent-

lich vor Gericht, darnnder die allso tcstamentierend gesessen sind,

oder vor glaubwürdigen Notarien und Gezeugen nach Formb
des Rächten beschehen. Doch ob Etliche nnbillicher WehS ihr
Gut verschaffen, vermachen, nnd seine rechten natürlichen Erben

gar enterben nnd vor den niederen Gerichten das anffrichten,
nnd dann nach seinem Todt die Erben vermeinten, daß sölli-
ches beschehen, daß sie das Rächt vor den niederen Gerichten
darumb üben nnd brauchen mögen, und welcher da der Urtheln
beschwärth, der möge die zenhen und appellieren, wie das von
Alters har gebraucht ist.

Zum Fünfzehnden. So aber zwey Ehemcnseben mit
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bedingten Worten und Artisten zusammen kommend und ver-
heurathet wurdend, wie sie dann das bedingt oder sich deß

gegen einanderen verschreibend, darbci soll es bleiben, dann

bedingt Recht bricht Landrecht; deßhalb die Heurath, so Gott
lich und den Rechten gemäß seind, und bisher aufgericht sind,
oder künftig Zeit aufgericht werdend, in Kräften verbleiben und

bestahn sollen nngesaumbt des Landt-Rcchtens.

Zum Sächszehnden, So soll fürnemmlich dieß Land

recht gemein Edelleuthen und Gerichtsherren, keineswegs binden,
noch begriffen, sondern ihnen und ihren Heurathen, die sie

jezt habend, oder künftig bekommend, an allen ihren Freiheiten,
Rächten und Herlichkeiten, auch alten Herkommen und Bräuchen
in allweg unnachtheilig sein, und mögen sie hiefür wie bisher
Freundschaft und Heurath machen, und ihre eheliche Kinder
nach Ehren und wie sie das von altem her im Brauch gehabt,
versorgen und austheilen nach ihrem Willen und Gefallen, auch

sie die Edlen und Gdrichtsherren, ob etwelche unter ihnen
werend, Whb und Mann, die nit eheliche Kinder hcttend und
mit Niemand in Theil und Gemein werend, sonder eigen Gut
hettend, die mögend daßelb ihr Gut verschaffen und vermachen

ihren Geschwüsterten, Freunden oder ander Leuthen, dennen

sie es gönnend, nach ihrem Willen, von männiglich nngesaumbt
und nnverhindcret, und die Testament, Geschäft und letste Willen
sollen öffentlich vor den Gerichten, darunder sie, die allso te-

stamentircnd, gesessen sind, oder vor glaubwürdigen Notarien
und Zeugen, nach Wehs und Formb des Rechtens beschehen.

Zum Sicbenzähnden. Ob aber zwei Ehcmenschen
einanderen Geschäft und Gcmächt thätcnd, so unziemlich und nit
billich werend, und die Erben vermeinten, daß ihnen sollichs
nit leidenlich, alsdann behalten Nur unsern Herren und Oberen

bevor, harin zu sprechen nach Gestalt der Sachen.
Und dieweil aber bisher in kurzen und vill vergangenen

Zeiten und Jahren vill und mancherlei Erb bis auf diese Zeit
gefallen sind, da Etliche vermeinen möchten, sich derhalben
dieß Landrechts und der gesczten Artiklen zetrösten, — ist ob-

gemeldter unser Gnädigen Herren und Oberen Will und

Meinung, daß solches nit gestattet noch nachgelassen werde, in An
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sehnng daS darmit wicer hinder sich gelangt nnd groß Uuruhw
und Zanìh nnd Üiechtfertigungcn daraus cntstahn wurden, son-

der solche Articul und Erbrächt von wegen der Erdfahlen, die

hinfüro gefallen werden, inn- und uscrthalb dem Reckten gcl
ten und gehalten werden nnd die vorgefallenen Erdfahl in alten
Rächten bestahn sollen.

Und als unsere Herren nnd Oberen solche Artiknl gehört
nnd verstanden, so ist derselben Will und Meinung und Er-
kanntnnß, nnd unö Befehl nnd Gewalt geben, daß wir solche

Ordnung und Satzung, wie die von einein Artiknl an den

andern geschrieben stahnd, confirmiren und bestätigen sollen, —
Allso das solche Artienl in gemeiner Landgrafschaft Thurgonw,
der Erbfählen und aller obbcschriebener Sachen halber gebraucht,
und darauf im Rechten gcnrtheilt solle werden: deshalben so

confirmiren und bestätigen wir dicselbigen wnssentlich, allso das

denselben nun hinfüro gelebt, Statt gethan nnd nachgangen solle

werden, ohne männiglicheS Eintrag und Wider-Red; doch

unseren Herren und Oberen ihr Recht nnd Freiheiten, die zu

minderen und zu mehren vorbehalten.
Banden auf Simonis nnd Judae. Anno 154Ä,

Nachträge zum Erbrecht.

Auszug aus dem Abscheid vom 3. Juli 1571,

Wir von Stett und Landen der Siben Orthen :c.

Kläger: Hans Schaltegger von Holz-Häusern und Geschwn-

sterte, sämmtliche Hansen Buben Schalteggers sel. Erben,
Bastian und Barbara Günter von Gnzweil für sich

nnd Mithafte.
.Klage: Wie woll ihr der Günteren Bruder, HanS Günther,

sein und seiner Mithaften Geschwüsterten Schwöster
Elisabeth Schalteggerin sel. zu einem ehelichen Weib gehabt,
welche aber ohne eheliche Leibs Erben Wielund sthres Vaters
Hansen Schalteggers mit Todt abgangen und nachgehends ihr
Ehemann Hans Günter scl. auch allso tödtlichen vor Jahren
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im Sterbend! verblichen; mm sige nit weniger dann daß nach

ihres Katers scl. Absterben, ihr Bintter sel. all sein liegendt
und fahrendt Gut geerbt, und daßclbig bis zu End ihrer Weil
innegehabt und besaßen, allse daß gemeldte ihre Schwester nüzidt
von ihrem Vater ererbt. Es vermeine aber jezunder gemeldter
Günter anstatt ihres Bruders scl., eS soll ihnen auch ein Theil
von solchen? liegenden! und fahrendem Gut gefolgcn und werden,
wieweit sie ihnen ganz und gar nit darwider, dann daß sie, die

Erben, gedachten Günthereu gern dasjenige, waS ihnen nach

Bermög des Erbrachtem? von dem vättcrlichen Gut, was er zu

der Mutter gebracht, gebühren und zugehören möchte, zustellen

und erfolgen lassen wollen, so understand doch gemeldter Günther
in ailem Fürschlag auch was nach ihres Manne? Todt und

Abgang fürgeschlagen ein Theil inHaben, welche? ihnen ganz be-

schwärlich, dann ihre Schwester der Mutter Todt nit erlebt.

Dagegen der Günter begehrt, dieweil ihre? VrudcrS sel.

Frauw ihren Vater Hausen Buben Schaltegger sel. überlebt,
und nach deinsclbigen erstlich sh, demnach ihr Ehemann sel. Todts
verblichen, darum ihren billicheu ihr gebührend Erbtheil gefallen

war, welcher aber weder ihro noch ihren? Bruder nit zugestellt
worden shgc; und dieweil das Erb-Rächt vermöge, daß ein Ehe-
lncnsch da? ander, so vor ihme ohne eheliche Leibserben abgange,
erben solle; deßhalb so verhoffen sie, was Haabs und Guts
gemeldter Hansen Bub Schaltegger hinder Ihme verlassen, von

dcmselbigen sammt dem Fürschlag solle ihnen an Statt ihres
Bruders sel. ihr gebührender Erbtheil, so vill sie die Frauw sel.

erben mögen, gehören :c.

Baadische Erkanntnnß.
Daß von den? niederen Gericht zu Grießenberg woll und

von den? Landvogt übelgcsprochcn, mit dieser Erläuterung, was
Guts Hansen Bub Schaltegger zu seiner HauS-Franwen sel.

gebracht, von demselben Gut solle gemelter Günter vermög des

Erb-RächtenS ihr gebührender Erbthcil verfolgen und werden;
was Gut? aber sie die beiden Ehcmenschen initier Zeit und in

währender Ehe bei einanderen erspart und überkommen, auch

gedacht? Hans Schaltegger? Mutter iwst nach ihres Ehemann?
Zr'itjV!''. ifr s- scknvtlH Accl t I
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Hansen Buben SchalteggerS tödtlichem Abgang fürgeschlagen
hete, von demselbigen Gut sollend sie die Schaltegger und ihre
Mithaften gemeldter Günteren und ihren Btithaften nüzidt ze-

geben schuldig noch pslichtig sehn; und sofern sich auch in
Künftigem, es sehe gleich in Kurzem oder Langem, gleicher Erbtheil
zutragen wurde, alsdann so soll der abgangnen Persohn Gut,
was und wie vill sie zu ihrem Ehemann gebracht, gleich nach

ihrem Absterben beschriben und aufgezeichnet werden, damit in

Künftigem kein weiterer Span hieraus erfolge.
Datirt Banden den 3ten Julh Anno 1571.

Abscheid von 1612 betr. die "ledigen Anfälle".
Wir von Stett und Landen der 7 Orthen, unser Eidge

nossenschaft Räht und Sandtboten, dieser Zeit mit vollmächtigen
Befehl und Gewalt, unser aller Herren und Oberen, auf den

Tag der Jahrrechnung zu Banden im Ergcuw versammlet,
bekennen und thun kundt öffentlich mit diesem Brief, daß aus hem
den Tag seines Datums vor uns erschienen sind die Edlen,
Besten, Ehrendesten, Fürncmmeu und Wehsen, GcorgiuS von

Ulm zu Wellenberg, Melchior Guldin, unser getreuen L. E.

zu St. Gallen Staatsschreiber, und Kilian Kessclring von Hütt-
lingen, — all dreh als von geistlichen und weltlichen Gerichts-
Herren unserer Landschaft Thnrgouw zugeordnete Behständt
der Gesandten von denen Gemeinden der gemeldten Landgraf-
schaft Thurgouw, nämlich die Ehrsammen, unser L. getrcuwe

HanS Jakob Ribi, Reichenanwischer Aminann zu Ermatingen,
und Hans Jakob Bornhauser von Weinseiden, die habend uns

gehorsamlich und underthänig fürbringen und zu erkennen geben

lassen, nachdem von wegen der ledigen Anfühlen, daß wann
ein Persohn mit Todt abgehet, die keine Kinder noch LeibeS-

Erben, auch weder Brüderen noch Schwosteren, noch derselben

Kinder, deßgleichen weder Vater noch Mutter, Großeltern noch

Großmütter hinder ihr verlaßt, sondern allein die nächsten

Verwandten von Vater und Mutter Maag, in dem vor Jahren
gestellten Thnrgonwischen Erbrächt kein lauterer ausgedruckter



Äandcrbreclw. .Zusätze.

Artikut gesetzt worden, in welchem zu sehen were, wie und welcher

Gestalten die daher anfallenden Erbschaften getheilt werden

sollen, und aber umb Verhütung willen vielcrley Gezänks und

unnöthigen Unkostens zum höchsten nothwendig sein wollen, daß

deßhalber geweifte Sazungen verfasset und gestellt werden, nach

wellichen sowohl in Erbtheilen als auch aus begebende Fähl in
Nichten und Rächtsprechen man sich zu verhalten wissen möge;
dahcro aus Gutachten der gemelkten Gerichtsherren wie auch

ans Bitten und Begehren des gröstcn Theils der Gemeinden

so haben sie nit underlassen, unseren Herren und Oberen der

sieben regierenden Orthen, ans; der Ursach, daß demselben
Erbrächt mit den Thnrgonwischen in diesem Fahl bishero geübten

Branchen und Gewohnheiten nit durchaus übereinstimmen,
dasjenige, was bishero der gemeine Landesbrauch gewesen sige,

underthänig zu berichten und bitten, daß dicselbige ihren Under-
ibancn im Tlmrgouw in diesem Fahl eine solche Erbsazung für-
schrciben wollen, derer sie künftiger Zeit sich gebrauchen sollen,

unv hien.it Gespän und Rechtshändel erspart verbleiben, und

hierdurch so vil erlangt, daß ihnen ein solches Gesetz gestellt
und geinacht werden: wann sich ein solcher Fahl, wie oben

erzählt ist, begeben wurde, daß alsdann die nächsten vom Vater
und Mutter Maag, ohne Unterschied, wofehrn sie änderst der

abgestorbenen Persohn im gleichen Grad der Keinen des
Geblüts verwandt sind, zu gleichen Theilen erben sollen. Wann
aber auf einer Scithen nähere, und ans der andern Seithen
weitere Erben währen, daß alsdann die Nächsten vom Bluth
die Nächsten zum Guth seien und die weitern davon abgewiesen

werden, und hierin abcrmahlS zwischen Vater- und Mutter-Maag
kein Unterschied gehalten werden.

Und habend hieraus uns underthänig gebeten, wir an Stat
unser allerseiths Herren und Oberen wollten solliches alles gnädig

und günstig eonsirmiren und bestätigen, allso daß es hinfür
als eine Landtsaznng in der Landgrafschaft Thurgonw kräftig
verbleiben solle.

Und als wir nun sowohl die Abgesandten von den Gerichtsherren

und Gemeinden in diesem ihrem Fürtrag, als auch un
fern Landvogt und Ambtlenth im Thurgonw in ihrem theils
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schriftlichen, theils mnndtlich gegebenen Bericht angehört, und

nun auö solchem die Anleitung des ersten ArtikulS im Thur-
gonwischen Erbrächten, und darnebend auch vernommen den

Consens der Gemeinden im Thurgömv, auch waS bisharo in
den ledigen Anfühlen bey ihnen in Nebung, Brauch und Go
wohnheit gewesen und ihr nnderthänigcS Bitten und Begehren
sehe, — da so haben wir uns in unseren Instruktionen ersehen,

und derowegcn aus sondcrbahrcm nnS nbcrgcbeucn Gewalt und

Befehl, unser allerseits Herren und Oberen an Statt und im
Namen derselben, nach genügsamer und wohlerwogener
Berathschlagung, aus sondarbahrem uns übcrgcbencn Gewalt, erstlich

die Stimmen, welche die Thurgöuwische Abgesandte in den Or-
thcn ausgebracht, in bester Form confirmirt und bestätiget, und

darnach also erläutert und erkennt: daß in den lcdigen Anfühlen,
das ist, wenn ein Pcrsohn mit Tod abgaht, die keine eheliche

Kinder noch KindtSkindcr, auch weder Barer noch Mutter, Brüdern

noch Schwöstcrn, noch derselben Kinder, auch weder Großvater

noch Großmutter nach dem Todt hinder ihre verlaßt,
sonder allein seine nächste Freundt und Verwandte von Vater-
und Mutter-Maag, sosehr» dieselben der abgestorbenen Persohn
in gleichem Grad der Linien des GeblnctS -»gethan und ver

wandt sind, mit einandercn zu gleichem Theil zu erben anstahn.

Wofchrn aber ans der einen Seithcn nähere, und aus der
anderen Seithen weitere Erben wären, daß alsdann die Nächsten

vom Blut die Nächsten bei dem Gut sehen, und die weiteren

davon abgewiesen, und hierin kein Unterscheid, Vater- oder

Mnttcr-Maag, gemachct, und solches als hinfüro in unsrer

Landgrafschaft Thurgöuw für eine gemeine Landsazung gehalten,
und darnach geerbt, gcricht und geurtheilt, und deßwegen solche

Landsazung zu Nachrichtnng dem Thnrgöuwischen Erbrächten
und LandtSbranch einverleibt zu werden. Jedoch allezeit, wann
ordentliche Testament oder Eheberedungcn ausgcricht worden sind,

solle selbigen dies ohnabbrnchig sehn und dennen gelebt werden.

Und dieweil in diesem Werkh sich etliche Reden und Sacken

zugetragen, deren gleich in Hizen der Rcchtfcrtignogen fnrsallen
oder sonst Vorgängen möchtcnd sehn, daß solches alles hiemit
anfgchcbt sehn; deßwegen die zweden Theil einichen Nachtheil
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oder Schaden im wenigsten nit gebühren, der aufgelöstem Kosten

aber ans den Parthcicn selber bleiben solle.

Besiegelt von Hauptmann Leonhard Boßcrth, des Raths

zu Zug, Landvogt zu Baaden deu 12ten Inly 1612.

Abscheid von 1643 betr. Art. 2 des Erbrechts.

Demnach vor uns von Statt und Landen der VII. des

Thurgouws regierenden Orthen dieser Zeit zu Baadcn im Ar-
gouw anst den Tag der Iahr-Rühnnng vollmächtig versammelten

Rathen und Sandt-Bothen crschinnen Barthlimä Stähelin von

Herderen aus dem Thurgouw, anbringende, welcher Gstalten
sein Baas Dorothea Locherin ohne Leibserben abgestorben, nach

deren Todt ihme Stähelin und seinen Geschwüsterten der halbe

Theil ihrer Bcrlassenschaft zugetheilt worden, den andern Theil
habe ihr damals überbliebene Ehemann Heinrich Haagg, Wagner
zu Hüttweilen, nach Lauch dem Thurgouwischen Erbrächten
behalten, — nun der genannte Haagg auch gestorben, vermeine

er Stähelin und seine Geschwüsterten, daß sie gedachter ihrer
Baas sel. Haab und Guth den anderen Theil, den ihr
Ehemann nach ihrem Todt allein leibdingSweiS sollte besessen haben,
auch beziehen mögen; dieweilcn aber in den Thurgouwischen
Landt-Erbrächtcn der 2. Articul von dergleichen Fähl etwas

Erläuterung bcdörffe; hab ihm solches Guts halber, und ob

das ihme und seinen Geschwüsterten oder des Manns Heinrich
Haagcn sel. Erben gehören thue, lein Landtgericht entscheiden

wollen, sondern man habe ihm allbcreith oftermahlcn allharo
gewiesen, erläutern zu lassen, wie der Articul des Land-NechtenS
in dieser und dergleichen Fahlen zu verstahn sigc, dann bis
dahin die Erbfähl ans güctliche Vergleich aufs beide Weg gezogen,
aber deßwegen niemahl kein rechtlich Urtheil ergangen sehe,

derowcgcn sein uiwerthänigeS Bitten an uns wäre, wir wollten
über mehr angeregten Articul ein Erläuterung geben.

Worüber wir nach verhörtem Articul und eingenommenem
Bericht unserer Ambt-Leuthen des Thurgouws erläuteret und

erklährt, daß der halbe Theil des Guts und Berlasscnschaft der
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Dorothea Lochcrin ihrem Ehemann Heinrich Haggen nit leib-

dingS-weiS, sondern eigenthümlich gehört habe, und deßwegen

solcher des Haggen rechten Erben zugefallen sin solle und allso

Barthlime Stähelin und seine Geschwüsterte davon nichts zu

forderen haben: und solle fürohin der andere Articul des thu»
gouwischen Landt-Erbrächts dergestalten verstanden werden, daß

wenn zwei Ehenienschen ehelich bei einander gelebt haben, und
das ein vor dem anderen ohne Kinder oder Leibserben abstirbt,
das andere Ueberblibne sein Gut voraus ncmmen und dannet-

hin auch deS Abgestorbenen halben Theil eigenthümlich ncmmen

möge, immaßen daß solcher halbe Theil so woll als ander sein

eigen Gut, wann daßclbig Ueberblibne auch stirbt, an dessen

Erben widcrumb zurückfallen solle. Für die Mühwalt und
Kosten solle dem Stähelin auß der Lochcrm Gut, warumb die

Frag war, und weil eö zu End gebracht, 59 F. bezahlt werden-

Datirt Banden den 18ten July Anno 1643,

Aus dem Abscheid von 1651 betr. Erbrecht
der Ehegatten.

Wann zwey Ehemenschcn, deren das einte in einer

vorhergehenden Ehe Kinder erzeuget, das andere aber keine Kinder

hat, noch zeuget, sich mit einanderen verheurathend, so solle

der Kindts-Theil, welchen das Ueberlebende beziehe, eigenthümlich

sein, — auf Bericht hin des ganzen Landgerichts, daß

solches allso jederweilen üblich gewesen; auch gegen der Statt
Frauwcnfeld von den löblichen regierenden Orthen den 4tcn July
1611 ein gleiche Erläuterung gegeben worden.

Abscheid von 1695 betr. Erbrecht der Ehegatten.

Demnach Landt-Richter Hans Georg Vogt von Landtschlacht

im Thurgouw in Underthänigkcit vorgebracht, was Maaßen er

Frauw Ursula Häsin geheurathet, welche bei Hans Georg
Nägelin ihrem vorgehenden Ehemann dreh Kinder erzeuget, bei
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deren er auch drey Kinder bekommen, die nun gestorben, und

hab er einen Kindts-Theil ererbt; sey nun die Frag, welchen
Kindern dieser Kinds-Theil nun gebühre, deßwegen gebäten,
daß man solches gnädigst entscheiden wollte.

Dessen sich aber Martin und Hans Jakob Nägeli beschwärt

und gebäten, man die Sach auf könftige Jahr-Rechnung
verschieben wollte, weil das Thurganwische Erb-Rächt dießfalls
ungleich verstanden, solcher KindtStheil allein leibdingsweis an

den überbliebenen Theil komme, und der Casus sich noch nit
begeben habe, mit mehrerem.

Ist durch die Hochgeachten, Wohledelgebohren, Gestrengen

der VII. des Thurgauws regierenden Orthen Herren Ehrengesandten,

nach Verhörung der Partheyen, Ablesung des Thur-
gouwischen Erb-Rächtcns und zwey Erlänterungs-Urtheln, auch

Villen Attcstationen per i»-^or» erkennt, daß der Kindts-Antheil,
so Landtrichter Hans Jörg Vogt von seiner Frauwen Ursula
Häsin ererbt, louth Thurgouwischen Erb-Rächtens und darüber
Anno 1643 und 1683 zu Baaden gemachten Erläuterungen und
Villen eingelegten Attestationeu, eigenthümlich und vogtisch Gut
seyn, auch hiemit nit mehr ans die Nägelischen fallen könne,
als sollen die Nägelischen Kinder von ihme Landtrichter Vogt
abgewiesen sein.

Datiert Baaden den 19tcn July 1695.

Drei landvögtliche Entscheide
aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts.

1.

Fraag: Ob bey Absterbung einer ledigen Persohu, und da keine

lebendige Geschwnstcrdc mehr vorhanden, die Verlassenschaft
auf die Köpf oder auff die Stämmen zu vertheilen.

Als in Anno 1714 Rathsherr Hausmann von Stekbohrn
einen Streit movirt wegen der Vcrlassenschaft einer verstorbenen

Hanhardtin, und behaubten wollen, weilen keine Geschwüsterte

mehr vorhanden, sonder nur allerseiths von denen verstorbenen
Brüderen und Schwösteren Kinder, jedoch in ungleicher Anzahl,



40 Thurgauische Rechtsquellen.

und er von einer Schwöstcr gantz allein, da hingegen von an-
deren 3, 4 und mehr Kinder, als sollte die Verlassenschaft bil-
lich nit ans die Köpff, sondern ans die Stämmen vertheilt werden,
indemc die Kinder ihrer Eltcren Todt nit zn entgelten haben;
welches auch der niedere Richter zu Stckbohren allso fassen

wollen; sonderlich weilen umb diesen Punkten in dem Erb-Nächt
kein eigner Punkten, und denn und wenn die Sachen allso prac-
ticirt worden.

Nachdeme aber die Sach für das allhießige Landvogtei-Ambt
appellirt worden, und nach genügsamer Untersuchung der Sachen
befunden worden, daß 1. über diesen Punkten kein obrigkeitlich
und rechtlich abgesprochene Sentenzen können producirt werden,
welche den Sachen einiche Erläuterung geben: demnach weilen

bei Absterbung aller Geschwüstcrten dero hindcrlasscne Kinder
alle, und ein jedes für sich selbst, mit der Verstorbenen in gleich

naher Blutsverwandtschaft gestanden, und hiemit an die

Verlassenschaft ein jedes so vill Rächts habe als daö andere; und

endlich das Landt-Erbrächt klaar auswerfe, daß die Kinder nur
in diesen nachfolgenden Fählcn ihrer Elteren Todt nit entgelten

sollen, nämlich 1. wenn Kindtskinder ihren Großvatter, oder

Kindtskinder ihren AnHerr erben wollen; — 2. wann eine

kinderlos absterbende Persohn theils lebendige Geschwüsterte, theils
von verstorbenen Geschwüsterten Kinder hinder ihnen verlasse,
-— in welchen beiden Fählcn die Kinder an ihrer verstorbenen

Eltern Statt trotten, und die Verlassenschaft nach den Stämmen

zn vertheilen sehe; — consequcnter bei so klahrer Restriction
auf diese beide Fähl, die andern, worumb kein Gcsez vorhanden,
nach den gemeinen Rächten zn vertheilen, und hiemit in solchem

Fahl die quästionirte Verlassenschaft auf die Köpff zu vertheilen
sehn.

Welches auch in dem ganzen Landt zn einer Ilegul per
praxim allso eingeführt und scithaar alle führgekommene Fähl
allso entschieden und den Rächtsbegehrendcn anff diesen Fuß

eingerathen worden.
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Fraag: Wie euiff kinderloses Absterben einer Persohn, welche

einbändige lebendige, nnd von zweibändigen verstorbenen

Geschwüsterten Kinder hindcrlassen, die Erbschaft zn vertheilen.
Als Anno 1717, den 22ten Februar -»pxellsiula für all-

hicßigcS Landtvogtch-Ambt gewachsen der Anna Sonnnelin,
Clemens Bnrkhardten von Wcinfelden hinderlassener Wittib, welche

ohne Leibeo-Erbcn abgestorben, nachgelassene Erben, nnder welchen

der verstorbenen Frauwen vor ihre mit Todt abgegangener

zwehbändigcn oder vollbürtigcn Gcschwüsterten hinderlassene Kinder,

— vermeint, vor dem annoch lebenden einbändigen oder

halbbürtigen Bruder und eines solchen verstorbenen hinderlasscnem
Sohn daS Borrächt in der Erbschaft zu genießen, vorwendende,
daß der erste Artienl des ErbrächtS statuire, die zwehbändigen
Geschwüstcrte sollen vor den einbändigen Gcschwüsterten allein

erben, und wann von solcherlcy abgestorbenen Geschwüsterten
Kinder vorhanden, selbige ihrer Eltern Todt nit entgelten, sonder

mit denenselbcn zugleich auf die Stämmen erben, die

anderen aber, gegründet, daß der lite Artienl des Landt-Erb-
rächtcnS klahr sage, wann eine Persohn keine zwehbändige Ge-
schwüsterte hinderlasse, sollen die einbändigen allein erben, ohne

einiche Limitation, oder daß der zwehbändigen hinderlassener
Kinder gedacht werde; ist über diesen Streit sowohl von den

niederen Richtern als auch von dem Landtvogteh-Ambt einhellig
erkennt worden, daß in Betrachtung dieses FahlS halber lein

eigentliche Saznng von der hohen Oberkeit, mithin aber der

erste Artienl des Erb-RächtenS sich klahr restringire, wann noch

lebende zweibändige Gcschwüsterte vorhanden; hingegen der lite
Artienl von dein quästionirenden Fahl auch keine Decision gebe,

nnd aber in den gemeinen Nächten und anderwärtigcr Uebung,
die hinderlassenen Kinder der vollbürtigcn, oder zwehbändigen
mit denen lebenden halbbürtigen oder einbändigen Gcschwüsterten
in eine gleiche Linien gcsezt werden, als solle diesere Erbschaft

ans die Stämmen sowohl des eint als des andern Theils
vertheilt und auch der einbändigen verstorbenen Geschwüsterten hin-
derlassencS Kindt zu solchem Erb an seines VatterS Statt
zugelassen werden.
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3.

Fraag: Wanu bey Absterben einer kinderlosen Persohn dero

nächste Erben in Bruders- oder Schwvsters-Kindern, und
danne in Bruders- oder Schwöster-KindtSkindcrn bestehen, —
ob die Leztereu mit denen Ersteren erben?

Under der Regierung Herren Landtvogts Hirzel Anno 1716

ist ein solcher Fahl von Uttweileren, des Amtmanns Diethelmen
sel. Verlassenschaft betreffend^ vorkommen, da dann vor dem

Landvogteh-Ambt die Leztereu abgewiesen worden, und zwaren
nit nur aus Grundt des Abscheidts von Anno 1612, sonder

hauptsächlich aus Grundt des Erb-RcichtenS selbsten, welches

in dem ersten Articul statuirt, daß bey dem Erb eines

Großvaters oder einer Großmutter die Enkelin nebendt den lebendigen

Kinderei? an ihrer verstorbenen Elteren Statt ??nd bei

Absterben einer kinderlosen Persohn dero Brüder- oder Schwöster-
Kinder nebendt denen lebendigen Geschwüsterten, erben mögen,
und in solchen beiden Fählen die Kinder der Elleren Todt nit
entgelten sollen; einfolglich dieses Benesicium nit weiter als auf
obbeineldte beide Fähl zu extendiren sehn.

Mandat von 1717 betr. Erbrecht der Ehegatten.*)

Ich Marcus Morlot, des Raths löbl. Standes Bern, der

Zeit regierender Landvogt des oberen und niederen Thurgau's :e.
Urkunde hiermit: Demnach m. gn. Herren und Oberen die löbl.
des Thurgau's regierende Ort die Zeit und Jahr haro berichtet

worden, welcher gestalten sich ungleicher Verstand und Uebung

halte, wegen des 5. und 6. Artikels in dein Thurgauischen Land-

Erbrecht und darum enthaltenen Kindstheil auf den Fal, wann
zwey Menschen ledigen Standes sich mit einanderen verheurathen

*) Dieses Mandat entscheidet eine während langer Jahre vor
den Gerichten vertirte/ bald so/ bald anders entschiedene Frage.
Die zahlreichen/ darauf bezüglichen Zeugnisse und Urtheile/ welche
sich in der Widmer'sehen Sammlung finde«/ haben wir hier nicht
aufgenommen.
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und in solcher Ehe Kinder zeugen und dann eines von denselben

diß Zeitliche gesegnet, das überbleibende Ehegemächt aber
nachgehend zu der zweiten Ehe schreitet und in dieser Ehe auch Kinder

mit selbigem seinem andern Ehegemahl zeuget, und darauf
hin vor solchem seinem zweiten Ehegemahl abstürbe, ob danne

der Kindstheil, welchen das überbleibende Ehegemahl") von des

verstorbenen eigenthümlichen Mitteln laut abgedachten Landerb-

rechtens bezieht, etwas Eigenthümliches und nach des überblibncn

Ehemensch Absterben nur allein denjenigen Kindern, welche von

solch ihres verstorbenen Ehegatten"'-") zweiter Ehe harkommen,
verbleiben, oder aber ob selbiges ein Leibding und widcrnm auf
alle die Kinder, welche von einer also zwei Mahl verheuratheten
Person sowol erst als anderer Ehe erzeugt worden zurück fallen
solle. Aus welchem Mißverstand vil Streitigkeiten und kostbare

Necktshändel erwachsen und dahero nöthig befunden, eine deutliche

und klare Erläuterung zu geben, darin bestehende:

Daß ein solcher KindStheil nit Eigenthum, sondern
rückfällig und deßwegen auf alle die Kinder sowohl der ersten als
andern Ehe zurück fallen solle, von deren Seiten selbiger

hergeflossen ist.

Welches dann jetz und fürohin ein Gesetz und Landesordnung

sehn und verbleiben und demgemäß sich verhalten sollen.

Dannenhero ich im Namen und aus Befehl hochgedacht

in. gn. Herren und Oberen solches hiermit durch gegenwärtiges
Mandat publiciren lassen wollen, damit jedcrmauniglich sich

darnach zu verhalten wüsse und hierinfals in dem ganzen Land eine

durchgehende Gleichheit gehalten werden möge.

Deß zu Urkund hab ich mein eigen Wol adelich angeboren
Secret Jusigel hierfür drucken lassen, so geben und beschehen

zu Frauenfeld den ersten Decembris 1717.

ch so. das aus der zweiten Ehe überbleibende.

") Sollte wohl Heisien parons. Der etwas verwickelte Zwischensatz

will offenbar nur die „Kinder zweiter Ehe" bezeichnen.
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Mandat von 1718
betr. Beerbung Verschollener.

Ich FranciSeus Placidus Schuhmacher, dcö innern Raths
löbl. Stands Lucern, d. Z. regierender Landvogt des O. und

n. Thurgaus :c. Urkunde hicrmitt demnach m. gn. Herren und
Oberen des ThurgauS löbl. regierenden Orten zu verneinen

kommen, was gestalten bis dahin :c. Als haben dieselben

nöthig erachtet, hicrinfals zu Vorbringnng aller daraus zu
besorgenden Streitigkeiten und Mißderständnussen fürs künftighin
ein Satz und Ordnung zu machen, und deßwegen erkennt und

solches in allen dero gemcinhabenden Regierungen für ein Gesetz

zu publiciren befohlen, nämlichen:
Daß wann einer oder eine Person lange Zeit abwesend

ohne männiglicheS ald mindestes Wüssen, wohin er oder die-

selbige gekommen, ob solcher oder solche todt oder lebendig wäre,
so solle nnd möge nach 25 Jahren sein Gut von den Erben

bezogen nnd unter selbige vertheilt und von den Fälligen der

Fal bezogen werden. ES sollen aber die Erben für solchenfals

bezogene Erbthcil für 10 Jahre lang über disere 25 Jahr gut

Bürg und Währschaft stellen. Versteht sich auch, daß disere

obanSgeworfene 25 Jahr das gesetzte Termin sehn sollen nit
von dem Tag seiner Abwesenheit angefangen zu zehlcn, sonder

von dem Tag der letzt von solchem oder solcher erhaltener
Nachricht.

Weicheres ich — durch gegenwärtiges Mandat pub
liciren wollen :c. Frauenfeld den 27. SeptembriS 1718.

Aelteste Landgerichtsvrdnung.

Item am ersten sitzt ein Herr der Landtrichter mit sammt

den Urtheilsprächern, fragt Urtheil nmb, ob es Zht shge zu

richten. Und so cS die Urtheil bracht hatt, das eS Zhtt ist

Demnach heißt mhn Herr Landrichter, den Landschrhber
läßen die Stattuten und Satzungen des Landgerichts, luthet also:
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tzllle die so für Landgericht gcladt sind, und die K leger
stand nsf irem ersten Tag, kommend die Geladenen nit, dicwyl
der Richter sitzt, wenne dan der Richter nsf stadt, so haben die

Klegcr iren ersten Tag behalten.

Item nnd uff den andern Tag auch also.

Aber nff den dritten Tag kommendt die Geladncn nit die--

wyi der Richter sitzt, so sol den Klägern ir Rächt crgaan und

man zu den Geladncn richten, mit der Acht, wänne der Nichter
nffstadt.

Bcgertc auch JcmmandtS Acht Briefs, Bcrbictzbriesf oder

Laidtwigobricff nff offnncr verschribncWsi Erb
Lib oder Gntt, die soll man ihm geben.

Wellicher auch gcanleittet noird, nnd shn anlcitten besitzet

vrn Landtgcricht widersprochen. Und dad vor Gericht ländlich

macht, den soll man darnach setzen im nützlich gewer.
Wellicher dann shn nützlich gewer besitzet drü Landgricht

widersprochen, und dad dor Gericht kündlich macht, den sol

man darnach setzen inn Schirm.
Wellicher dann syncn Schirm besitzet drü Landgricht

widersprochen, und das vor Gericht kündlich macht, dem sol man
darnach die Gnott, darnff er geanteittet ist, inn antwurtten als
Rächt ist.'ch

*) Lücke der Handschrift.
Ueber dieses (Contumacial-) Verfahren vcrgl. Albrecht/

Gewerc S. 3i> ff. Eigenthümlich sind die vier Stadien/ welche
oben vorkommen. Ueber die „Anleite" enthält die Würzburger
Landgerichtsordnnng (Würzbnrg I73Z. ausführliche Bestimmungen,
welche wir zur Erläuterung hier anfuhren. N',IV, Z. I. „ES solle auch
ein Anleiter je zu Zeiten an unserm Landgericht einer vom Adel seyn,
der die Anleit zu rechter Zeit tuunsoll, mit seinem selbst eignen Leib, —
nnd was er anlairct, außwendig unserer Statt Würtzburg, das

soll er zu Rost und nicht zu Fuß thun. s. 2. Und nachdem
die Anlaiter vor Zeiten, wann sie die Einsatzung, so dem Kläger
oxprimo eloereta von wegen des Beklagten Ungehorsam mit Urtheil
crkandt — thun — wollen —, ohne den Kläger zu des Beklagten
Behausung geritten, und einen Span von einem Balken cte. dcr-
seibigen Behausung geschnitten, und wieder davon geritten, ver-
meiinendc, daß sie also der Sache genug gethan haben, so doch
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Wer auch das ein Frau rächtloß gemacht würd, die sol

man schribcu inn das Achtbnch, richten zu irein „sr

zn irem Lib.
Wer auch das Jemand! ob Jar, Monuat und Tag inu

offner Acht verschriben wär, und der die Acht verachttetc, rüf
send ir darumb den geistlichen Richter an, er soll üch mit oem
geistlichen Gericht zn Hilsf koimncn.

Deßglich ob Jemandt Jar, Monat und Tag um offnen
Pämien verschriben wär, und er den Pann verachtete, rüfft ücb

der geisllicb Riebter an, dem sollend ir mit üwerm Gricbt zu

Hilsf kotmncu.

Ob auch Jemandts ußer dieser Landgrafschaft uff andere

Gricht fürgenommen oder geladt würde, dem sollend ir, ob

er das begärt, das Gericht wieder mnbher ziechen, nach dem

und dann das von Alter har kommen ist.
Item nach der Ncrläßung fragt der Landrichter aber

Urtheil umb, ob eS nach Landtgrichts Gewonhcit geöffnet shge.

So das erkennt wird, heißt er den Landwcibel das Landtgrichl
verpannen.

Der rufst also: myn Herr der Landrichter verpanut das

Gericht das Niemandt darum rede, denn mit shncm erlouptcn
Fürsprächen, oder er wolle dann ein Fürsprächer nenunen,
Ann It) tt llen.

ctwann der Spruch nicht um die Behausung, sondern ein ander
liegend Gut gewesen, welches dann etwas unförmlich gehandelt,
Z. 3. — ordnen — wir daß der Kläger — neben dein Anlaiter
solle erscheinen, oder der Anlaiter den Beklagten — darzu solle

lassen fordern, demselben seinen Bcfelch — anzeigen, und dann
den Kläger in das Gut — wnrcklich einsetzen mit allen Rechten und

Gerechtigkeit, so ihm in Krafft solches Décréts — zustehen. Z. K. Und
so der Anlaiter den Kläger in das Hauß à will einsetzen, solle er

ihme die Hauß-Thür oder den Ring an der Hauß-Tbür in die Hand
geben, oder auf ein Feldgnt etc, führen. — s. 8. Desgleichen wo
cS ein versönlicher Spruch wäre, mag nichts desto weniger auf des

ausbleibenden beklagten Ungehorsam auf die Einsetzung procedirt
werden, uud dieselbige nach Gestalt der Klage, in viel oder wenig,
große oder geringere Guter geschehen". (Immerhin gibt die
Anleite keinen faktischen Besitz.)



Landgerichtsordnnngcn. 47

Es soll auch Niemandt für die Schranken hin inngan. —
An 1t) ß àen.

So der Rufs geschickt, redt der Landrichter also: wer zu

schaffen hat, der mag sich vcrfürsprächcn.
Ouch so erkhennt man den Parthhcn Wartbrieff, doch all-

weg soll die Ladung vor in gelegt und verläßcn werden, deß-

glich dem Kläger gcrüsst.

Item. Inn dem leisten Berdennken der Urtheilen stondt

rie Weibel alle zusainincn. Und rufst der Landweibcl allen

tennen, so uff den dritten Tag standl, und im Rächten nit
verfaßt sind. Wo sich dan der Antwortter nit verspricht, er

skandt dann imm Rächt, oder er hab ein Fürsprächcu genommen,
der soll dann also nßklagt syn, und mag man den darnach an-

gändtS und zestund oder in IarSfrist innschrhbcn in die Acht,
deßgleich verbietten lassen, und lvhtter Prozeß über inn ergen,
nach des Klägers Bcgär.

Itein wie oft, und wenne das Landtgricht Ennd haben will,
soll allwegeu ein Landwcibel einen andern Landtag rüffen und

verkhünden, uss wellichen Tag und zu wcllichem Jar.
Item und wenn denn der Landrichter nffgestaudcn ist, redt

er also: Alle die so für Landgricht geladt sind, und die Kläger
iren ersten, andern und dritten Tag gegeil inn erstanden haben

als Nacht ist, die verkündt ich in die Aacht, verpütt die ihren

Fründen, und erloub sh, ir Lhb und ir Gutt iren Fiennden,
und mängkiichem.^)

Ueber obgemclteu Artigkel ist, wie und was fürohin biß

uff whttere Aenderung mhner gnädigen Herren der Eidgnossen

nach Endung des Landgrichts von dem Besitzer desselben geläsen

werden soll, Ordnung geben wie folgt.
Alle die so für Landtgricht geladt sind, und die Cleger iren

ersten Tag gegen innen erstanden haben als Recht ist, und der
Antwurter die Klag mit Recht nit hinder sich gestelt, und dero

vcrantwurtct und cntschlagen, die verkhünd ich nach Verschynen
der drhgen Landtgrichten in die Acht, verpütt die iren Fründen
und erloub sh, ir Lhb und Gnott iren Fiennden und mcngklichen.

ch Das nachfolgende scheint denn Uebergang des Landgerichts
au die Eidgenossen 'I U»!W beigesellt worden ;n sein.
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Und wellichcr also ußclagt ist, dann mag man dcn darnach

angcndtS und zcstund oder in JarSfrist inschrhben in dic Acht,
deßglhchen verpietten lassen und whiter Prozeß über in ergon
nach deö ClegcrS Beger. Doch sol der Verstand der drygen
Landtgerichten nit änderst shn, dan scchß Wochen und drhg Tag.

Aus dem Abschied des TagS zu Franenfcld
vom 28. Oktober 1499,

enthaltend einen Vertrag der sieben regierenden Orte mit dcn

drei bloß am Landgerichte Theil habenden Städten.

28.

Ordnung des Landgerichts wie das besetzt werden sol und

wir gemacht haben, also das sölichS von nnS gen Frowcnfeld
gelegt ist, und die von Frowenfeld bi ircm Wnchengericht bciibcn

sollen, wie sh bißhar daby beliben shen, aber was sich nsscrt-

halb in der Landtschasft begibt, es sige das ainer den andern

obereren, übermahen oder überschniden tüge, onch nmb Erb, Aigen,
Schulden ald ander Sachen, wie sich die nserlonffcn oder das

man von den nidcren Gerichten darbi doch mcngklichcr in der

Landtschasft wie vor beliben sol, fur ain Landtrichter und die

Urtailsprccher appellieren oder Zug täte, da sollen zno semlichem
die von Frowenvcld ain Landtvogt 6 Man die im zno Richter
gcvallcn geben, und ain Landtvogt a!S ain Landtrichtcr 6 Man
darzno usscr der Landtschasft, die inn togcnlich sin bcdnngkcn,

ncmcn, die nmb solich Sachen richten send. Wenn eS aber das

Vlnot berüerend ist, so sol das Gericht besetzt werden mit 2-4

Mannen, da die von Frowcnfeld im nach sincm Gevallcn als

Landtrichtcr 6 Man geben sollen und sol zno denselben usser der

Landtschaft 18 Mann zno Richter ncmcn, die shen edel oder

onedcl, wie den das gnot bednngkt, die sollen das Landtgericht

also besitzen und rcchtsprechen :c.
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Ans vein Abscheid des gehaltenen Tags Zürich
angevangen Mitwnchcn nach Epiphanie 1ö>UU.

43.

Es ist angcscchen und geordnet, das der Laudtvogt in Thur-
gonw das Landtgcricht halten und uffrichteu sol nach Form der

uffgezeichneteu Artickel mit der Acht und andern Dingen, wie

von Altem harkommen, dicwhl es ein Pfand vom Rhch imd

uns nit anders geben ist ze brnchen, dann wie die von Constant-

das gehept haben, lind mag man vom Landtgcricht für
gemeiner Eidgenossen Botten appclliren, und sol einer demnach

nsf der nächsten Versammlung nngevarlich datnit für die Botten
tomen und sinem Widertest dagegen verkünden. Und welcher also

appelliert der sol einen Guldin mit der Appellation vor und
ee darüber gesprochen wirbt darlcggcn, und wo sich erfindt, das

er übel gcappellirt hat, so sol er dem Widertest zimlichen Kosten,

dar in er von söticher Appellation wegen kumpt, abtragen.

Diß sind die Nacht und Herligkaiten
veS Landgerichts im Thnrgönw den zehen Orten

der Aidgenossen zugehörende.

Der siben Orten der Aidgenossen ein Landvogt, als der

zehen Orten Landrichter im Thurgonw, besitzt das Landgericht
selbs oder verordnet den Landannnann, der das an syncr Statt
besitzt, innamen vorgemelter zehen Orten.

Er hat oneb Gewalt, das zu besetzen mit zwölf erbaren

Mannen, die im gesellig sind, dor zu nimt er nach Satzung
vor Iahren gemacht us Ober und Nider Thnrgouw.

Aber über das Blut zerichten, nimmt er noch zwölf Mannen
und führt der Landrichter das Schwert oder shn gesetzter Statthalter.

Wie auch ain Urtail vom Hockn oder Landgericht ergat,
lo ainem syu Lhb oder Laben berührt, hat der Landrichter
Gwalt im Gnad zu bcwhsen, die mit Fristung syneS LäbeuS

oder in ander Wäg ze miltern, aber nit zu rnchen oder ze mehren.
Zeitschrift f. schweiz. Recht j.
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Diser Landrichter hat kein Gebott an Geldstraf von des

Landgrichts wegen, änderst dann das Gebott, so beschicht das
Niemand ohn ein Fürsprechen rede, nach in das Gericht gange.
Dann wiewol er in Citationen oder Ladungen, auch Acht-,
Verbiets-und SchirmS-Brief, die er ansgan laßt, schrybt: Ich
gebeut dir oder euch ?c., so setzt er doch kein Geldstraf darauf,
sonder volget dem, der daö Gebott Übersicht, die Acht hernach.
Wann auch ainer vor Landgricht sich beklagt, daß des Land-

grichts Urtail von shnem Gegentayl nicht Statt beschehe und
um Hanthabung derselben anrüeft, wird der sümig in die Acht
erkennt.

Wann aber ainer in die Acht komt, sich uss Recht oder gar
us der Acht löste, muß er dem Landrichter den Achtschilling
vor erleggen. Derselb gehört den zehen Orten.

Ob auch ainer Aechter husete oder hofcte, ald sich ihnen

anhengig machte oder gefahrlicher Whs Gemeinschaft mit ihnen

hete, der wer auch in Straf der zehen Orten.

Vorgemelt gemain und frei Landgericht, das der

Landrichter mit 12 Mannen besitzt, hat zu richten in ehrverletzlicheu

Sachen und Zuredungen, die das Malesiz belangend, auch in

Appellationen, die für sie kommend, und so Iemauds um
Geldschulden geladen, der das Fug hat, doch volgt die Straf von

Zured wegen nit den zehen Orten, änderst dann so einer das

so er ainem zugredt hat beharrete, in das mit Recht understand

ze erwhsen und aber das nit thun könt noch möcht.

Wiewol nun von ehrverletzlichcn des Landgerichts und

Malefitzes zugehörigen Reden und Sachen wegen von Älter har
keine Appellationen gestattet, und aber dieselben ohngefahrlichen

erst innerthalb und bh zweien nechst verrückten Iahren zcthun

verwilliget und zugelassen worden sind, da so ist guter ehrbarer

Meinung durch uns die Zusatz und Richtern geordnet- Was von

verglichen ehrverletzlichen Sachen also zur Appellation versaßt

kommen, daß dann die 10 Ort darumb nach der Gebür mit
ain anderen zehandlen, zeurtheilen und zu erkennen haben söllen,

und solle aber dise Lüterung und Zulassung bestan und blhben,
so lang unser günstig und gu. Herren sölches des Landgerichts



Sandqcl'ichtSordnungeii. 51

und Malefitzes Regierung mit ain anderen haben oder die ze

endern oder uff ze heben und ab ze thun ansehen werden.

Es dient auch in das Malefitz und hat ein Landrichter zu

strafen:
Alle die so einen Landrichter, voran syne Herren und

Oberen und das Landgericht mit Worten oder mit Werken

fibmehen.

Todtschlag. Groß Schwör und GotteSlästeren.

Wann ein Person sich selbs entlybt, gfalt ihr Gut der

hochen Oberkait.
Diebstal. Mörderei. Katzerei. Häxerei. Tönfierei.
Wcllicher ain saltschen Aid schwerst, oder sonst aidbrnchig

erfunden wirdt.
Deßglich aineu, der an des Grichts Stab lobt an Aids

Statt syn Fürgäben war syn und sich ain anders besindt.

Friden mit Werken brächent.

Item ivann ainer den andern über Friden uS synem Hns
ervorderte, und sich verschuldete mit Wunden oder derglhch.

Item wcllicher Friden Bricht mit gar oder halb us zucken

Stein ufheben, er wers oder uit.

Item ivann Lent oder Gneter in den freyen Landstraßen
nider gelait, ald das ainer solch Landstraßen im selb aignete,
die verenderte oder nberfienge, daS alles sammt allen Sachen
die vorin begangen wurdeud, und dem Malefitz und Hochgericht

zu stund end.

Ob auch ainer cfsen Märchen und Lachen wüsscntlich enderte.

Item so der Landrichter von Todtschlägen und andern Sa'
chen wegen, die an daS Landgericht dientend, Glait gebe, und
das Glait brechen wurde; doch den siben Orten an ihrem Glait,
das sy gäben, ohnnachthcilig.

Item wann ainer von böser That, Lümdens wegen, landt-

rümig wird, gestalt der hohen Oberkait ihr Gut.
Glycher Maßen gestalt ihr auch das Gut deß, der ain

Todtschlag thut; und des Entlybten Fründen syn Lyb.
Item so ainer vom Leben zum Tod gericht wird, ist der

hohen Oberkait die fahrend Hab, und den Erben das ligend
Gut so derselb verlaßt gefallene doch den Sckmldcn ohne Schaden.
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Dergestalt, ivann ainer nit so vil fahrend Gut verließe, das die

Schulden us demselben bezahlt werden möchtend, so soll das

ligend Gut das überig bczalen.

Item die Fäl und Erbfäll von ledigen Kinden im Thurgönw-
Doch mennigklichem au shneu Rechten, Briefen und Siglcn,

so er vor erlangt und darzethun hct, nnabbriichlieb.
Und in ganzer Summe dienen in das Malesitz und den,

Landrichter an Statt der hohen Oberkait ze straffen all bös

Sachen und Thaten damit ain Mensch shn Ehr, Lyb und Leben

verwürken möcht, doch in sollichem den 7 Orten vorbehalten
und usbedingt die Straf dero, die über Verbot in Krieg loufen.

rhten und gahnd, dann ihnen die zuständig shn soll, ob sy

glhchwol Ehr, Lhb und Leben damit verwürkt betend.

Thurgauische Auffallsordnunfl.
Wie solche vom E. E. Landgericht erläutert worden.

Erstlich sollen bezahlt werden die.Lösten, so mit der Ober
keit und derselben Dienern aufgangen.

Zum andern, wann unbezahlte Grund- und Bodcnzins,
Vogtstener und Pfundfchilling von Lehenschaften oder alter Stiftung

auf derselben Lehen, oder sonst ewig vcrschribnen Haupt-
gütern ausstnhndcn, dann dieselben für die ursprüngliche, altere,
natürliche Schulden gehalten werden.

Zum dritten, folgend dann die auf liegende Güter gestellt

Verschreibungen von der Oberkeit ausgericht haben, da sollen

je die ältere vor den jüngern bezahlt werden, gleicher Gestalt

hat es den Verstand, wann einer in Bersebreibnngen Bürg ist,

und wann er wegen der Bürgschaft zahlen müßt, so hat er des

Briefs Recht, darin er verbürgt ist; so hat der Versetzte mehr
Recht nit, dann wie viel der erste Creditor um Lidlohn oder

Laufends gehabt.

Zum vierten, folgend nun billich diejenigen die bei liegenden

Gütern, gleichsam ein heimsche Pfandschaft haben, als da sind

Lehenstrafen, väterlich und mütterlich Erbgut und Gut oer
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Waislinen, Tag- und Lidlöhne, so daS liegend Gut mit ihrer
Leibsarbeit helfen zu Nutz bringen, item welche zur nothwendigen

Erbauung der Gütern, nit von eigen Gewüns, sonder der

Nothdurft wegen, Saamen in das Feld und dergleichen geben!

item die Blumen Brief, die auch also verschrieben Nachpfand-
schaft habem

Nach diesen folgend, die so obcrkeitliche Execution erlangt
und geübt haben.

Zum fünften, die Obcrleit, um liquidirtc Frevel und Bussen,

darum sie dies Recht oder Bott gebraucht hat, ausgenommen

wenn ein Mensch vom Leben zum Tod hingerichtet wird und

derselben Haab und Gut der hohen Oberkeit alsdann zufallet,
da sollen zuvor andere Schulden daraus bezahlt werden, wie

verabschiedet ist.

Item andere, so ihre ausgeführte Bott oder Nach Recht,
über liquidirtc Schulden haben, mit welchem dann andere
Lidlöhne auch cinstahn, weil man sie bei Sonnenschein zahlen sollt,
und auch ein ausgeführt Recht habend.

Hernach zum sechsten folgend gemeine Handschriften,
laufend Schulden und anvertrauet Gut. Jedoch wird auch dabei

in Obacht genommen, daß zuvorderst die so zur Nothdurft
Speiß und Trank ohne cinichc Nutznießung fürgesetzt, und die

GrichtSsäßen vor andern Thnrgäucrn und dieselben vor den

Fremden zahlt werden.

Deß abstehenden seebstcn Graden, wenn mau nit völlig
bezahlt wurde, so wird der Berlurst und die gleich Recht haben,
dem Gulden nach proportionirt und gelitten.

Landsatzuug des Gotteshauses St. Gallen
für seine GotteshauSleute im Thurgau. 1525.

Zu wüsten und kundt she allermcngclichen hiemit: Allsdann
der hochwürdig Fürst und Herr, Herr Franciscus Abbte des

GotShuß Sannt Gallen min gnediger Herr vor der strengen,
frommen :c., m. Herren der vier Orten als nämlich Zürich,
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Lueern, Schwhz und Glarus Räth und Sandtbotten in der
Statt Rappersthwh! des Jars fünfszeheuhundert und ini fünf
und zwainzigisten umb Sannt Maria Wiagdalena gegen und
wider seine Gotshuslüt in gemain und sonderigen gegen inen

in Rechtfertigung gestanden, das under andern Ärtiklen dem

GotshuS Sannt Gallen diß Laudsatzuug von Artikel zu Artikel
wie hernach geschriben stat in Krcssten erkennt und gefestnet ist;
doch mit dem Anhang, ob am Herr von Sannt Gallen hinfür
ainicherlah Artikel mer ansprechen und darin stellen wellte, das

er dieselbigen zuvor an die obgenanten vier Orth bringen euch

erscheinen und an dem End ires Gefallens erkennen sollte.

Landsatzung des Gottshuß Sannt Gallen
so jerlichen verknnt würdet.*)

Lyb und Guot verendern. — Was Lehen oder Hofguot
soll vor der Lehenhand uffgericht werden.

(Art. 3.) Dhaine Zinßbrief uffrichten für Bruch, Raiß-
kosten:c.

Jteut das Niemand wer der shg ins Gottshuß Landschaft,

Gericht, Zwingen und Bennen gesessen sich in Zinßbriefen oder

andern Schriften und Berschrhoungen verschrhben noch verbinden

lassen soll in dhainen Weg, sollich Zinß und anders ze

geben und ußzurichten für Bruch, Reißkosten und derglychen

Beschwerden luth der Briefen darüber vergriffen. Onch dhainer
kain Zinßbrief nit uffrichten, es she dann der Artikel darinn

vergriffen, das Bruch, Raißkosten und derglychen Beschwerden

harinn vorbehalten shgen.

Fräffler soll man in Tröstung oder gefeuklich annemen. —
Zerwürfnussen sollen die Amtliit verhüeten. — Niemand fachen

in den Gerichten on Bevelch der Oberkaht. — Nit in den Krieg
zischen. — Gwicht und Massen gerecht haben. — WiedieTäf-
frinen (Tavernen) verlichen und gehalten werden. — Roub und

Wechsel (der Hörigen). — Vaßnacht huon zu geben. — Ver-

R Wir geben bloß die obige Einleitung und einige Artikel
in exten8v; von den übrigen, die nicht von hinlänglichem Interesse
sind, nur die in der Handschrift am Rande beigefügten Inhaltsangaben.
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lümbdet hüt gefenklich annemen. — Wildpann und Federspil.
— Harnasch und Waffen ze haben. — Was 14 Jar und darob

soll schweren. — Uebergangne Pott angeben und strafen. —
Gelobt Spruch, desglhchen Bürgschaften sollen gehalten werden.

— Appellationen. — Landstrhcher nit beherbergen. — Spillen.
— DaS Für zc bewaren. — Frid anleggen. — Fridbrecher Straf.

(Art. 24.) Wittwen und Waisen bevogten.

Mein gnediger Herr setzt und will ouch das in ainer jeden

und allen Geginen und Gerichten Wittwen und Waisen und wer

deß notturftig ist mit guten hüten bevogtet werden; ouch diesel-

bigen Bögt in Bhwesen der nechsten Fründen in Geschrift ne--

mcn und inen ingeben werden soll alles das darüber er Vogt
ist, es she Gült oder Gut, Liegeuds und Varends, Schulden
die man in: soll, oder er als Vogt zu bezalen schuldig ist, gar
nichts uSgesetzt. Und das dieselben Bögt jerlich in Biwesen

m. gn. Herren Amtlüt und etlichen in der Gegne oder Gericht
darzu verordnet Rechnung geben und sich söllicher Maß trüwlich
an denselben Vogthgen halten, das sh Gott und einem gn. Herren
Antwurt geben können. Denn wer das nit tät, der würd her-
tenclicb gestraft. Und wer ou Müssen und Willen seines Batters
oder Bogts Schulden macht, es she ufs dem Spil oder anders
tät für ncmeu, das alles soll uncreftig sein.

Fürbott der Busen und Fräfflinen. — Die Frucht nit ab-

zerragen. — Gmaiud Vech (Halbvich) nit verendern. — Dienst
(Dienstboten) nit nrloben on Ursachen. — Kälber. — Erbarkeit
der Klaidung. — Nit zucken in Schimpf. — Zutrinken. —
Schweren. — Landzügling. — Holzen. — Steg und Weg. —
Beschwerden anzaigcu.

(Art. 38.) Kam versetzt HuS verunderpfanden.
Es soll ouch dhainer dem andern nmb Schulden kain Huß,

das vorher in Underpfandswhse, es syge umb Zinß ald anders,
versetzt oder in Underpfandswhß verschriben, ze Pfand geben;
dann welcher das tät, der wurde darumb nach Gestalt der

Sach gestraft.

Singen. — (Art. 40.) Erbschaft.
Von der Erbschasft wegen hat min gn. Herr angesechen

und gesetzt, das Kindskiuder im Namen und anstatt ir Vätter
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und Mutter erben sollen und mögen ire Großvätter und Groß-
mutter. — Zins; und Bußen, ußrichtcn. — Hurdfallen. — Rechen

cmpfachen,

Erbrecht für die St. Gallische» GotteHhausleute
im Thurgau «. ck.

Deß Ersten ist Menelichcm wol wissend, was gelegen G«
geuembt würt, es sygend Weingarten, Ackern, Wisen,
Weingarten; und darzn ewig und unablösig Zinß; und gemuret Stock
ald gemurete Hüser.

Jtein varend Gut ist alle vareude Hab, wie die Namen

hat, es shg Gelt, Geltschuld, Win, Korn, Vech, Roß, Rinder,
Bett, Bettgwand, Linwatgwand, Klainet, Tuach, -Kessel, Psaunen,

Haffen, zinne Geschirr ald anders daS vareud ist, so die Sinnlichst

wol begryffen mag. Und darzn ablvsig Zinß, und hülzine

Hüser und Städel; doch die Stadel wie wyt das Tachtrauf
begrhft ist liegend, doch soll der so das Hus behalt das

verzinsen nach Billichayt oder Erkantnuß aines Gerichts.
Wann zwey eeliche Menschen zesamen komend und die Frow

stirbt vor dem Mann on Lyberben, so erbt sy der Mann gar,
sy hab im daS zubracht oder helfen gwünnen, Ligends und Va-
rends und ist alles sein aigen, fallt ouch ìvann der Mann stirbt
alles an desselben Manns nechsten Erben, und nit wider an der

Frowen Erben, dann allein das, so die Frow im an gelegnen
Güetern zubracht hett, das fallt nach sinem Tod an der Frowen
nechsten Erben, wa das nit verendert würt by ir baider Leben.

Wann zwah eeliche Menschen zesammen komend und der

Mann stirbt vor der Frowen on Lyberben, so erbt ouch die

Frow den Mann gar, Liegends und Varends, und ist das
Varend ir aigen und das Ligend ir Lybding, wie viel deß were,

tlnd wenn die Frow stirbt, fallt es Wider an des Manns nechste

Frnnd und Erben.
Und wann ain Frow stirbt vor irem eelichen Mann, die

Lyberben by ain andern haben, so blibt dem Mann alles das,
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so sy by ain andern überkomen habend; doch das, so die Frow
dem Mann zubracht hett, da erbt der Mann am Kindstayl an,
und ist das Barcnd sein aigcn, und das Ligend sein Lybding,
und fallt dann nach seinem Tod und Abgang wider an ire Kind,
und ob die nit wärind, an derselben Frowen nechsten Friind.
lind ob dcrselb Alaun ain ander Froiven neme, und onch Kind

und Lyberben bh ir überkeme, und dieselb stnrb onch vor im,
so hat es aber den Bestand wie vor, zwüschend im und seinen

Kindcn, als oft das beschicht. Und wenn er stirbt, so erbend

die Kind alle des Batters verlassen Gut, ainS als vil als das

ander. Was er aber zu Lybding von jetwederm Frowen hette,

fallt onch an der selben Frowen Kind. Und wann der selben

Frowen Kind ains vor dem andern stirbt, erbend die andern

so von Batter und Mutter Geschwüstergit sind uf jetweders

Sytcn. Ob aber der nit mer werind, erbt darnach ain

Geschwüstergit das ander, das nit von baiden Syten sein Geschwüstergit

ist, und ist demnach sein ncchster Erb.
Wann aber ein Mann stirbt vor seiner eclichen Frowen

und Lyberben habend, so nimt die Frow ir zubracht Gut vorus,
und darzu ir Morgengab und gebettete Bettstatt, wie sh by ain
andern glegen sind, darzu ir verschroten Gwand, Gestüch^) und

Clainett, und taylt das ander alles was der Mann und sy
gesteht haben, LigendS und BarcndS, mit den Kindern, und ist
das Barend ain Kindstayl ir aygen und das Ligend ir Lybding.

Ob aber ein Frow ir Gut irem Mann unbedingt zubringt,
und den Mann sollich ir Gut verendern und in sein Hand bringen

und sich nit widcrum versorgen oder ir anleggen ließ; stirbt
der Mann vor ir, so nimt sy an dem zubrachten und ouch an
allem andern so der Alaun verlat nit mcr dann ain Kindstayl.

Ain jedes Lybding soll in Ecren gehalten und ouch nit
angriffen werden, ains hab dann änderst nit mer, dann mag es

das Lybding wol angryffen ze Mal um fünf Schilling Pfenning
und nit höher.

Wann zwei Eementschcn mit Gcding zesamen kommend und

ch Stuche, Stauche ist Kopftuch/ Schleier/ aucb Muff. Acrmel.
Schnicller Bair. Wtb.
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verhiret^) werden, wie sy das bedingend und sich deß gegen
ain andern verschribend, dabi soll es beliben, dann Bedingt
bricht Landsrecht.

Der Erbfat, wie sich der begibt, soll allweg sür sich und

nit hinder sich fallen. Also das ein Batter sein Kind erb. Aber
ain Batter oder Mutter möchten ir Kind wol zue Gcmaind an-

nemen, ald der glich, damit sollichs ouch Fürgang möchte haben.
Wann ain Biderbman Kind hat, und die selben Kind ge-

wnnnend andere Kind und sterbend denselben Kinden ir Batter
oder Mutter, so erbend die Kind iren Aeni nit, er inachs inen

dann by seinein Leben; mag er ouch wol thun on Verhinderung
der andern seinen Kinden.^)

Wann ain Frow Kind hat by irem eelichen Mann, und

der Mann stirbt, und vertat nit mcr Guts, dann das die Frow
ir zubracht Gut da finden mag und blibt den Kindern nütz, so

soll die Frow schuldig sein, die Kind zu erziehen nach irem besten

Vermögen, ald aber dasselb ir Gut mit inen tahlen.

Welchem Mann sein Wyb, oder welcher Frowen ir Mann
stirbt, waS dann jetweders von dem andern erbt zu Lhbding,
nimt das so in Leben blibt ein andern Gemachel, ee und ein

Jar verschint, so hat er das Lhbding verwürkt, und fallt von

Stund an deß obgeschribnen rechten Erben.

So dick ein Erbfal beschicht, darby man schuldig ist, soll

man uß der varenden Hab bezalen die Schulden so wyt das

langen mag; und ob das nit langt, darnach uß dem gelegnen
Gut.

Und zum Letzten, wann sich nun in Erb und Erbschaft gar
vill und mengerlay seltzner Ding begeben und fliegen mögen,
so des Mentschen Gcdechtnuß und Vernunft nit alles betrachten
oder davon zu reden Uebung haben mag, es she durch unge-
wonlich frömd Erbfäl oder Gemecht, darin soll doch allweg
gehandlet werden nach Gestalt der Sachen und des Gerichtes
Erkanntnuß.

ch verheiracbet
Am Rande ist norirt „Gilli mit", ob die Bestimmuna über

Pag EintrittS-Recht im Landrecbt der G. H. Leute von 152.;.
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Stndtrecht von Kvnuenfeld von I Lktt.

Wir Albrecht und Lütpold, Gebrüder, von Gottes Gnaden

Herzoge zu Oestreich, zu Steir, zu Körnten, zu Krain, Herren
aus der Wiudischen March und zu Portenauw, Grafen zu

Habsburg und Tirol zu Pfird und zu Kyburg, Margrafen zu

Burgauw und Landgrafen im Elsaß, bekennend und thun kund

öffentlich niit dieserem Brief allen denen, die ihn sehend oder

hörend lesen, nun oder hernach oder in könftigen Zeiten. Seit
wir von fürstlicher Macht pflichtig sind, alle unsere Unterthanen
und Getreuwe zu schirmen vor ihren Feinden und Hassern, und

alles Gewalts und Unrechts vorzusehn, so sind wir auch gebunden,

ihnen söllich Ordnung Recht und Gesetze zu geben, mit
denen sie under einanderen in Frid und Gemach bliben, und

Jeglichem widerfahre und folge, das bilkich, bescheidentlich und

Recht sige. Darum ist, daß wir mit wolbedachtem Muth, mit
rechtem Müssen und nach Rath unsers Raths und unserm
lieben Getreuwen, dem Vogt und dem Rath und den Burgern
unser Statt zu Frauwenfeld, durch ihres und der Statt Frommen,

Ehren und Gemachs willen, dise nachgeschriebene Recht

und Gesetz und andern ihren löbl. Freiheiten und Genaden,
die sy mit guter Gewohnheit hergebracht, und gehabt haben,
gegeben und verlichen und bestatten mit fürstlicher Macht, geben

ch Die Bergleichung dieses/ von den Herzogen von Oestreich
gegebenen Stadtrechles mit dem nicht lange vorher (1381) auto-
nomisch festgesetzten Statut (s. Gchauberg Zeitschr, II, Ilk) ist

für die Entwickelung des NechtSzustandes und des GtädtewesenS
jener Periode von ganz besonderem Interesse. Man steht deutlich/
daß mit diesem Gesetze nicht nur Ergänzungen des frühern Stadt"
rechtes gegeben werden sollten über Punkte, in denen der Rath und
die Bürger steh selbst keine Gewalt zuschrieben (Blulbann u. s. w.),
daß auch nicht bloß eine landesherrliche Genehmigung der ältern
Statuten ertheilt werden wollte, sondern daß die Herzoge steh selbst

daS Recht der Gesetzgebung zu wahren beabsichtigten über die meisten

Gegenstände, von welchen in dem Etadtrechte von 1331 die Rede

ist, indem ste den Bürgern nur hinsichtlich der „kleinen und
gemeinen Preisten" des städtischen GcuieindewesenS Autonomie zuge-
standen.
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und bestätteu ihnen auch die mit dieserem Bxief, für und, und

für alle unsere Erben, in aller der Maß als hernach gescheit
ben stath.

Deß Ersten, wer der ist, der einen Todschlag thut, in der-

selben unser Statt zu Franwenfeld oder in dero Fridkreis, der

soll darum warten Besserung an Leib und an Guet nach um
scrcn Gnaden, und wird er begriffen, so soll unser Bogt daselbst

sein Leib uns einziehen, in unser Gewalt, und den behalten an

unser Gnad und soll der Ehegemelt unserer Stadt an ihr Bauw
vorangeben fiinf Pfund Pfenning gewöhnlicher Eostanzcr Münz,
ehe mann ihn ledig lasse, und soll die Stadt meiden, undS er
sich gerichtet des TodschlagS wegen, mit den Fründcn, die da

Burger sind. Thut aber ein Gast einen Todschlag, der soll der
Statt zwehfaltige Büß geben.

(Art. 2.) Wer auch der ist, der in Ehegenannten unserer
Statt ein Wunden thut, und den andern blntrünßig macht,
durch sein Hand, ist er ein Bürger oder Söldner, und gibt Stür
und Wacht, der soll uns geben fünf Pfund Eostanzcr Psening
derselben Währung, und dem Kläger, ob er etwas vor Gericht

klagt, drü Pfund, und seinen Schaden und seinen Schmerzen

ablegen, als sich unser Bogt zu Franenfeld oder der Rath oder

der mehrere Theil unter ihnen erkennt. Ist er aber ein Gast,
der die Wund Thaten thut, der gibt zwcifaltige Buß.^)

(Art. 3.) Wer der ist, der dem anderen frefentlich oder

ernstlich diese Scheltwort, Dieb, Bösewicht, Ketzer oder Mörder.

ald daß er ihme an sinen Eid redet, und ihm den fälschet,
und er sollich gethadt aus ihn nit erwahrcn mag, ist er Burger,
der soll uns geben fünf Pfund, und der Statt ein Pfund, und

dem das er zugeredet hat drei Pfund für seinen Kosten. Ist
daß der Kläger vor Gricht klagt, und nimmt auch der Kläger
Besserung von ihm, so soll er darum sein gut Fründ sin,
ohngefährd, ist der aber ein Gast, der sollich Scheltwort vollbringt,
der gibt zwifaltig Buß.'^)

(Art. 4.) Wer auch ein Frefen thut mit gewapneter Hand,

*) Art. I des GtadtrechtS von lZZl ") Art. s ikül.
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»der sonst wie sich das fügt, ist er Burger, der soll uns geben

drü Pfund, und der Stadt dreh Schilling, ist er aber ein Gast,
so gibt er zwifaltig Büß. H

(Art. 5.) Wer auch den andern fresentlich heimsucht, ist

er Burger, der soll uns geben fünf Pfund,-und der Statt ein

Pfund und dem Kläger, ob er etwas vor Gericht klagt, drü
Pfund; ist er aber ein Gast, so gibt er zwifältig Buß.^-st

(Art. t>.) Wer der auch ist, der dem andern sein Eigen
anspricht, das er in hat, und in der Statt gelegen ist, behebt

er das mit den Rechten nit an, so soll er nno daS bekehren

mit fünf Pfunden und der Statt ein Pfund, nnd dem er sein

eigen Gut angesprochen hat mit drü Pfund.
sArt. 7.) Wenn auch sie Ehegenannte unsere Statt oft und

dick von Brünsten großen Schaden genommen hct, setzen wir
mit fürstlicher Macht, in wessen Haus Für anfgath, ist das
der oder sein Gcsind oder sein Hauslüth nit deß Ersten das

Für beniesten oder verkünden, mit einem offenen Geschrey, der

soll uns daS besseren mit drü Pfunden, und der Statt an ihr
Banw ein Pfnnd, und soll darzu ein Jahr von der Statt sein;

mag er aber nit besseren mit so vil Pfeningcn, als vorgeschrieben

ist, so soll er von der Statt sein, alle dieweil, nnd daß

er gebesscret hat.
(Art. 8.) Wer auch der ist, der Feuerskraft sieht anSbre-

chen, nnd des Ersten nit darzn laust und löschet als der

vermag, der soll uns geben ein Pfund, nnd der Statt ein Pfnnd,
es sehe dann so sehr, daß ihnie das Für so nahe gewesen sehe,

daß er Zeit gehabt hcte, das Seine auSzutragen, oder daß ein

ehehaftc Noth ihne geirrct hate, und er das beweiot mit seinem

Eyd, so ist er die Bnß nit verfallen, st)

(Art. 9.) Wer auch der ist, der dem andern ohne sein

Wüsten nnd Willen in dene Pann dasclbsten, in seinen
Weingarten gath, und ihn darinen schädiget, thut er das Nachts,
so soll er uns geben fünf Pfund, und der Statt an ihr Banw
ein Pfund, ob er Burger ist. Vcrlenrt aber ein Gast diese

Annemmnng, der gibt zweyfaltige Büß. Wer aber disc Büß

st) Art. » ikiü. ") Art. 2 ilwt. Art. !» ibi.t. st) Art. lOitüw
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nit haben mag, er sehe Burger oder Gast, dem soll man eine

Hand abschlagen ze Besserung.^)
(Art. 10.) Auch setzen wir, durch sonder Wahrung und

Gemach der Ehegenanten unser Statt, der den Bach, der durch
die Statt fleußt, oberthalb der Statt, oder in der Statt aG
nimmt, oder aus seinen rechten Runsen wisct, und abtribet,
der soll uns geben ein Pfund und der Statt ein Pfund, als
dick er das thut.^-)

(Art. 11.) Wer auch Jemand mit unrechter Maß oder mit
unrechtem Gewicht ze kaufen gibt, als sich das befindet, als
dik soll er uns besseren an unser Gnaden, der Statt fünf, dem

Kläger seinen Schaden ablegen nach Erkanntnnß des Vogts und

des Raths; verkaufte aber eines Hausgesind icht mit unrechtem

Maß oder Gewicht, und der Wirth und die Wirthin schwörend,

daß das ohne ihr Geheiß, Wüsten und Willen geschehen sehe,

der oder die soll der Besserung nit verfallen sein.

(Art. 12.) Wer auch ein Urtheil von Frauenfeld gen Co

stanz zeichet, der soll der Statt fünf Pfund geben, und auch

einem Vogt fünf Pfund geben, Constanzer Pfenning. ^^)
(Art. 13.) WaS auch die Statt kleineu und geineincn Prüften

hat, was darüber ein Rath und ein Bogt setzet, das soll

stett bleiben und gehalten werden.

Und dessen zu einer ewigen Gezeugnuß und Sicherheit,
durch das Alles, was darvor an dieserem Brief ges. rieben

stoth, stät ganz unverrnckt blibe, so geben wir diesen gegenwärtigen

Brief besigelt mit unserem fürstlichen anhangenden Jnsiegel,
der geben ist zu Wien, am Samstag vor Philippi und Jaeobi,
der H. zwölf Botten Tag, nach Christi Geburt, dreizehnhundert

Jahr und darnach in dem acht und sechzigsten Jahr.

Rechte der Reichencnlischcn Gvttesh,n»Sleutc
in Fraueufeld. 1427.

Wir Heinrich von Gottes Gnaden, Abt und daß Capitnl
und Convent gemeinlich des Gottshauses Reichenau St. Bene-

') Art. 7 iìà " Art. S S ikirl Art 17 ikill.
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oicten Ordens, vas ohne alles Mittel dem h. Stuhl zu Rom

zugehörig, bekennen und thun kund offenbar für uns und unsere

Nachkommen mit diesem Brief. Als wir obgeuannter Abt Heinrich

von Gottes Gnaden des Allmächtigen und des heil. Stuhls
zu Rom zu der Würdigkeit der Abtey des jetzt genannten
Gotteshauses in der Reichenauw kommen sind, zimmet uns wol,
daß wir auch denen, die zu uns und unserem Gottshaus
gehörend, Gnad »erzeigend, darum das sie desto fürer zu uns
und unserem Gotteshaus mit Treuwen auch geneigt sind. Also
sind für uns kommen die bescheidenen, wisen, unsers und

unseres GottshauseS liebe und getreuwe, die Burger ze Frauen-
feld, und haben uns fürgebracht und geöffnet ihre Freyheiten,
Gewohnheiten und Rechte, die sie untz haro und von Alters
haro gehebt und hargebracht habend, von unserem vorgenanten
Gottshaus, als hienach geschrieben ist.

(1) Daß ein Herr von Ouw sein und des Gottshauses

Eigenschaft und Rechte zu Frauenfcld von dem obgenanntem

GottShaus nimmer versetzen, verkaufen, noch verwenden soll,
ohngefehrd in kein Weg.

(2) ES hat auch ein Herr von Ouw daselbst die Rechten

von des obgenannten Gottshauses wegen, das ihm von Gotts-
hausleuthen nach Tod je von den Eltisten ein Hauptfahl, das
best habend Haupt, ob es da verlassen wird, werden und ge-

folgen soll. Begehrend auch die Erben, ob sy zu dem Gottshaus

gehörend, den Fahl zulösend, den sönd ihnen des

vorgenannten Gottshaus Amtlüth des dritten Pfennigs nächer geben,

denn es gilt, ohngefährd.

(3) Und wenn das wer, daß ein GottShausmann verwei-
bete under ein Herrschaft von Oestereich, so soll darum ein

Straf stahn an einem Rath ze Franenseld, von eines Herren
und Gottshaus wegen in der Reichenauw, untz auf die Zit,
daß ein Herr von der Ouw und Gottshaus, und der von Con-

stanz mit einanderen übereinkommend, daß es darum stahn soll,

als es vom alter Harkommen ist, zwüschenh einer Herrschaft
von Oesterreich und dem vorgenanntem unserem Gottshaus.

(4) Wann auch ein Herr von Ouw sein Würdigkeit und

Abtey besitzt, und kommt in die Statt z» Frauenfeld, und von
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ihnen empfangen wird als ihr gnädiger Herr, und sein Lahen

leihet Jedermann darzn er Fueg hat, Frauen und Töchtern,
dann Mann und .Knaben zu dem Lahen nit sind; wer dann
selbst Burger ist, und mit der Geineind geschworen hat, von
dem soll ein Herr von Ouw von Lehenschaft wegen an dem

vorigen Eid ein Genügen haben ohngefährd; doch so send Frauen
und Töchteren, von ihrem Lehen Lahen-Trager geben nach

Lehensgewohnheit und Recht ohngefährd.
Und baten uns demüthig und ernstlich, daß wir sie bei

solchen ihren Rechten, Freiheiten und Gnaden, Harkommen und

Gewohnheiten guädiglich blibcn lassen, und ihnen das alles von
Nenwen confirmiren lind bestellen wettend; des habend wir ihr
Bitt guädiglich erhört, und hierum mit wohlbedachtem Sinn
und Muth und mit gemeinem guten Rath, den wir darum in

unserm Capitul gehabt haben, so bcstätten und confirmiren loir
den Ehegenannten unsern und unsers Gottshaus Leuthen, den

von Frauenfeld, jetzt mit rechtem Wüsten, in Kraft dieses Briefs,
alle ihre vorgeschribcne Freiheiten, Gewohnheiten und Rechte,
die sie von obgenanntcm unserem Gottshaus in der Reichcnauw

also von Alters harbracht und gehebt haben, und habend ihnen

auch versprochen beh guten Trcuwcn für uns und all unsere

Nachkommen, das wir sh darby getreulich halten, schirmen und

handhaben, nach unserem Vermögen, getreulich und ohne

gefährlich. Und das Alles zu wahrem offnem Urkund und rechter
Bestetnuß und Sicherheit, so geben wir ihnen für uns und unser

Nachkommen darüber diesen Brief mit unserem, der Abtey
und des Capituls, anhangendem Jnsicgcl, die wir mit rechtem

Wüsten öffentlich haben lassen henken.

àbeu in der Neichenauw, an dein nächsten guten Tag
nach des H. CrützcS Tag ze Herbst, da man zelt nach Christi
Geburt vierzehnhundert Jahr und darnach in dein sibenundzwan-

zigsten Jahr.

Der Stadt Frauenfeld Erbrecht vau î5K6.

Wir von Stätt und Landen der VI! Orten unserer Eid-

gnoßsebast Räth und Sandtboten ze., diser Zyt ans Befelcb und
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Gewalt unser aller Herreu und Oberen zu Baden im Ergöw
versammt, bekennen und thun knnd männiglichem offenbar mit
diserem Brief: Daß vor uns erschinen sind der frommen, ehr

samen und whscn, unserer lieben und getrenwcn Schultheißen,
Raths und ganzer Geineind zu Frautvenfcld ini Thurgeuw
Gesandten :c., Lanrenz Koch, Schultheiß daselbst, und Ulrich Locher,

Landschrehber im Thuraöuw und vor uns angezeigt- nachdem

ihre Vorderen vor Iahren ein Erbrecht ufgcricht und gestellt,

wellichcs dann unsere Herren und Oberen confinât und

bestätiget; nun shgend aber im selben Erbrechten etlich Artikeln,
so ihnen ganz beschwerlich; derohalben sich Rath und Gcmeind

zu Frauwcnseld znsainmenversügt, dicselbigen beschwerlichen Ar-
tieul gcänderet und verbesseret, deren sh uiit eiuanderen einig
und wol znfridcn sind. Und wiewol sh uf nächst verschincner

Iahrrechuuug auch vor miserer Herreu und Oberen Raths-Boten
erschinen, nnd ganz underthänig begehrt, daß inan ihnen diesel-

bigen confirmiren und bcstäten wölte, haben doch gcmelte Rathsboten

deß keinen Gewalt gehabt, sonder das in ihre Abscheid

genommen, an unsere Herren »nd Oberen zu bringen, nnd

ihnen uf diserem Tag mit gnädiger Antwort zu begegnen;
deßhalb nochmalen ihr ganz nnderthänige Bitt shge, wir wollend

uns darüber entschließen, und ihnen solche Articul des Erbrechtes

gnädig confirmiren nnd bestäten. Und als wir doruf uns
unserer Herren nnd Oberen Befelch und Meinung entschlossen,

sh auch darnebend die Articul des Erbrechten verhört, wie die

hernach von Wort zu Wort gcschriben stahn.

Nämlich des Ersten- Das eheliche Kind Vater und Mutter
in ihrem verlaßcnen Gut glichlich erben mögend, also das einem

deß so vil als deut andern gehören und werden soll, es wer
dann, daß eins oder mehr Vater und Mutter stirer dann die

anderen daß best thäten, nnd sich ihrcns Willens beflissen;
alsdann so mag ein Vater, ob er will, jedem derselbigen nach

Gestalt nnd Vermögen shnes Guts einen Vortheil nach der Billicb-
keit, der Schultheiß und Rath zu Frauwcuseld zimlich shn bc°

dunkt, machen und verschaffen, dasselbig Gemächt aber dornach

vor ihnen nfgerichtet nnd bestätet werden soll. Gleicher Gestalt
auch die Frauw, so der Mann ohne Testament oder Geschäft

(2) 5
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vor ihro init Tod abginge, und sh nnveränderet im Wittwen-
stand verblibe, Gewalt haben soll, derselben ihrer Kindern einem,

so sich fürer dann die andern ihres Willens beflisse, (aber sonst

keinem andern weiter und ferner nit) nS ihrem eignen und

zugebrachten Haab und Gut einen Vortheil und Voraus ze thun
und zu vermachen, doch änderst auch nit, dann nach der Billich-
keit, und kein Gefahr brachen, und vorermelter Schultheißen
und Raths zu Framvenfeld Erkenntnuß, in maassen wie vor-
geschriben stath.

Zum andern (gleichen Inhalts wie Art. 1 des

Landerbrechts von 1542, mit dem Zusatz): hinwiederum so sollend

Vater und*) Mutter ihre Kinder, sh shgend Knaben oder Töchtern,

so sh ohne eheliche Lhbs Erben oder Geschwüsterte mit
Tod abgehen, auch zu erben Recht haben, (ville Abänderung 1635).

Zum dritten: So zwei nnvcrdingt und ohne ein Henraths-
beredung in ehelichen Stand, mit Bestätigung des Kilchgangs,
wie es sich gebärt zusammen kommen, und sh die Dekh beschlossen

hat, welches dann nach demselbigen, es sei über kurz oder

über lang, vor dem anderen ohne eheliche Kinder, von ihnen
beden gebohren, mit Tod abgaht, sol das, so nach im Leben

iß, deß Abgestorbenen verlaßnes Hab und Gut shn Leben lang
und bis zu End syner whl in haben, nutzen nnd nießen, dock

ohne Schweinung des Hauptguts, es wer dann Sach, daß es

von Gott dem Allmächtigen mit Krankheit shnes Lhbs dermaßen

augegriffen, daß es ein Bethligerer wurde, so dann daSselbig
das Shnige zuvor oerbrucht, und an der Nutzung des Abgestorbenen

Guts nit nskommen und ein Benügen haben möchte, mag
es desselben verlassen Hab und Gut shner Nothdnrft nach am

Hanptgut auch angriffen, doch nach Zimlichkeit, und obgcdochtS

Schultheißen und Raths Erkanntnnß, mit sömlichcr Erlentcrnng,
daß des Ehegemächts, so zuerst mit Tod abgangen, Hab und

Gut, und shn allengkliche Verlassenschaft uf des Abgestorbnen
Erben Ansuchen und Begehren, oder so das setz gedachte Schultheißen

und Rath Noth shn bedankte, gleich unverzogenlich uf
shnen Abgang bei guten Trenwen angezeigt nnd ufgeschriben

*) In andern Abschriften: Vater oder Mutter.
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rverde; und wann dad überbliben Eheginächt auch Tods verscheiden,

solle jedwederS Gut an shue nächsten Erben fallen. Wär
anch von ihnen beiden bei ihrem Leben in währender Ehe etwas

sürgeschlagen, sollen von demselben Fürschlag des MannS Erben

zween Theil und der Franwen Erben ein Theil gefolgcn und

werden. Tb aber sich beder Ehegemächten Gut bh ihrem Leben

geminderet hete, daß es mit mehr gar hinder ihnen funden wurde,
sollen jcdweders Erben dessen nach gebührender Anzahl entgelten

und ihnen darvon abgehen; wann sich aber fügte, *) daß zwei

Ehemenschcn in ehelichen Stand kommen, und nichts zusammen

brächten, und einö von dem andern, ohne eheliche Leibserben,
TodS verschiede, so soll das lebendig und überblieben zween Theil,
und des abgestorbenen Erben den dritten Theil ihres liegenden
und fahrenden Guts ziehen und uennncn; ob aber unter denen,

die in Armuth zusammen kommen, eins etwas gntS, das ander

nichts gehcbt, wann dann das ein Ehemensch mit Tod abgehet,
und das ander, so noch im Leben ist, gern will, so mag es sein

Gut, wie viel oder wenig es were, voraus nemmen, und so

es das nimmt, so soll ihm von dem übrigen Gut, das dann-

znmahl noch vorhanden ist, das halb Theil, und nit mehr ge-
folgen; wo eS aber sein Gut voraus zenemmen nit begehrte
oder kein Gut gehabt hete, so sollen ihm, dem überbliebenen

Menschen zween Theil unv des abgestorbenen Menschen der

drite Theil ihr beeder Haab und Güter, gedeihen und werden.

Zum vierten: Soll ihnen, den beden Ehgemächten, nit ab-

gestrikt, sondern zugelassen shn, nach Veschließung der Decke,
über kurz oder lange Zht, sich bcidcrshtS mit einanderen zu
vereinigen, und zimlichc Geschäft und Gemächt zu thun, doch

öffentlich vor Schultheißen und Rath zu Frauenfeld.
Zum fünften: Füegte sich dann, daß ein Ehcgcmächt vor

dem anderen mit Tod abginge und eheliche Kind, so sh bei

einanderen überkommen hctend, hinder ihm verließe, so mag das

so noch im Leben ist, so lang es Wittwcnstand haltet, in allem

ihro beider lügendem und fahrendem Gut sitzen, darüber gewall

') Von hier an bis zum Schluß stimmt der Art. mir Art. Z
des Landcrbr. überein.
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tige Hand heißen nnd sin, und solch Gut nutzen und nießen

nach syner Nothdurft, doch soll dasselbig die Kinder dorn? ehr-
barlich erziehen, und wann sh zu ihren mannbaren Tagen
kommen, mit Treuwen whters versehen und bedenken, nach Gestalt
der Sachen und des Guts. Ob aber eins im Gut so unnützlich
husete, das sölches Schultheißen und Rath zu Klag fürkäme,
sollend sh darin ze handeln haben, nach dem sieb der Nothdurst
nach gebühren wird.

Zum sechsten: So sich aber begebe, daß ein Mann vor
der Frauw abstürbe, und darnach sh die Frauw sich anderwärts
verheurathete, oder sonst nit mehr bei den Kindern blibe, son-

dern sich von ihnen sondern wöltc, so soll sh mit ihnen den

Kindern oder ihren Vögten ihres Vaters sel. ererbt, zugebracht,
oder angefallen Gut, wie das von beiden barlangte, theilen,
und darvon eins Kindstheil, so viel einem Kind wird, zu ihren
Handen ziehen, denselben Theil sh alsdann zu ihrem Gut ihr
Lebenlang ohne Schweinung des Haupt-Guts inHaben, nutzen
und nießen mögen nach ihrem Willen und Gefallen. Glychcr
Gestalt auch der Mann, so die Frau vor ihm von dem Liecht

diser Welt geschieden ist, und er sich anderwärts in ehelichen

Stand begeben hat, mit synen Kindern ihrer Mutter sel.

zugebracht, ererbt oder angefallen Gut zu theilen, dorvon ihm
auch ein Kindstheil wie obstaht werden, aber ihnen bh dem

Fürschlag nichts ze thun schuldig shn soll. Ob aber sich beider

Ehegemächten Gut mit ihrer Hushaltnng geminderet hete, daß

es nit mehr gar hinder ihnen funden wurde, soll jedwedcrer

Theil dessen nach gebührender Unzahl entgelten, inmaßcn wie

obstath. So sich aber zutrnge, daß Vater nnd Mutter Tods

abgiengend, und die Kinder ihrer beeder geliebter Eltern Tod
erlebten, und demnach us Schickung Gottes eins der Geschwü-

sterten die andern all überlebte und dannethin auch Tods halb

von Gott erforderet, und also zuvor Vater und Mutter und

Geschwüsterte überleben würde, daß alsdann die Nächsten, so

von dem Stammen, Nammen und Vater mag herrühren, zu

Erben anstehen sollen, (viäs Erläuterung äs Anno 1653.)

(Die Art. 7, 8, 9, 19, II, 12 und 13 sind gleich den

Art. b, 7, 8, 9, 10, 11 und 13 des Landrechts, nur daß
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hier überall stall Gericht und Recht — Schultheiß und Rath
genannt sind.)

Zum vierzehnten: So mögen verhenrathete und nnverheu-
rathete Personen, Frauwen oder Mann, die keine eheliche Lhbs-
erben und ihr eigen Gut haben, und mit Niemanden ein Theil
und Gemein sind, ohne männiglichs Einred, ihr Gut ihren Ge-

schwüsterten, Gefründten und Anderlüthen, denen sh es gönnen,
wol verschaffen und vermachen, und diese Testament, Geschäft
oder leiste Willen sollen öffentlich vor Schultheißen und Rath,
oder vor glaubwürdigen Notarien und Zeugen nach Form des

Rechten beschechen; doch füllend die nächsten natürlichen und rechten

Erben nit gar usgeschlossen werden.
Und zuletzt sollend die vorbeschribenen Articul den Hcura-

then wie die zwüschen Ehleuthen ufgerichtet sind, und sürer

ufgerichtet werden möchten, kein Nachtheil bringen, sondern
dieselben in ihren Kräften blibcn.

Darauf so haben wir jetzt gemelteS Erbrecht, wie das von
einein Artieul zu dem andern hie oben eigentlich begriffen und

geschriben stehet, anstatt und aus Befelch und Gewalt unser

Herren und Obern confirmiret und bestellet, confirmiren und

bestellen das auch wüssentlich, mit und in Kraft dieses Briefs,
also daß sh und ihr Nachkommen sich dero gefreuen, und solchem

Erbrechten nun und hienach steif gelebt, statt gethan und
nachkommen werden sölle, ohne, männiglichs Eintrag und Widerred.

Baden den lö>. Februar 1566.

Erläuterung des Art. 8. des Frauenfelder
Erbrechts.

Wir von Stätt und Landen der Vll Orten unser Eidge-
noßenschaft Räth und Sendbothen w. uf dem Tag der
Jahrrechnung zu Baden im Ergöw versammelt, bekennen öffentlich
und thun kund aller mäniglichem mit dieserem Brief: Das vor
uns erschinen sind die Abgesandten von Schultheiß und Rath
der Statt Frauenfeld w., und uns unterthänig fürgetragen: In
vein 8 Articul ihrer Statt Erbrechts werde vermeldet, daß die
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zioiischen zlveien Ehcgemächten, Mann over Weib betreffend,
überblibne Person von deren, so von ihr abgestorben, Bertassen-
schaft einen Kindstheil ererben und beziehen solle; darum nun
kein Mißverstand oder Spann. Wann aber selbig überblibne

Person auch von Gott dem Allmächtigen beruft wurde, wohin
und an was End selbiger ererbte Kindtheil gelangen sötte, ob

er wiederum zurück an die Erben, wo er naher kommen, fallen
solle, oder aber dieser letst verstorbenen Person Erben verblvben,
da sy kein gewisses nach Erleuterung. Habend sich darum bis-
haro nit wenig Angelegenheit und Ungleichheiten zugetragen.

Ihre Herren, Schultheiß und Rath der Statt Franenfeld,
habend einmal ns unser Gefallen nnd Gutheißen dies Mittel
gestellt, das in begebenden derglychen Fall von disem ererbten

Kindstheil zween Theil zurück an deren Person erben, von welcher

er hargeflossen, solle gefallen, ver dritte Theil aber deren

Erben, so ihn ererbt, gcfolgen wollen, (im Fall uns sinnliches

auch für gnt ansähe) unser Gehell und Einwilligung darzn thun,
und sölliches ihr Bedunken consirmiren nnd bestatten, das werden

ihre Herren nnd Oberen mit großem Dank ufnemmen, nnd

hiemit uns diese Sach gänzlich heimgesetzt und übergeben haben.
Als wir sh nun beedc Abgesandte in ihrem Befelch,

Instruction und Fürbringen vernommen, habend wir befunden,
daß sh, unser Schultheiß und Rath der Statt Franenfeld in
diser Sach ihr Bestes gethan, also daß wir anders nit, als
ihren guten Willen, gebührenden Fleiß, Mißverstand zu meiden,
nnd Einigkeit zu pflanzen, mit Gefallen gespürt und erfahren;
in Bedenken jedoch, daß Nenwernng soll vermuten blhben,
habend wir uns anstatt und in Rammen unser allerseits Herren
nnd Obern über diesen Articul dessen erleutert nnd erkennt,
erteilter» und erkennen uns nachmals in Kraft dieses Briefs.

In gcmcltem 8ten Articul stehet und bringet der Buchstab

mit, daß das überblibcn Ehegemächt solle ein Kindstheil ererben,
ohn allen Anhang nnd Hinzuthun; darns schließen wir entlich
und gänzlich, daß selbiger Kindstheil solle für Eigenthum gehalten

nnd geachtet werden, und der uberblibenen Person les seie

Mann oder Weib) als ihr frei ledig eigen Gut heimgefalle»

shn, hiermit darvon nichts mehr hinder sich oder znruck, son-
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der» alles an ihre Erben nach ihrem Todfahl langen und

gereichen, und soll dies für ein Recht gehalten, und dem statt,
geihan werden, threuwlich und ohn alle Gefahr.

Baden, den 4ten Juli 1611.

Erläuterung des Art. 6. des Franenfelder
Erbrechts.

Wir von Statt und Landen der 7 des Thurgeuws regiren-
den Orten Räth und Sendboten, der Zeit auf dem Tag der

Jahrrechnnng zu Baden im Ergeuw versammt, nrkundend und
bekennen hiemit, daß für uns kommen und erschinen sind, die

Edlen, Festen, Vornemmen, und Whsen Hans Melchior Locher,
der Zeit Schultheiß, HanS Heinrich Engel Statthalter, Werni
Hnrter, Urthel Sprecher eines freyen thurgauischen Landgerichts,
und HanS Heinrich Kappeler Spendmeister, alle des Raths zu

Frauenfeld, als Verordnete und Abgesandte von der Stadt da-

selbsten, und uns hernach folgende Punkten und Articul vor- und

angebracht, Nämlichen und des Ersten, daß wir den zwischen

ihnen beiderseits Religion, die Kirchengüter betreffend, gegen
einanderen eingangnen Vergleich confirmiren und bestellen wollten.*)

Zum sechsten dann, dieweilen der 6 Articul ihres
Erbrechtes, daß, wann Vater und Mutter mit Tod abginge», und
die Kinder, die ihre Eltern nberlcbtend, und darnach aus Schickung
Gottes eins der Geschwisterten die andern all überlebte und

darnach auch stürbe, und zuvor Vater, Mutter und Geschwisterte
überleben wurde, daß alsdann die nächsten so vom Stammen
Namen und Vater mag herrührend, zu Erben anstehen sollen;
wessentwegen in solchen Fällen bisher die Erbschaften allein auf
den Mannsstammen bestanden, und hingegen die Verwandtschaft
weiblicher Linien, um wie viel Grad die näher gewesen, darvon
ausgesetzt worden, deshalben, damit die Gebühr nit überschritten

wurde, begehrt eine Statt Frauenfel'd, daß disem Vater mag,

*> ES folgen hier vier weitere Punkte, welche wir weglassen.
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ans >vie viel Grad ver ini Erben gültig sei» solle, der Liammen

geben werde, sintemnahl nach Inhalt bemcltcn Erbrechten in
Uebnng gewesen, daß eheliche Geschwüsterte, da eins oder mehr
anS ihnen, in ledigen oder ehelichen Stand, mit Hinterlassnng
Haab und Gut ans dieser Welt Tors verscheiden, einanveren

geerbt, hingegen aber Vater und Mutter hintangesetzt worden,
welches aber in Ansehung, daß die Eltern ihre Kinder ohne

derselben Schaden und Entgeltnnß mit großer Sorgfalt, Müh
und Kosten anferziehen, nit billich; als wär ein Stadt Fraueu-
feld in dieser Meinung ohngefährlich begriffen, falls sich voran--

gezogner Fall begeben und hinfüro zugetragen möchte, soll rcS

abgestorbenen Kinds hinterlassen Gut, so znmahlen ordentlich
inventirt werden solle, erstlich ans seine noch lebenden Eltern,
eS wären bede oder noch eins im Leben vorhanden, reichen und

fallen, solches die Zeit ihres Lebens inne zu haben, zu nutzen

und zu nießen, doch ohne Schweinung des Hauptguts, es wer
dann Sache, daß eS vonöthen, solches auch erfordernder maßen

nach Befinden der Oberkeit angegriffen werden mögen, und dann

hernach, da die Eltern auch Tods verfahren, den Geschwisterten

von beiden ersten Banden crbohren, angedeuteten verstorbenen
KindS oder Geschwisterten Gut zufallen und gehören soll.

Wann nun wir gedacht der Unsrigen von Frauenfeld
Anbringen der Weitläufigkeit, neben den uns eingelegten Schriften
und Briefen, umständlich verstanden, haben nur darüber erleu-

tert und erkennt:*)

Zum sechsten und letzten, um daß eine Stadt Frauenfeld
nothwendig befindt, in ihrem Erbrechten um etwas zu moderiren,
nemlich wie weit hinaus die Verwandschaft Vater mag halber
die Erbschaft fallen sollen, ehe die Mutter mag halber näher
Verwandte erben mögen, item, das Vater und Mutter die

absterbende Kinder, ald die Geschwisterten einanderen bei Lebzeiten

der Elteren erben sollen, ist ihnen Schultheiß und Rath ein

solches dem Rechten gemäß und ihrem gut Befinden zemachen

Die Entscheide über die fünf ersten Punkte bleiben bier
ebenfalle weg.
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überlassen, und zumahlen dasjenige, was sie machen iverden,
hiemil bestätiget und ratificiret sein, dessen zu Urkund :c. :

Den 3ten September 165>3.

Anffallsordnnng der Stadt Frauenfeld

1. Der Oberkeit Unkosten.

2. Die Kirchen Pfründen und Grundzins.
3. Die Schuld- und Zinsbrief, so ordentlich besiegelt, auf»

gericht, jedoch solle je der älter dem jüngern vorgehen, ob aber
so viel nit verHanden, daß ein jeder bezahlt werden möchte, das
dann dem Jüngeren, ob er wolle, den Alten auszulösen vorbehalten

sein solle.
4. Die Frefel und Bußen.
5. Die so um väterlich und müterlich Gut beklagt.
6. Die so versetzt und in Bürgschaft stehend.

7. Die so ihre erlangte Recht haben.
8. Die Lidlöhn.
9. Und dann die um die laufenden Schulden, erstlich die

Burger, nach ihnen die Gerichtssäßen, und dann die Landsäßen

bezahlt werden, ob dann noch was übrig und bevor, solle

selbiges allen andern aufrichtigen Schuldnern gehören und ein

Jeder, so nach etwas zu Verliehren, nach Anzahl seiner Schuld
nachzuziehen. Dieses Urtheil ist von Herren Schultheiß und

Rath der Stadt Frauenfeld den leisten Augusti 1618, item den

26. December 1622 und dann den 13. Juni 1633 übersehen

und ratifiât worden. Den 14. Mai 1641 ist disere Urthel
widerum übersehen und ratifiât worden, allein so vil den 4. Art.
wegen Frefel und Bußen belangt, solle selbiger nach väterlich
und mütterlich Erbgut gesetzt werden.
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Erbrecht der Stadt Dießenhofen.*)

Erdrecht der Statt Dießenhofen und dero ehrlichen
Gerechtigkeit.

(1) Erstlich daS je und allwegen, auch in allen Fahlen,
we nit sonderliche Verding oder ordentlich testirt ist, die nächsten

Erden nach Sibschaft und der nächsten Linien des Geblüts erben.

Und so Vater und Mutter Kind und Kindskinder nach Tod
hinder ihnen verlassend, so werden die Kindökind an ihrer
Eltern Statt mit den Kindern zugelassen, und erden die Kind, ihr
jedeö nach seinem Haupt, aber die Kindskinder alle nehmen nil
mehr, dann ihr abgegangener Vater oder Mutter, ob sie ge-

lebt, genommen hätten, in disem Fahl, als väterlich und ewiglich

Erbe.

(3) Item, wann es sich begebe, daß ein Kind mit Tod
abginge, und nüt Kindskinder nach ehelich Gemächt, und ob

es gleichwohl rechte Geschwisterte verlaßt, sofern dann sein Vater
oder Mutter noch vorhanden und im Leben sind, so erben

dieselben Vater und Mutter, oder welches noch bei Leben, ihr
abgestorben Kind, und werden Geschwisterte, so sie vorhanden,
in diserem Fahl ausgeschlossen.

(3) Und obgleich wol der Vater oder die Mutter mitler-
zeits sich anderwärts verheurathen sollte, so ist dennoch ihr Erbtheil

an deß abgestorbenen Kinds verlassenem Gut nit geschwächt.

Es wäre dann das eins under ihnen, zur Verachtung der Kind
und Freundschaft, mit ungebührlichen Personen, wider der Kind
und Fründschaft Willen, sich verehelicht hätte, dannznmahl, wo
das abgestorbene Kind Geschwisterte verlassen hätte, bleibt das

Erb denselben Geschwistertcn; und wurde solche Vater und Mutter

von dem Erb abgesondert; doch soll es zu E. E. Raths
Erkanntnuß stahn, wann sich der Vater oder Mutter verheu-

rathet hätte, oder nit; wäre aber Sach, daß ein söllich Kind,
wie obstaht, ein Ehegemächt gehabt, von dem es besonder Gut
erwibet, ermannet oder ererbt hätte, so bleibt dasselbige bei

dem Articul, der hernach von denen erleutert, die ohn Libs-
Erben von einanderen scheiden, Meldung thut.

') Der Text ist incorrect, übrigens mir Ausnahme weniger
Stellen gleichwohl verständlich.



Dicßeiibofen. 75

(4) Wo aber Kindskind, für und für in absteigender Linie,
oder ehelich Gemächt vorhanden find, die sollen einanderen erben,

und nit Bater oder Mutter,
(5) Item wo eine Person mit Tod abgaht ohne Geschäft,

und laßt weder in ab noch aufsteigender Linie keinen leiblichen
Erben, sondern allein Geschwüstrige, die von ihren beiden

Eltern Geblüt nnd gesipt sind, die erben vor mäniglichen.

(6) Hat aber die abgestorbene Person nit allein Brüdern
oder Schwestern, sondern auch Bruder oder Schwester Kinder,
die ihro Bater oder Mutter halb gleich verwandt wären, nach

Tod verlassen; wiewohl bei vielen ein anders, so habend wir
uns dieser Satzung Versatznng vereiniget, und setzen daß die

Brüdern nnd Schwestern erben, nnd der abgestorbene Bruder
oder Schwvsterkind in solchem Fall ausgeschlossen werden sollen.

IVV. Dieser Articul ist Anno 1596 zu Baaden um ein

Grad erweitert worden.

(7) Wo aber das Abgestorbene keine Brüder oder Schwö-
ster, sondern zu allen Theilen Brüder oder Schwöster Kinder,
die ihro Vater oder Mutter halb gleich verwandt wärend
verließe so sollen dieselben Brüder oder Schwösterkind, ihr wärend

wenig oder viel, anstatt ihres Vaters oder Mutters zugelassen

werden, nnd zum Stammtheil Erb nemmen, so viel ihr Vater
oder Mutter Gerechtigkeit an dem Erb Theil gehabt, wann sh

den Fall erlebt hätten und nit Vile der Hauptern.

Von den Ehelüten so Kinder verlassen.
(8) Wo zwo Personen ehelich zusammenkommend, und von

denen einig ehelich Kinder geboren werden, so dann die Frau
vor dem Mann mit Tod verging, so soll der Mann in dem

Gut es sey ligends oder fahrends, sitzen bliben, darby
So er aber den^) verruken und sich ehelich verändern oder

sonst den Kindern oder an ihm selbst nnnütz erfunden wurde,
sollen und mögen ihn die Kind tringen, ihnen ihr mütterlich.
Gut und Erb zu gleichem Theil theilen, also daß dein Vater
desselben müterlichen Erbs so viel als einem Kind, und sonst

den Kinden einem so vil als dem andern werde.

") Lücke im Use. ") Wittwenstuhl?
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Anno 1617 da Jsak Schüebli mit den Knechtischen Erben
einen Rechtshandel geführt, ist dieser folgende Punkten erleutert
worden.

(9) So aber die Kinder vor der Eltern") Tod stnrbend,
und eigen Gut von Vater und Mutter schon ererbt, alsdann
daS übriggebliebene, Bater oder Mutter, zu desselbigeu Gut
genüßig sein soll; doch ist in allweg den Kindern zu den ligen-
den Gülten und Gütern eine rechte Berfangenschast vorbehalten,
daß der Vater solche ligende Gülten und Güter weder mit
Versetzen noch Verkaufen beschweren, noch verändern mag, dann

mit Verwillignng eines Schultheißen und Raths.*")
(16) So dann aber der Vater auch mit Tod abgangen, und

im Leben nit mehr ist, so soll daßselbig und alt sein ander
verlassen Gut, Ligends und FahrendS, denselben, wann er schon

Kinder mit der nachfolgenden Franwen erzeuget, gleich gefallen,
sein, under einanderen in gleiche Theile getheilt, und der Franwen
auch nit mehr dann ein Kind Theil darvon werden. Und zu
demselben KindS-Theil soll ihr der Frauen auch verbleiben die

Morgengab, und ob sh zu dem Mann ichtS gebracht hätte;
deßgleichen sollen die Kind von einem Schultheißen und Rath
bevogtet werden. Die Franw solle auch ihre Kind von solchem

') so. nach dem Tode des eine»/ aber vor dem Tode des andern

paréos.
'*) ES scheint dieß eine Beschränkung oder vielmehr Abänderung

der in Art. S festgesetzten Successions - Ordnung zu sein, die dann
aber im folgenden Artikel wieder zurück genommen wird. Der in
den Art. l«—iz nach und nach entwickelte Fall ist der ziemlich
complicirte, daß eine Frau aus drei Eben eigene Kinder und aus
einer frühern Ehe ihres ersten Mannes Stiefkinder hat. Die Regel
ist wohl, daß der überlebende pareos von dem Vermögen des

Verstorbenen einen KindStheil erbe und an dem Uebrigcn Nutznießung
hat, sg lange er im Witwenstande bleibt und mit den Kindern lebt.
Ob der „KindStheil" ihm zu Eigen oder nur zur Nutznießung
zufalle, darüber herrscht wenigstens in den Consequenzen dieselbe
Unsicherheit, wie eine Zeit lang beim Landerbrecht. — Ohne Zweifel
gehören die Art. S—IZ nicht zum ursprünglichen Texte des Statuts
und werden an deren Stelle vorher Bestimmungen gestanden haben,
welche den Gegensatz resp, die Ergänzung des Art. « bildeten.
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ihrem und der Kindern Gut ehrlich und züchtig, in guten Sitten
erziehen, zu Gott und der Welt, nach Recht, auch mit Müssen
und Willen der Vögten, und nach Vermög des Guts ehrlich

berathen und versorgen; auch von dem Gut nit getrungen werden,

so lang sh in dem Witibstand sich sonst ehrlich und wohl
in dem Gut, ungeänderet das Hanptgut, haltet.

(11) Wann sy sich aber ehelich verändert, oder sonst den

Kindern unnütz erfunden wurde, sol sy schuldig sein, den Kindern

ihren Theil ihres väterlich zugetheilten Erbs folgen zu lassen;

und den übrigen zugetheilten Theil, mit sammt der Morgengab,
und anderem ihrem ererbten und zugebrachtem Gut, ihr Leben

lang, doch ungcändert des Hanptguts, nießen; so sy aber mit
Tod vergangen, und im Leben nit mehr ist, so soll der Mann
und die Kinder, so vil deren ehelich von ihrem Leib gebohren

warend, daßselbig ihr Gut, so sie verlassen, in gleiche Theil
theilen, daß einem so vil werde als dem andern. Es wäre denn

Sach, daß LibS oder HungerSnoth nachwährlich erfunden würde,
so soll es doch allweg des MannS und der Frauen halb nit
änderst dann mit Berwillignng E. E. Raths gehalten werden,
wie vorstaht. Und wenn der Alaun vor der Franwen mit Tod

abginge, und ließe Kinder, von ihnen beiden erbohren, hinder
ihme, so sollen gleich nach Abgang des Vaters, vor aller Handlung,

die Kind und die Frau vor Schultheiß und Rath allein
und besonders, nemlich die Frau sonderlich und die Kind, so sie

änderst und so viel unter ihnen den^) Iahren sind, bevogtet
werden.

(12) Und so auch solche Bevogtung geschehen ist, und die

Kind, oder ihr Vogt gedachten, daß der Theil den nützen sein

sollte, dann wann Mutter und Kinder bei einandern bliben,
alsdann die Mutter um den Theil väterlichen ErbS ersucht wurde,
so soll die Mutter, mit den Kindern zu theilen schuldig sein,
und davon nicht mehr, dann ein Theil, als ein Kind, sammt

ihrer Morgeugab, und ihr ererbtem und zugebrachtem Gut
nehmen, soll sich dessen begnügen, und den Kindern das übrig fol-

Statt „den" ist zu llscn „mncr ihron".
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gen lassen, und daSsetb, wie auch ander ihr ererbt Gut, um

gemindert des HauptgutS, nießen ihr Leben lang.
(13) Und so sie auch mit Tod vergangen, und im Leben

nit mehr ist, so soll denselben, ihren Kindern, ob sie sich schon

vorharo nit ehelich verändert hcte, alleö ihr verlassen Gut
zugehörig und verfallen sein; hete sich aber die Mutter ehelichen

mit einem andern Mann verändert, so soll dersclb ihr Mann
und die Kinder, nud so sie einige Kinder ehelich bei ihmc hete

erbohren, solch verlassen Gut gleich und in gleiche Theile tbeilen,

und einem so viel als dem andern werden, doch mag die Frau
ihr Morgengab allwcg verschaffen, geben und machen, wem

und wohin sie will, alles nach freyer MorgengabS Recht: ging
aber derselb ihr Mann auch vor ihro mit Tod ab, und wurde
die Frau von seinen Kindern, ob er die nach Tod gelassen hätte,

zum theilen ihres väterlichen ErbS und Guts getrnngen, so soll

gegen denselben Kindern, in Theilung ihres väterlichen ErbS,
gleich wie den vorigen Kindern halb darvon geschrieben stehet,

gehalten, und desselben der Frauen auch ein Kindstheil, mit
sammt ihrem zugebrachtem und ererbten Gut, und nit mcbr

werden; und nach ihrem Abgang all ihr Gut, von wem und

wie sie bekommen wäre und so vil deß nach ihrem Tod verlassen

hete, ihren Kindcren, so von ihrem Leib vor und nach ehelich

und ehrlich gebohrcn sind, folgen, und sie under sie in glcick

Theil getheilt werden. Wurde aber die Mutter des Theilenö
nit getrungen, und blibc also mit oder ohne Aenderung, bn

beiden, oder einem Theil der Kindercn, ihr väterlich Eint wie

ihr Vater selig das zn ihr aller Mutter selig gebracht hcte,
wie den vorigen Kindern beschehen ist, und hiervon geschriben

stath, zuvor ausgeben werden, und dann derselbe jetzt vorbehalten

Theil, als mütterlich, sammt allem anderen ihrem ererbten und

undergelassenem Gut, wie sie und wo sie das überkommen, und

nach Tod gelassen hete, als mütterlich Gut in gleicher Weiß,
under sie alle wie vorstach getheilet, desgleichen soll eS bei dem

Vater in dem Fahl auch gehalten werden.

Von Ehelenten ohne eheliche LeibS-Erben.
l l4) Wann Mann und Weib ohne eheliche LeibS-Erben

mit Tod von cinanderen geschieden sind wiewol bishar unser
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Stadtbrnch gewesen, daß der Mann die Fran, und hinwiederum
die Frau den Mann allerding halber geerbt, so habend wir doch

nach Gelegenheit unser Burgerschaft, und mit Rath wiser Lüthen

diesen Fall also sürsehen und ernstlich zu halten also ordnen

wollen: Wann Ehelüt, die nit Kinder in der Ehe mit einandcren

erzeuget, und beide ohne Geschäft mit Tod vergingend, was
dann ihr jedes, Heimstür, Zugab oder ligend Guter, dem

andern zngcbraebt oder ererbt Hate, dieselben Güter fallen alle

wiederum hinder sich, auf ihr jedes nächste Erben, daher solche

Güter kommen sind; was aber zwei eheliche Gcmächt durch ihr
beider Geschicklichkeit, Fleiß und Arbeit, znvoderst dnrcb Gottes

Segen, mit einander eroberet und crgwnnnen heten, es sehe

Ligends oder Fahrcnds, welches dann das ander überlebt, ist

desselben eroberten und freigcschlosseneu Guts ein Herr, und

mag darmit thun und lassen nach seinem Willen und Wohlge^

fallen, und folgends nach desselben Tod seinen Erben.

(1st) Wann auch der Eheiüthen eins dcö Tods vergangen
ist, so mag das ander, so im Leben blibcn, sitzen in allem und

jedem, ihrer beider zugebraän, ererbtem und gewnnenem Gut,
lügendem und Fahrendem, nichts davon ausgenommen, sein

Weil und Leben lang, und sollen die zugebrachten hinderfällige
Güter ordentlich aufgeschrieben, deren auch Acht gehabt, und

durch den Besitzer oder überblibne Person in gutem aufrechtem
Wesen und Banen aufgehalten und bewerbt werden, auch am
Hanptgnt nit gemindert, es sei dann, daß es die augenscheinliche

Nothdnrft an Veibsnahruug erfordert; alsdann solches Haupt--
gut anderer Gestalt auch nit angriffen werden soll, dann mit
Zuthun und Bewilligung eines Schultheißen und Raths.

(16) Item so man gelassene Erbfähl mit einander abtheilen
null, so sollen vor und ob allen Dingen die Schuldgläubigen
aus gemeinem Gut bezahlt werden, doch wann mehr denn bei

einerlei Eltern Schulden gemacht, so soll jede Erbschaft die

Bürde der Schulden an ihr selbst dulden und tragen; und wäre
Sach, daß unter Ehelüthen kein Morgcngab benamset wäre,
so solle die Zufählen 4 sl. geachtet und gehalten werden, und

obsebon ein weitere Morgengab verheißen, wie denn Ehelüth
Vollmacht babcn, und aber zuweilen die Sän,ldcn ans gemeinem
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Gut nit bezahlt werden möchten, was dann über die 4 fl. zur
Morgengab zugesagt, das soll auch zur Bezahlung der Schulden
dienen, und dennoch die Morgengab nit weiter dann 4 sl.

geheißen werden.

(17) Und ob den Knaben in der Theilung Mannlehn, oder

vom Vater so vil Kleider, Wehr oder Harnisch zustunden, daß

sie großen Vortheil vor den Töchtern heten, so soll den Töch

tern solcher Vortheil mit anderem Gut in der Theilung wider-
leit werden, und hinwiederum wann die Töchtern an ihrer
Mutter gelassenen Kleider, Gebänd oder Kleinodien einen Vortheil

hetend, daß den Knaben auch andere Ergötzung, damit

beiderseits eine Gleichheit erhalten, hingegen bewilliget und

erstattet werden.

(18) Item wo Vater oder Mutter des Willens wärend,
und vermeintend, einem oder mehr ihrer Kindercn etwas

Vortheils zu machen, so soll dieß nit beschehen, denn mit eines

Schultheißen und Raths Zulassen und Erkanntnuß, ob und was

ihnen Vortheils zu schöpfen seie oder nit.

(19) Item wann ei» Vater oder Mutter einem Kind zur
Bettsteur gibt, oder ihme sonsten vormahls an Hauptgut worden

ist, daß solches nachgchends in gemeine Theilung eingeworfen,

oder um so viel still stand, bis den anderen seinen Mit-
erbcn auch so viel wird, und darnach zu gleichen Theilen stahn,

es wäre denn durch Testament anders beschehen.

(29) So auch sonst ein Erbfahl ledig bcschehe, daß nit Kind

sondern Geschwisterte oder nächste Verwandte vor Augen sind,
und zugedenken, daß andere mehr dergleichen Erben vorhanden

sein möchten, daß die gegenwärtige vermeinte Erben nit gestahn

wollen, oder ob gleich dergleichen Bedenken nit wäre, so soll

doch solch Erbgut, Jahr und Tag in Nnh zustellen, und zu

warten erkannt sein, es wollten dann der oder die Ansprechigen

nach Erkcnntnuß und Benngen E. Ehrs. Raths vertrösten, ob

Jemand in derselben Zeit käme, daß sie dann Antwort geben

und tbun walten, was Recht wäre, könne^) aber Jemand, und

') käme



Dießcnhose n.

möchte der, oder vie'ch ausprächige Sipschaft zu Recht genug

erzeugen, soll er oder sie zugelassen, möchte aber solches dermaßen
nit erzeuget, so soll er oder sie darvon erleimt, und der Ober-
keit ihr Recht dargegen vorbehalten sein.

Von Leuterung so Irrung einfällt.
(2l) Wo Jrrnng in obbestimmten Fällen einfiele, ist

vorbehalten zu allen Zeiten Minderung, Mehrung oder gar abzu-

thun, dergleichen ob sich etliche Fäll in Erbschaften begeben, die

hiervor nit begriffen weren, so soll es darin nach gemeinen

geschriebenen Rechten, auch gemeinen Landbrauch gehalten werden.

Die nlte Dsfrmug oder -Hoffrodett
zue Eschenz. ê2LL.

In Gottes Namen Amen. Wissen Alle, die disen Briefs
lesen, daß diß sind die Recht des Hoffes zne Eschenz. Gezwinge
und Benne sind des Meherß, an des Gottshuß statt, und der

Meyer soll dry Stund in dem Jahre allen gebieten in den Hoff,
die ze ihren Tagen sind kommen, und belehnt sind, ald gewybet
Hand, darnmb ob dehein gebrest da sie an den Guetten, ald an
Ungenossami. Handt die Guet gebresten, daß mit besetzet sind,
so soll sie der Meyer besetzen nach der Lüthe Eyde, und zwen*^)
sy darzu erkiessent, dem soll der Meyer uff daß Guett gebieten,
und twingen, er sy belehnt ald nicht. Wend ein Hagstock ff) die

Belehnten ab der Hub uff die Schuopoß, ab der Schuopoß
uff die Hub, also daß eß dem Gottßhuß nntzber sy. Als swär

die die

") Die Abschrift ist uns durch den verdienten P. GalluS Morel,
Subprior von Einstedcln, mitgetheilt worden. Leider ist das
Original nicht mehr vorbanden, und die in einem Copialbuch erhaltene
Abschrift an mehreren Stellen auf eine schwer zu lösende Weise
verdorben.

Statt: swcn, welchen.

ch) Die Meinung ist wohl: Denn er (der Meier) hat die Be-
sugniß zu zwingen die Belehnten à

Ztilsckirift I, sà'eiz, Zicclu I. (B) Z



82 Thurgauisehc NechtSquellen.

sin Ungenossami hat, daß der daß gerichten soll, dry Stund
in dem Jahre, ze Jeglichem mal mit drin Schillingen, und soll
ihm gebieten ze den drin Gerichten, baß er ze deß Abteß, der
denne ist, Hulden komme. Uebcrsitzet er die Gericht, so soll der

Meher einen Keller und einen Vorster nemmen, und soll den

vahen, schwar nmb^) er gescheht mag werden, deß sind deß

Gottßhnß zwen Teile, nnd deß Vogteß der drite, ob er ihn
darzu will helsfcn twingen; thut er syg nit, so Wirt ihm sin

Rächt. 6"') Disse Besatzung der Güetter sol beschechcn an dem

nechsten Tage nach Sant Waltpurg Tult, nnd swaS da beschicht

mit Eyd und nßgesöndertcn Lüthen, uß den andern, daß sol stet

sin, wond also daß man den driten Teil nein nss dem Gnct,
drü Jahr, nutz er sich umbe schnidct. Wer auch daß, daß ein

Guet wüst lege, so soll daß Gottshuß den Zinß nemmen uff
dem Beide, da Acker ist: so sol der Meher nemmen von der

Hosfstatt, nnd swas ihm aber sin Rächt Wirt, daß sol er dem

Gottshuße geben fünf Schillinge ze Erschatze, und so man
die Guet besetzet so sol die Huobe geben fünf Schillinge ze

Erschatze dem Gottshuße, und die Schuoposse achtzechen Pfcnig
dem Mchgcr. Werr auch daß ein Mann stürbe, der Kind ließe,

Sune oder Töchtern, die dem Guet nutze wercn, den sol man
die Huob lichen, umb fünf Schilling, die Schuopoß um
achtzechen Pfening, stirbet er aber ohne Lhb-Erben, so sol daß

Gottßhnß dasselb gut lhcheu nach sincm Willen, und von sweler

Hände Sache sich daß füeget, daß man die Guet besetzet

bezwungen oder unbezwnngen so sol der Huob an i) Erschatz deß

Gottßhnß sin, und der Schuoposseu des Meherß.

Ist auch daß ein Gottshußman das sich) Gottshnßgut nie ge-

wan, noch nit hat, den sol man uf sein Gut zwingen er wolle

den ein ander Gut buwen. Ist auch daß einer ein Lehen, als sisisi)

ein Erbe, so soll in Nicman zwingen, uf ein anderß er wolle

den ein anders buwen.

warum, um wie viel.

") Hilft er nicht zwingen, so wird ihm sein Recht nicht?
"") Schnidct? si) Der Hnoben. sich) des. sisisi) ald.
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'Der Keluhoff ze Eschcnze und daß Vorster Lehen und die

Aiülli die sind jehrlich lidig ze Saut Waltpnrg Tult. Darnmb
ob der dchciner unnütz werre dem Gut ald dem Gottßhnß, ald

den Lüthcn, daß mau in wände lege. Ist aber er nütze den

vorgcnantcn Dingen, so sol mau ihmß wieder lhcheu one Er
schätz. Der Erschatz, so von dem Hoffe kmnpt, der ist deß

Gottßhuß, und der Schuopoß des Mehgcrß. So gilt der Keln-

hoff ein Pfnnd Pfeninge, für cinß Abteß Dienst, und wenne

deß Gottßhnß Knecht darkommet, dem sol der Kelner zc essen

geben, und sol er die vorgenanten zechen Schilling Pfening iune

han, und von den Bellen der Ussidclinge sol er Han, Wat und

Waffen, und stat die Wal an dein Abbte, weder er den Dienst nem
ald daß Psundt. Nimbt och daß Gottßhnß die Belle und die

vorgenanten zechen Schilling, so git der Keller dem Botten deß

Gottßhuß nit ze essen. Der Borster git von sincm Lehen Nie-
man nicht, wann zwei Viertel Kernen dem Mehger, darumb
sol er den Lüthen fürgebiethen, zu den Dinge Zeiten, und
darnach wcnuc es die Lüth bedürffen, umb Klage die sh gen einander

Hand, und soll auch pfänden vmb deß Gottßhuß Zinß vnd

sol auch grcch^) sin zu allen den Dingen, so daß Gottßhuß vnd

der Mehger an deß Gottßhuß statt bedarfst. Se der Mehger
pfeuden will, so sol der Keller und der Vorster mit ihm gon,
und son ihn: helffen pfeuden, swa sh die Thür offen vindet, ist

sh aber zugethan, so sol der Vorster sinen Ruggen an die Thür
leinen; gat sie nit vff, so sol crß besseren dem Mehger an deß

Gottshnß stat mit drin Schillingen darnach sol erß dem Vogt
klagen. Ist och daß, so er in kumpt, so die Thür entschlossen

ist, wcret es ihm Jcman, daß 5*) soll cß besseren dem Mehger
und dem Vogte. Swa ein Mann stirbet bei der Genossami da

sol daß Gottßhuß ncmmen daß beßte Höbet, da er by der

Ungenossami stirbet vff deß Gottßhuß Gut, allda er Einsiedler
ist, ald vff sinem rächten Eigen, ald vff sinem Lehen, ald ze

Wäg lossi^) sitzet, da sol daß Gottßhuß nemmen die zwcue Theile,

*) parat/ bereit. der.

*") Weglosc, eine Gebühr/ welche bei Veräußerung oder
Verlassung eines Gutes an den Zins- oder Lehenherren zu entrichten
ist. Schmcller Bair. Wtb.
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die 5Uud den driten, ist daß er vff der Landlüthe Gut stirbel,
so sol daß Gottßhuß nemmen sin Theil, in swelem Rechte er
sitzet, und danon so verbieten wir mit Rechte, daß vnser Lüthe
Ieman sitzen zu theile, und verbieten och, daß Jeman sine Tochter

ald sine Schwester in die Ungenossansi gebe, ald der er
pflege >) der sol eß gebessern, als er 2) ein Ungenossansi neme.

Ist daß eines ManneS Eeweib ssirbet, so sol der Mann das
Bette hau untz er ein ander Whbe nimmet, so sol er das Bette
dem Gottßhuß geben, eß she denne daß er ein vnberatench Tochter

hab. Ssirbet ouch Man ald Wyb one Lhberben, so er
niemer erben, wan das Gottßhuß, haut sh aber Lhberben die
vnberaten sint, die erben auch nit.ch Die Mülli hat ouch daß

Recht, daß die GottßhußeS-Lüthe alle da inalen son ihr Zinß
ger wen ch von den ögasten °) üb?) er ihnen ge male s>)

mag, vnd dem Mehger bum ersten, darnach dem Keiner, ist
daß der Keiner, ") Müller sin Mülli vngeuertiget hat, ald ihn
da man >°) heißet varen, ald ihm nit recht malt, so sol der

Müller besseren dein Mehger mit drin Schilling, und darnach
dem Kleger shnen Schaden abthun.

Eß sol jeglich Hnob ze der Vffart ein Schaff gen, daß

drhc Schilling gelte, und sol über jehrig sin, und sol im ge-

zuchet") sin, und sol shu Wolle hau, ist es aber vngefahrlich
geschoren, so sol er sh mit dem Schaffe bringen, und sol sweren,

daß sh da she vngefahrlich, ob daß nit were, so sol er dem

Mehger mit drin Schillingen besseren. Und sond ouch den Kernen

zu Saut Martinß Tag geben, und were daß daß nit be-

scheche, so sond sh eß besseren mit drin Schillingen. Vnd sond

die Swin ze Sant Emirats Tnlt geben, und dieselben Swin sond

die Huober schetzen, und so sh geschctzent bh dem Ehde, so sond

ch als der er pflege — oder eine Perso»/ deren Pfleger er ist.

2) ald er — als ob er selbst. ">) Unausgesteuerte.
5) Garben? Oegast, Angst/ die Zeit der Ernte/ die Ernte.
-) ob. «) gemahlen / mahlen.
°) „Kclner" wird zu streichen sein. ">) von.

") ES gezuchct ihm, könnte heißen: es convenirt ihm; hier
aber scheint eher ein Wort mit der Vorsylbe un - stehen zu sollen.
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sy dannen gon, und sond die Schnopossor dargon, und sond

euch by dem Eydc schetzen. Item daß die Swin besser sink, daß

sol man inen geben hienach, sind sie erger, so sond sy geben

herna. Wa von daß sy, daß die Schuoposser nahm schetzent,

daß ist darumb geschechcn, ob die Huober buchte daß man einem

soltc ze geben;*) sprechent aber die Schuoposser, daß die Huober
suln hernach geben, daß solte stete syn. Die Huber sond ouch

die Swin über die Thür antworten den Schnopossern, die darzue

erkossen wcrdent, und dem Kelner, und dem Vorster vud son

die du Swin ze Hoffe antworten, und sol man ihnen ze essen und

trinkhcn gen, dahin und Herwider. Man sol ouch den Haberen

zu Sant Andreß Tult gegeben han, ald tünt sy deß nit, so

sond sy daß besseren mit drien Schillingen, Swenne auch die

Lüthe die Zinße und die Rächt die hieuor gcschriben stand,
dem Meyger geantwnrtent, so sond sy ledig sin, der Meyger
sol ouch ze den dryen Ziien, so ehaffte Gericht sint, alleß daß

richten, daß man ihm klaget, wand Düb und Fräueni, vnd sol

ihn der Bogt der dryer Tage nit irren, noch der dryer Tagen
nütschint**) richten; wand daß dem Meyger wider ist, daß sol

er dem Vogte klagen, daß sol gebessert werden, dem Vogt und
dem Meyger jetwederem nach sinem Rechte. Swel Gottßhuß-
man syn Lehen hat gewüstet an Hnße, oder an Hof, an Hottz
oder an Velde, der sol jegliches besseren den: Meyger mit drin
Schillingen.

Der Kelnhoffe ze Eschenze der giltct xxx Mut Kernen und
ein Swin, daß sol über sechs Schillinge als gut sin, daß cß au

Chnr***) sol gon. Vnd ein Pfund für den Abbt Dienst und

zechen Schilling für zwene Probst Dienst. Johannes) von Ri-
chenburg, von einer Schnopoß ein Müt Kernen, ein Schuopoß

") Daß — zegeben, daß einem von ihnen noch etwas heraus
gebühre

"I Nütschint? — nühit, nichts.
Wahl. Der „Schweinkür" erwähnt Schmeller v. Kür. Hier

ist wohl der Sinn/ das Schwein soll so viel werth sien, daß die
Wahl zwischen demselben und K ß zweifelhaft sei, oder es soll „um
die Wahl besser sein"/ nach heutigem Ausdruck.
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in Entegasfun ztven Müt Kernen, die Vorfiele von zwei'u

Schuopossen zwen Müt Kernen, Heinrich von Bulserhnssen,
von einer Schuopossen zwen Muth Kernen, ein Schnopoß dissent
des Baches zwen Muth Kernen. Ein Schnopoß enderthalb dem

Bache 3 Muth Kernen. Die Mülli 5 Muth Kernen und 3 ß

Pfennig, Heymann Gut .1 l!i>. augester Güter 1 t!I>. vnd 2 ß.

Dassclb Gut ist Erbe, und höret nicht in den Hoff.
Zwo Huobe von Winbelhussen Walthauß Hübe 10 Niüth

zt'ernen, und 5 Malter Haber, und l Swin giltet 6 ß und 1 Schaff,
Mechtild Hnbe 8 Müth Kernen und 3 Malter Haber, und 1 Swin,
und ein Schaff, die geltent alß vil alß die vorder» ze Barem
hussen drhe Hübe, der giltet jegliche 10 Niüth Kernen, und

i) Malter Haber, und ein Swin, und ein Schaff, in der Kost

alß die Vordern. Daß Müllehen zu Baronhußen 1 Mütt Kernen

und 3 ß. ze den Vuluhusse zwo Hueben jetwedere 10 Pint
Kernen und vier Bialter Haber, und jetwedere ein Froni, die

geltent zwo Jahr nach einanderen 6 ß. Vnd an dem driten

Jahr 4 ß. Vnd zwei Schaff, als die Vorderen ze Schaffriet
des Erzingers Huebe 10 Müt Kernen und 5 Malter Haber,
igld ein Swin, vmb 6 ß, und ein Schaff alß daruor, Waltherß
Hnbe 8 Müt Kernen, und 4 Bialter Haber, und ein Swin
giltet 3 ß. und ein Schaff nach der ehren Kost, des Kelnerß
und deß Züricherß Huobe 8 Müt Kernen und 4 Malter Haber,
und ein Swin vmb 3 ß. und ein Schaff nach der ehren Kost,
Burkarteß Schnopoß 3 Müt Kernen, die Schnopoß davon man
4 Mütt Kernen, Snewalmß Schnopoß des Ertzingerö
2 Mütt Kernen, Cuoniß des Wannerß 2 Mütt Kernen, Walter
der Erzinger 2 Mütt Kernen, Bontwideß Schnopoß 5 ß. Von
Natzenlo von einer Schnopoß 6 ß. Von Mosse zwo Schnoposse,

jetweder 2 Mütt Kernen. D!ß Korn ist alleß Fron Meß, eß

sp Kern oder Haber, der Zins an den Pfenningen Constanzer

Münze, ze Affeltwangen und ze Etzikon 30 Müt Kernen und

30 ß d. der gat ein Pfundt für den Äbbt Dienst und 10 ß. für
ein Swin. Bon Wigvlthingcn 20 Müt Kernen, und ein Bialter
Haber, und ein Pfundt für einen Abbt Dienst, 10 ß. für Fleisch

') ehren — frühern. ")
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und M Muß Bische, oder 10 ß. Bon Alaß Hart 8 Mut und
2 Smalsat, von Uesslingen 7 Müt Kernen, von Erhingen 14
Mut Roggen, und Kernen deß driten Jahreß 8 Müt Roggen
und 6 Brüt Kernen und 82 ß d. das ist Zürich Meß. Diß
wart verurteilt mit der Gemeinde der Hoff jünger von Eschenze

do man zalte von Gottes Gepurth zwvlshundert und sechs und

nünzig Jahr, au dem nechsten Montag, nach Sant Hilarien
Tult, under Abist Heinrich Guttingen, und vnder Mehger
Berchtolde von Eschenze, da zegen waren, vnser Keiner Herr
Vlrich von Jegißdorf von Twingenstein Ruod. Beuge, Walcher
Oügaster, Walter von Schaffreiti. R. der Kerner von Eschenze

B. in entgasten, h. von Waltpitelo, h. der Ertzinger, h. deß

Houeß Forster, und Heini Lossung.

Öffnung von Keßweil. IS0K.

Zu wüsten sehe allermäniglich, daß der Hochw. Fürst und

Herr, Herr FranciScus Abt des Gottes Hauses St. Gallen
von sein und desselben Gotts-Hauö wegen an einem und die

ehrbaren wohlbescheidnen gemeinen Jnsäßen, und Grichtsgnossen
deö Grichts zu Keßwhl, nachdem dieselben kürzlich au das würdig

GottS-Haus St. Gallen kommen sind, des ander Theils,
von desselben GottS-Hans Grichtöwegen zu Keßwhl einer soli-
chen hernach geschribnen Öffnung und Grichts-Handels als von
Wort zu Wort begriffen stath, mit einanderen überkommen und

ingangen sind. Im GottS-HauS auf unserer lieb Frauenberg
zu Rorschach auf den vierzehendcn Tag des Monats Maien im

Jahr als man zählt fünfzehnhundert und im sechsten Jahr. ^
(1) Item des Ersten so sind Gricht, Zwing und Bänn

auch alle Herrlichkeit, Wildbann und Forst eines Herren und

GottS-HauS St. Gallen, mit aller Gwaltsammi und Gerechtigkeit.

(2) Item die Bogtei zu.Keßweil über Lent und Gut ist
eines Herren von St. Gallen und des Gotts-Hans, ausgenommen

das Malest;, was vom Leben zum Tod bracht wird.
l'8k Item was Frevlinen und Bussen in dem Glicht zu
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Keßwil verfallen, gehören alle einen! Herren und Gottö Hauê
St. Gallen zn.

(4) Item alle Lehenschaften der freien Lehen Güter, auch
alle Fähl und Faßnacht-Hüner gehörend auch einem Herren von
St. Gallen und dein Gotts-Hans zu und dieselben freien Handlehen

auch "H ein Herr von St. Gallen/
(5) Item alle Hofgüter zu Keßwil leihet ein Ammaun,

von deS GottS-HauS wegen und nimmt von einem Lehen und

Sigel, ein Schilling Pfennig. Der Ehr^) gehört aber einem

Herrn zu, und alle die auf demselbigen sind in das Gricht zn
Keßwilen zwinghörig.

(ft) Item wo ein Hofjnnger den andern ein gelegen Gut
zu kaufen ist,^) so ist der Ehrschatz von jedem Pfund ein Schilling

Pfennig und soll der Käufer den geben.

(7) Item wer aber, das einer der int ein Hofjünger wer,
der vorgemelteu Güter oder Zinsen kaufte, der soll von jedem

Pfund ze Ehrschatz geben zwei Schilling Pfenig.
(8) Item was außer vorgenanten Güter auf wider Kauf

verkauft wird darvon ist man kein Ehrschatz zu geben verbunden,

doch wenn die Gut verkauft wurden, so sollte man denn die

Summ deS Perkauf der auf ein wider Kauf gegeben ist mit
sammt dem Gut vcrehrschatzeu.

(9) Item, wer in dem Gricht zu Keßwil sitzt, der sol auch
den Grichten und dem Herren oder seinen Amtleuten gehorsam

sein, er feige wer er wolle.

(1V) Item was ein Ammaun zu Keßwil von eins Herreu
wegen gebührt, und wie hoch, ist der, dem er das gebüt,
ungehorsam, so mag der Ammanu das Bott beschweren, überfahrt

er denn das füro, so mag der Ainmann^daS aber höheren,
und wie hoch der Ammanu das gebüt, wird das Gebot nit
geändert, so vil ist der Ungehorsam einem Herren verfallen.

(II) Item und wenn ein Hofmann ein Hofgut einem, der
uit ein Hofjünger ist, zu kaufen gitt, denselben Kauf mag ein

Hofiuanu versprechen in einem Jahr 6 Wochen und 3 Tagen,

st. lcibt. Ehrschav, gibt.
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»lid dann so bald er das verspricht den vorigen Käufer und

Verkäufer mit Hanptgut und Schaden nach des Grichts
Erkanntnuß abtragen.

(12) Item was die Nachkuren im Gricht zu Keßwil ans'
setzen, von Bänfl, Fatten, ze Holz und ze Feld, wer das übcr-

fehrt, der ist verfallen 3 Schilling Pfenning, die sollen der Ge-
meind zugehoren, dieselben sie auch ohne Nachlassen einziehen

sollen, welcher aber die 3 Schilling nit geben will, demselben

soll man hoher Bott anlegen, und wie hoch dann dieselben Bussen
geschehen, sind eines Herren von St. Gallen.

(13) Item es Hand die Gottshauslüt zu Keßwil ihren freien
Zug und Wechsel wie ander GottshanSlüt. und wann einer aus
dem Gricht ziehen will so mag er des Abends seinen Plunder
laden, und den Nächsel^) hinwärts kehren, in welche Reichsstatt
oder Reichshof er dann hinziehen will und soll dann von mänig-
lichen an dem Zug ungesumt shn, doch ob er einem Herren
Zins, Frevlincn oder anders, desgleichen ander Leuten im Gricht
zu Keßwil ichzit schuldig wäre, daß er das ausrichte und abtrage,
er soll aber nienat hinziehen, da er eigen werden mag.

(14) Item wollte aber einer solch Schulden nit bezahlen,
so mag ein Ammann, und so ein Ammann nit gegenwärtig wer,
ein anderer Nachbnr in Gebieten, des Ersten an ein S à«».,
darnach an 3 f? «lo». und demnach an 10 ft llen. Ob einer
die ersten Bott verachtet und nit gehalten hat, und ob er die

Bott alle übersehe, so soll man zu ihm greifen, und seinen Leib
und Gut einem Herrn oder seinen Amtleuten antworten, die

ihn dann handhaben sollen, nutz daß er die Schulden ausgericht
und einem Herren um die vorgenannten Bott und Frevel genug
beschießt, oder aber nütz mehr da ist.

(15) Item wer mit dem andern zerwirft oder stößig wird,
dem mag der Amann, und ob der Ammann nit da wer, ein

jeglicher Grichtgehöriger des ersten Fried bieten an 10 S 4e».

und ob er solch Bott überfährt, darnach an den Eid, und ob

er das alles überfährt, dann so sollen sie zu ihm greifen, und

den einem Herrn und seinen Amtleuten antworten, wer aber

') l. Ticchsel, Deichsel.
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zu solicheu nit that, und einen solchen gehorsam hülfe machen,
den mag ein Herr von St. Gallen strafen mit Recht.

(16) Item welcher das Recht im Gricht zu Keßwil anruft,
er sei Gast oder Jnsaß, dem soll man zum Rechten helfen und
Niemands ußer dem Gricht hinführen laufen,^) es wär dann,
daß ein Herr von St. Gallen oder seine Amtleut zu eim greifen

um seine Missethat, darzu sollend die Nachbnren helfen,
und rathen und sie daran nit sumen.

(17) Item es soll auch ein Gast in dem Gricht zu Keß-

wileu den andern nicht hasten.

(18) Item ob Sach wer, daß einer ußer den Hoflenten,
oder die in dem Gricht zn Keßwilen gesessen weriut, auf fremde
Gricht geladen und vorgenommen wurden, so soll ein Herr von

St. Gallen ihnen seines Gottshaus Freiheit lhchen, wenn einer
die vertrostt wieder zu antworten, sich damit zn bestechen.

(19) Item man soll das Gricht zu Keßwil besetzen mit
Ammann und Richtern, also daß ein Herr von St. Gallen einer

Gemeind 3 ehrbar Mann alle Jahr fürschlagen, aus denen

einen Gemeind wählen und nehmen solle.

(20) Derselbige Ammann und die Richter schweren einen

solichen Eid, zn dem Gricht zu kommen, wenn ihnen darzu
verbündt, dem Armen als dem Reichen, und dem Reichen als dem

Armen, weder Mieth noch um Gab, noch weder um Silber
noch um Gold, Fründschast noch um Feindschaft, sondern um
des bloßen Rechten Willen alles treulich und ungefährlich.

(21) Zu Winterszeit so dann Baun ist soll maniglich den

anderen über solich^) aus den Hölzern und Wäldern Holz führen

lassen ohne Hindernuß, doch ohne großen Schaden.

(22) Wie mau sich um Bussen und Frevlincn erkennen soll.

Item welcher Gemeinwerk einleit, der ist einem Herren von
St. Gallen 10 êt llen. zu Büß verfallen und soll dennoch wieder

auslegen;
Item wo einer dem andern sein gelegen Gut anspricht, und

das mit Recht nit behebt, der ist dem Angesprochenen verfallen

0 l. laussen, lasse». ") so. Baun.
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t! it clou. »nd einem Herren von St. Gallen 6 it llou. ans-

genonimen Zuspruch die sich von Erbschaft fügen würden;
Item, welcher den andern freventlich heißt lügen, ist die

Büß einem Herren nenn Schilling Pfennig und von einer Frauen
3 ß clon.

Item und ist die Täfferi zu Keßwil eines Herren von

St. Gallen.
Item daß auch ein jeder im Gricht zu Keßwil möge schenken,

was ihm ans seinem Eigen und Lehen erwachst und wird,
doch im Gricht zu Keßwil, und daß sie auch mögen zu essen

geben, welcher aber weiter und ferner will schenken den Wein
een er erkauft het, oder ihm an Schulden oder anderem

dergleichen worden und geben wer, daß derselbe von jedem Saum
vier Pfennig beim Eid geben, und solle durch das ganze Jahr
ein genden Zapfen haben, welcher aber das überführ und

nit thäte, so ist die Büß 19 A llen. der und dieselben sollen

auch keine Hochzeittänz oder Versammlungen haben, ohne Er-
lanbnng eines Herren und der Oberkeit.

Item welcher den andern überährt oder überzäunt, ald

offen Marken abthäte, darum ist die Büß 10 Kl lle».
Item welcher dem andern sein Anriß nimmt, über seinen

Willen, darum ist die Büß 10 ß lleu.
Item welcher den andern freventlich mit der Faust schlägt,

over sonst mißhandelt, ohne daß er ihn blutrünstig macht, der

ist verfallen einem Herren 18 ß ào». und dein Kläger 3 ß llon.
macht er ihn aber herdfällig, so richte man nach dem Schaden
und Gestalt der Sache.

Item welcher den andern blutrünstig macht, ist die Büß
emem Herren 0 kt und dem Kläger 3 Kl llo». doch ist Jedermann

solche Büß ans den andern mit Recht zu bringen
vorbehalten, wer aber der Schad so groß, darnach sollte man dann
vein Herren und einem Kläger richten.

Item welcher dem andern freventlich herdfällig macht, der
ist verfalle!! 10 êi llon.

Item welcher zu dein andern freventlich wirft oder schießt,
und fehlt, so ist die Büß 10 « «Ion von jedem Fehlwnrf oder

Scbnß, fehlt er aber nit, so soll man nach dem Schaden richten.
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Itein wenn sich einer erklägt um sein tüdlohn gegen den

andern, der ist dem Kläger verfallen 3 ß 3an und einem Herren

von St. Gallen 6 ß äs».
Item der Ueberbracht vor Gericht'-H ist die Busse 3 ß äsn.
Item welcher ihm den Amann ze Hans und ze Hof kommen

lasset um Pfand über das ihm der Ämmann verbündt hat,
Pfand ze geben, der ist einem Herrn verfallen neun Schilling
Pfenig.

Item welcher den andern mit gewaffneter Hand anlauft,
oder ihn nnterstoth zn erstechen oder Stich zu geben, der ist
einem Herren von St. Gallen 2 A den. verfallen und dem

Kläger eins, thut er aber Schaden, darnach soll man richten.
Item um ein Nachtsach ist die Büß 10 ê? clan.

Item ein Friedbruch der da geschieht mit Worten, darum
ist die Büß 12 A den.

Item ein Friedbruch mit Werken ist die Büß 24 S den.

Item welcher dem andern in sein Haus oder Herberg lauft
ald gath und einen freventlich daraus fordert, ist die Büß 10 ß den.
geschieht es aber zu Nacht so ist die Büß 20 5? den.

Item welcher dem andern in sein Haus freventlich nachlauft

ist die Büß 25 A den. geschieht es aber zu Nacht, so ist
die Büß 50 Kü

Item welcher Meineid ist und das kundbahr wird, ist ze

Bnß einem Herrer von St. Gallen verfallen 25 A den.
Item welcher dem andern das Seine nimmt, das in Ge-

bott und Verhaft liegt, über das es ihm verbotten, ist die Bnß
10 6.

Item wann auch einer dein andern mit seinem Vieh Schaden

thut, so ist die Bnß von jedem Haupt 3 ß den. sollen einer

Gmeind von Keßweilen zugehören, und soll der, der darinen

Schaden thut, mit seinem Vieh demselben den Schaden abtragen,

*) „Welcher geschieht/ wenn das Gericht nicht erlaubt zu reden",
setzen verwandte Offnungen erläuternd hinzu.

") Nachtschach ist die in schweizerischen und süddeutschen
Statuten häufig vorkommende Bezeichnung für Frevel zur Nachtzeit
im Allgemeinen, nicht nur Raub zur Nachtzeit.
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nach Erkanntnuß der geschwornen Bierer, die auch die Geineind

alle Jahr besetzen sollen, in Beiwesen eines Herren Amtmanns.

Item welcher dem andern auf seinem Eigenthum und an

der Gemeind seinen Eichen und Birnbaum abhaut, darum ist
die Büß wenn es klagt wird k F llen. Haut er aber fünften
einen Stumpen mit der Axt, ist die Büß 5 ß lle».,. und mit
Gertel^) ß und soll dazu dem, dem er den Schaden zugefügt

hat, den Schaden abtragen und gehört die Büß meinem gnädigen

Herren zu.

Item welcher dem andern in seinen Wald Schaden thut,
da hat mein gnädiger Herr von St. Gallen einer Gemeind aus

sonder Gnaden die Büß wie das von Alter Herkommen ist,
nachgelassen, doch nit länger, dann bis auf eines Herren
Widersprechen.

Item wo ein Frevel geschieht, auf den Gütern die dem

Gericht zu Keßwilen gehörend, wo und an welchen Enden die

gelegen sind, derselbig Frevel ist einem Herren und Gotteshaus
St. Gallen verfallen, als ob er in dem Dorf geschehen wer zu

Keßwilen.

Item wo Landstrassen zwüschen Gütern hingahnd, da sollen

die Anstößer die Weg und Straßen machen und in Ehren han,
und auch die geben nach Nothdurft. Welcher Austösser aber den

andern nit (den andern nit)^) helfen will, dem soll man
gebieten, als von der Fatten^) wegen, denn welcher das nit thäte,
ob dem durch seine Götter gefahren, ihm darein gebrochen wurden,

der hab den Schaden selbst.

Item wo aber groß Schlipfen in die Strassen kämend, die

sollen eine Gemeind helfen machen.

Item, welcher dem Gottshaus seinen Mann leiblos thut,
da ist die Büß 50 Ä llen. Thut aber einer ein leiblos im Ge-

") Ein schweres/ krummes Messer oder Beil. Stalder Jdio-
rikon. Der Ausdruck ist jetzt noch der gangbare.

") DaS Eingeklammerte ist wohl bloße Wiederholung des

Abschreibers.

"ch Grenzzäune/ Einfriedigung.
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richt, der nit einGottshanS-2N'ann wer, so ist die Büß 25 kill. <k«».

und darzu soll sich der Scicher richtew mit des Entleibten Freunden.
Item ob zween mit einandern hadern, und kämen von

einandern ohne Schaden und ohne Friedbott, fügte sich dann, daß

sie um dieselben'-5) wider an einanderen kämend und frevle Wort
brauchten, ist die Büß 6 kill, clan., wer aber daß sie einandcren

schlugen, und wundtind, so soll man richten nach dem Schaden

und Gestalt der Sach.
Item würd einer überweist um ein Sach, darum er sein

Unschuld gebotten hatte, ist die Büß 39 ß lle».
Item untcrstuhnd sich einer, einen zu überweisen, und thär

daö nit, ist die Büß auch 39 ß.

Item wer mit Recht in Büß verfällt der soll sie on Für-
wort nSrichten, oder aber die vertrösten, in einer Zeit uSzurich-

ten, vermeint er aber die mit Recht auf einen andern zu bringen,

das mag einer darnach thun;
Es mag ein Herr von St. Gallen verbieten Spilen und

Karten, und welcher das übersehrt, der ist verfallen, daran es

dann verboten wird;
Item es mag ein Herr von St. Gallen verbieten all bös

unziemlich Schwör und Schaltungen, und wer oas übersehrt,
dcr ist versallen, daran es dann verboten wird;

(23) Item ein Herr von St. Gallen und die Nachburen
mögen mit einandern diese Öffnung mindern und mehren,
alsdann je zun Zeiten Nothdurft ist.

(24) Und ob es nothdürftig wird, so mag ein Herr das

Gericht zu Keßwil ußer anderen Gottshaus Höfen besetzen, und

damit einen Zusatz thun;
(25) Diese Öffnung soll den Ehrtagwcn und den Bauw,

auch den Zinsen und allen andern Gerechtigkeiten des Gottshaus
St. Gallen unschädlich heißen und sein;

Item diese Öffnung ist durch die Nachburen geschworen ans

Sontag nach St. Bcnedikten Tag, in Beiwesen des edeln und

festen, Peter Grobs von Blatburg der Zeit Vogt zu Rommis-
horn Anno »IXVIVI.«)

*) „Sach" ist zu ergänzen. XV9VI
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Ein Anhang von unbestimmtem Datum enthält noch Be
stimmungen über die Einzuggebühr, an das Gotteshaus St. Gallen
und die Nachbarcn und Gerichtsgenosscn von Keßweil zn be-

zahlen.

Weinfeldcr-Dffnung. 1474.

Zn wüssen sehe — alsdann Gricht, Zwing und Bann
mit aller Zugchörd zn Wcinfclden im Thurgenw gelegen den

Fiirsichtigcn, ehrsamen und weisen Bürgermeister und Rath
der Statt Costantz, und dem frommen, vestcn Christen Kornfail
zu Weinfelden ingemcin zugehört, und nun daselbst der Öffnung
halb zwischen den benantcn Grichtsherrcn und der ganzen
Gemeint?, den Jnsaßen zu Weinfelden etwas Irrung und Unver-
ständlichkcit ist gewesen; solichcS hinzulegen damit — sich die

vorgenannten Grichtsherren und die Jusäßen zn Weinfelden gegen
einanderen müssend zu halten, sind sh in dem Namen Gottes

diser hernach geschribner Öffnung mit einandern eins worden w.
(1) Des Ersten: Nachdem und den vormals durch den

hochw. Fürsten und Herrn, Herrn Ulrichen, Abt des G. H.
St. Gallen und etlicher gemeiner Eydgnossen von Stätten und
Ränderen Rathsboten ein Bericht zwischen den von Zürich, von

wegen Christen Kornfeils ihres Burgers, und demselben Kornfeil

eins, und der ganzen Gemeind zu Weinfelden gemeinlich des

anderen Theils, als von Gricht, Zwing, Baun, Holz, Feld,
Steg, Weg, Ehehaft, Bot, Verbot, und ander Stuck und

Sachen wegen gemacht ist, und darum dann beiden Partheien
vcrsigclt Brief geben sind, der Datum wisen auf Simon und

Judas der heil. Apostlen Abend nach Christi Geburt 1473 Jahr,
bei solcher Richtung und ihrem Inhalt soll es bliben —

(2) Item die Gerichtsherrcn sollen und mögen och Amann
und Waibel und Richter wen sie wollen setzen und uemmeu,
inhalt des Vertragsbriefs, deshalb zwischen den Gerichtsherren
gemacht.

*) Die Jahrzahl fehlt. ES kann i «<>!>/ Isis, I5S0 oder
IZ2<> gemeint sein.
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ch) Item welcher Eingeseßuer zu Weinfelben ein Messer
zuckt, der gibt dem Kläger fünf Schilling Pfenning und dem

Gerichtsherren zehen Schilling Pfenning.
(4) Item welcher den andern mit der Faust freventlich schlägt,

der ist dem Kläger fünf Schilling Pfenning und dem Gerichtsherren

zehen Schilling Pfenning verfallen.

(5) Item welcher dem andern eine blutige Wunden schlägt,
der ist dem Kläger 3 Pfund Pfenning und dem Gerichtsherren
6 lib. cken verfallen, die Wund möcht sich ze Schaden also

erziehen, so stath es an des Gerichtsherren Erkanntnuß.

(6) Item welcher ein Stein zuckt und wirft, trift er, so

soll er den Kläger um 1 Pfund Pfenning und dem Gerichtsherren
2 lib. äsn. verfallen sein, es möcht auch der Wurf zu solchem

Schaden ziehen, so soll es auch an der Richter Erkanntnuß stahn,

wirft aber einer und fehlet, so ist er dem Kläger drei Pfund
Pfenning und dem Gerichtsherren 6 Pfund Pfenning verfallen.

(7) Item welcher dem andern für sein Haus und Haab
nachlauft, und ihn freventlich herausfordert, oder freventlich über

seine Schwell einlauft, der ist dem Kläger 3 lib. àen. und dem

Gerichtsherren 6 lib. verfallen.

(8) Item welcher einen herdfällig schlägt, der ist dem Kläger

3 lib. «len. und dem Gerichtsherren 6 lib. verfallen.

(9) Item welcher dem anderen, Tags in beschlossene Weid,
und mit Veh fahrt, oder die aufbricht und sich das erfindt, der

ist dem Kläger 1 I!b. «len. und dem Gerichtshcrren 2 lib. verfallen,

beschicht es aber Nachts, so gibt er dem Kläger 3 lib. und

dem Gerichtshcrren 6 lib. «lo».

(10) Item welches Vieh einem Schaden thut, ohne deß, so

es dann ist, wüßen und willen, da soll der Schad mit Erkanntnuß

an den Nachbaren stöhn; weß sich die darum erkennen.

(11) Item welcher deni andern seine Eichen oder bährend

Baum abhauet, der soll dem Kläger vou jedem Stumpen geben

1 lib. «Ze». und dem Gerichtsherren 2 lib. «len. verfallen sein,

und sust von jedem Stumpen Holz die einer dem andern

abhauet dem Kläger 3 ß Pfenning und dem Gerichtsherren 6 ß «len.

verfallen sein.
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t!3) Item wer vein andern an seinen Früchten Schaden

thut, oder ihmc seine Hühner oder GänS nimmt ohne seinen

Willen und sich daß crfindt, der soll dem so der Schad gesche-

hen ist, den Schaden alllegen und ist es Tags geschehen, so

gibt er den Herren des Gerichts 3 I!I>, lle». ze Büß, ist es aber

NackllS geschehen, so gibt er den Gerichtsherren 4 till. äo». Büß.

l't3) Jtcin welcher dem andern ans seine Leihen stett, und

ihme das gegen dem Lehcnherren beschwert, und er das auf ihn

mit Recht bringen nnrg, der ist dem Gcrichtshcrren 10 !!>». llo».

verfallen, und soll an dem Gerichtsherren stechn, was er dem

Kläger verfallen sei.

(14) Item die Eingesessenen zu Weinfelden soll einer den

andern nit haften, aber ein Eingesessener zu Weinfelden mag
einen Gast wol haften. Ob aber ein Gast gegen den andern

das Gericht anruft und Recht begehrte, so soll der Richter und

die Jnsäßen, sie beide zu rechten handhaben, ob sie mögen.

(15) Item ein Jnsciß soll den andern nit ans fremde
Gericht vorncmmcn, welcher aber das that, der soll das Gericht
wieder ohne besondere Kosten abthun, sondern sie sollen einan-

dercn in dem Gericht zu Weinfelden rechtfertigen.

(10) Item welcher dem andern schuldig und der Schuld
unlogcnbar ist, so soll der Kläger mit Weibel zu dem Schuldner
gähn und die Schuld fordern, wil er den Kläger nit bezahlen,
so soll ihm an 3 Schilling <Ion. geboten werden, daß er ihn
bezahle oder verpfände, will er daß nit thun, so soll dem Schuldner
an 3 Iil>. geboten werden in 8 Tagen äußert den Gerichten zu
Weinfelden anSzegehnd, und drein nit ze kommen, er hab den

Kläger usgricht, und zu dem so soll dem Kläger erlobt sein

(17) Item eine Persohn, eS sei Frau oder Mann, die
andere freventlich heißt lügen, dieselb Persohn ist dem GerichtShcrren
ein Mann 9 ß «ten. und ein Frau 3 ß äen.

(18) Item wann ein Jnsäß in dem Gricht einem Gast nn-
logenbarc Schuld schuldig, und kommt der Gast und fordert die,

hat er die nit bezahlt, so soll er dem Gast fahrende Pfand
geben, ob er die hat, ob er aber die nit hat, und darum ein

Eid zu Gott und den Heiligen schwort, so soll er gelegen Gut
.-.einNrisr f, abweg, I, l.3)7
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ze Pfand geben, hat er aber die anch nit, so soll man ihm an
3 lil,. anßert die Gericht zu Weinfelden bieten in 8 Tagen darauß
zegehnd, und darin nit wider zn kommen, er hab dann den Gast
bezahlt, und zudem, so soll dem Gast alle Gricht über ihn
erlaubt sein;

(19) Item welcher dem andern, er sei Insäß oder ein Gast,
an offnem Gricht, an des Grichtsstaab lobt eine Schuld zu bc

zahlen, oder anders zethnn was das ist, und das nit thut
der ist dem Grichtöherren 19 lil,. >iv». verfallen.

(20) Item wenn einer in den Grichten einen andern In-
säßcn oder Gast mit gelegenen Gütern verpfändt, die soll er
lassen liegen 6 Wochen und 3 Tag und darnach in dem Geriebt

zu Weinfelden verganten, doch wann er die verganten will, so

soll er dem, des die Pfand sind, darzu verkünden ze Haus, zc

Hof oder unter Augen, und wer mit fahrenden Pfänden vcr
pfändt, der soll die lassen liegen cinlif Tag, und darnach die

verganten wie obstath;
(21) Item welcher einem Amtmann oder Wcibel Pfand

versait, der die hat, dem mag der Amtmann gebieten an 3 lil,. clsn.
und darnach an 6 l-I». <ls„. und darnach 10 I!l>. rlen. Pfand
zu geben.

(22) Item welcher einem seinen Lidlohn schuldig ist und

daß er den mit seinem Eid beheben muß, der ist dem Kläger
verfallen 3 ß llen. und dem Gerichtsherren 0 ß lle».

(23) Item welcher auf der Gant kaust, der soll das bei

derselben TagSzcit bezahlen, wo er das nit thut, klagt dann

das der Kläger, so ist der, der so kauft hat, den 3tcn Pfcning,
wie er dann das an der Gant kauft hat, verfallen, halb dem

Kläger und den andern halben Theil dem GerichtShcrrcn.

(24) Item welcher zu Weinfelden mit einer Urthel vermeint
beschwert zu sein, der mag die für das Landgericht im Thurgau
ziehen, und die lassen erklären.

(25) Item würd auch ein Auflauf oder Uneinigkeit zu
Weinfelden, so soll der Amtmann, ob er da wäre, Frid biethen,
oder die Richter, oder ist kein Richter da, so mag das thun
ein jeglicher Eingeseßner, am ersten an 5 lil,. änu., will man
sich nicht daran kehren, an 10 lil». oder als hoch man ihn bieten mag.
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(26) Item, welcher in den Grichtcn sitzt, der soll einem

Herren zu Weinfelden jährlich ein Tagwen thun.
(27) Item die Gcrichtsherrcn sollen jährlich halten 3 Jahr-

Bericht, nemlich 3 zu Mcicn, und eins zu Herbst, oder eins zu
Meicu, und 2 zu Herbst, welches dem Gerichtsherrcn komlich

ist, und soll mau die Öffnung alle Jahr einest zu Maien lesen.

(28) Item an jedem Jahrgericht soll man des ersten, richten,

um Erb und Eigen, demnach Witwen und Waisen, demnach

den Frauen, demnach den Gästen, demnach den Gerichts-
hcrren, so lang sie des nothdnrftig sind.

(20) Item wan mau zu den Gerichten lüt, es sei zu den

Jahrgerichtcn, oder anderen Gerichten, oder zu den Mietgerichten

wann das letzt Gclüt ist, welcher dann nit bei dem Gericht
wär, der ist dem Gerichtsherren 3 ß den. verfallen.

(30) Item man solle alle Gericht, wann die Richter sitzen,

das Gericht verbannen an 3 ß den. oder höher, ob die

Partheien freventlich wider einander stunden, alles nach Gestalt der
Sach.

(31) Item, wer den andern vor Gericht beschelket mit
Worten oder Werken, der soll die Büß zwnrent verfallen sein,
die er sonst nach der Verbannung verfiele.

(32) Item wer aber den Richter oder die Urtheilssprecher
schmähete mit Worten oder mit Werken, der soll 6 ê? den. Bnß geben.

(33) Item ein Amtmann soll ncmmen von einem Eingeseßnen

für zu bieten, einen Haft oder eine Vcrkundung zn thun 2 den.
nnb von einem Gastgricht zn sammeln 6 den.

(34) Item welcher ausgehend Zins aus einem Gut hat,
dem soll man richten nach seinem Brief.

(35) Item welcher aber nit Brief hat, dem soll man richten

auf sein inhabenden Gewehr.
(36) Item wenn auch des GerichtS-Amtmann oder Weibel

einem zu Haus oder zu Hof verkündt, und von seinetwegen nit
erscheint wird, daß er nit anheimsch seie, soll ans das Bott oder

Verknndung gericht werden.

(37) Item welcher den andern pfändt, mit sein selbs Ge-

walt, ohne Recht, der ist dem Kläger 1 lil,. de», und dem Ge-

ricbtSherren 3 till. da», verfallen.
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(38) Item was in Haft gleit, und ohne Recht varanß ge
nommcn wird, von wem das beschicht, der ist dem Gerichts-
herrcn 10 til,, cken. verfallen.

(39) — Die Gerichtsherren, beide oder einer allein, haben
die von Weinfelden "für Zuspruch und Forderung über solich
begriffne Öffnung" vor dem kleinen Rath der Stadt Constant
zu suchen, umgekehrt die von Weinfelden die i^tadt Eonstanz
vor dem kleinen Rath zu Weinfelden, Kornfail aber zu Eon-
stanz oder vor dem kleinen llcath der Stadt Ziirich, wo er will.

(40) Item welcher einen Ehefatt aushauet oder offen Märchen

aushauet, oder offen Märchen ansgrabt, der ist verfallen
10 lil». äen. dem Gerichtöherren.

(41) Jtein welcher in eine Büß oder Frävet verfallt, den
soll man dem Gerichtsherren vertrösten, den in einem Zeit
auszurichten, wie er-mit ihm übereinkommnn mag und einen
Eingesehenen zu einem Tröster geben, daran die Gerichtsherren
kommen, vermeint aber einer den Frevel auf den andern zu
bringen, das mag er thun;

(42) Welcher auch um Frevel nit pfandbar gnng wär in
dem Gericht, zu dem soll man greifen bis er vertröst;

(43) Item welcher dein andern über offen Märchen über-
ährt, oder überzännt, oder überschneidet, oder übermähet, und
sich das mit Recht erfindt, der ist dem Gerichtsherrcn 10 kill,
verfallen und dein Kläger noch dann sein Recht vorbehalten sein.

(44) Item in allen vorgeschriebenen Frevlinen nnd Bußen,
ob die Kläger nit klagen wollten, so mögen die Gerichtsherren
um ihr Gerechtigkeit klagen, doch so soll diß vorgeschriben
Öffnung den Herren an ihren hohen Gerichten unschädlich sein.

— Nnd deß alles zu Bestellung und Festung, so haben wir
Burgermeister nnd Rath der Stadt Konstanz, unser Stadt Secret-
Jnsigel für uns und unser Nachkommen, und ich Christen Corn-
fail mein eigen Insigel, öffentlich lassen henken an diesen Brief,
und wir die Jnsäßen und ganze Gemeind gemeinlich zu
Weinfelden, haben mit Ernst erbeten, die Fürnemmcn, Ehrsamen und
Weisen Couraden Gurras den man nennt «z>u,4u« Schultheiß
zu Whl im Thurgau, und Anthoni Schenkli Stadtschreiber
daselbst, unser lieb Herren daß sie dero Insigel für uns und unser

Nachkommen, hieran gehenkt, und sind dieser Brief 3
gleichlautende aufgericht und besiegelt worden.

Datum Constanz den 29. Merzen 1474.

i »Skx
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